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			1	Einleitung

			Meine Partei hatte schon einmal einen freien Fall erlebt. Der Rauswurf aus dem Bundestag am 22. September 2013 war bis zum damaligen Zeitpunkt die schlimmste politische Niederlage der FDP seit ihrer Gründung gewesen. Das damalige parlamentarische Ende kam nicht von ungefähr, die Partei wirkte zerstritten und politisch hilflos – und der Eindruck traf zu. Es gab für die Wählerinnen und Wähler denklogisch kaum einen Grund, uns zu unterstützen. Weil viele meiner Parteifreunde nicht mit dem Ende gerechnet hatten, weil sie dachten: »Es wird schon gut gehen, wie immer«, war der Schock umso größer. 

			Es folgten die »Schattenjahre«, in denen man über die Landesparlamente versuchte, die bundesweite Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, Jahre, in denen die Wahlklatschen zuerst nur so einprasselten, wir aber trotz allem nicht die Nerven verlieren durften. Es war eine Phase, in der die Freiheit auch im Deutschen Bundestag keinen guten Stand mehr hatte, in der schwerwiegende politische Weichenstellungen vorgenommen und massive Fehler begangen wurden, die zu Unfreiheiten führten, mit denen die Freien Demokraten später umgehen mussten. 

			Nach dem freien Fall kam der Aufwind. Die Bürgerschaftswahlen in Hamburg und Bremen 2015 waren wichtige Etappen zum Wiederaufstieg. Es folgten Monate der inneren Sammlung, auch der Genugtuung. Wir waren plötzlich wieder im Spiel, medial angefragt. Man wollte die Stimme der Freiheit plötzlich hören. Der 24. September 2017 wurde ein Triumph, und wir kehrten mit 10,7 Prozent zurück in den Bundestag. Viele hatten uns diese Reise nicht zugetraut, auch manch ein Parteifreund nicht. 

			Der 23. Februar 2025 markiert wieder einen Wendepunkt. Wer glaubt, die FDP sei jetzt endgültig im freien Fall, unterschätzt, wie groß das Freiheitsbedürfnis in Deutschland sein kann. Doch wer glaubt, der Aufwind komme bestimmt, der hat keinen blassen Schimmer davon, wie entbehrungsreich, wie anstrengend und mental belastend vier außerparlamentarische Jahre sein können. 

			Aktuell stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Freien Demokraten an einer Wegscheide. Das Land ist reformüberfällig, infrastrukturell kaputt, zu feist und international nicht mehr satisfaktionsfähig. Es gibt in der Innenpolitik Tendenzen der Unfreiheit, wenn wir etwa auf die Einschränkungen der Meinungsfreiheit schauen. Die Corona-Pandemie wirkt noch immer gesellschaftlich nach. Ökonomisch haben wir uns von Ludwig Erhards Erfolgsrezept der sozialen Marktwirtschaft de facto losgesagt. 

			Die Freien Demokraten sind in der Außerparlamentarischen Opposition (APO) angekommen und müssen sich wieder freischwimmen, müssen Fehler der Vergangenheit aufarbeiten und eine Zukunftsagenda entwickeln. Allen Beteiligten sollte bewusst sein, welche Reise vor uns steht. 

			Es wird Zeit, eine Positionsbestimmung vorzunehmen, für das Land und für den politischen Liberalismus. Dies ist mein Beitrag dazu – eine liberale Kampfansage.

			Ich werde mich zuerst in Kapitel 2 der Frage widmen, wie es um unsere Demokratie bestellt ist. Die wichtigsten Themen – als Beispiele Migrationspolitik, Meinungsfreiheit, Corona-Nachlauf oder auch unsere Außenpolitik – möchte ich daraufhin abklopfen, ob die Politik in den vergangenen Jahren das Beste aus unserem Land gemacht hat. Einen besonderen Blick werde ich dabei auf die Wirkung unserer Eliten aus Politik, Kirche oder Justiz richten. Ich habe nicht vor, hierbei irgendjemanden vor Kritik zu verschonen. Denn ich bin der Überzeugung, dass es nur mit einer rückhaltlosen Analyse möglich ist, künftig Fehler auch im Umgang mit politischen Extremismen zu vermeiden und wieder eine Stärkung der Resilienz unseres Gemeinwesens anzugehen. Dass sich unsere demokratische Kultur aktuell nicht von ihrer besten Seite zeigt, dass sie die Bindung zu relevanten Teilen der Gesellschaft verloren hat, ist ebenso unstrittig wie besorgniserregend. 

			Anschließend nehme ich in Kapitel 3 eine liberale Positionsbestimmung vor. Das Freiheitsgefühl der Menschen hat in den vergangenen Jahren massiv gelitten. Wer glaubt, dass ein demokratisches Gemeinwesen das einfach so wegsteckt, irrt. Wir befinden uns in einer problematischen Phase der Freiheit, wie wir sie immer geschätzt und verteidigt haben. Corona hat eine massive Veränderung auch des juristischen Blickes auf die individuelle Freiheit bewirkt und einen Trend zu kollektiveren Auslegungen des Grundgesetzes befördert. In diesem Kapitel wende ich mich außerdem dem Rauswurf der Freien Demokraten aus dem Bundestag zu und beantworte die Frage, wie ihre Rolle in der APO aussehen wird. 

			In Kapitel 4 gehe ich darauf ein, welche zentralen Antworten die FDP geben muss, wenn sie die vier langen Schattenjahre überstehen will. Sie wird Mut brauchen, aber auch einen klaren inneren Kompass und den unbedingten Willen, im Zweifel Gegenwind auszuhalten. Sie muss Haltung beweisen, nicht behaupten, und auf eine Rückkehr zu demokratischen Grundregeln – generell, zur demokratischen Ordnung – pochen. Hier wird sich in der nächsten Zeit ein weites Feld für den politischen Liberalismus öffnen. Dieses müssen wir beackern. 

			Schließlich benenne ich in Kapitel 5 die Freiheit, die ich meine. Unbedingte Freiheit war die Antwort nach der Katastrophe. Unbedingte Freiheit bleibt die Antwort, um künftige Katastrophen zu verhindern. 

			




2	Die demokratische Positionsbestimmung

			Ein Jahrzehnt der Umwälzungen

			Kommen wir gleich zur Sache. Eines der größten Themen der vergangenen Jahre ist zweifellos die Migrationspolitik. Nach der anfänglichen Euphorie, die damals selbst die Bild-Zeitung erfasste, mit jubelnden Teddybär-Empfangskomitees an Bahnhöfen und Selfies von Angela Merkel, trat alsbald die Ernüchterung ein. Jetzt, ein Jahrzehnt nach dem September 2015, stehen wir vor einem riesigen politischen Scherbenhaufen. Das »Wir schaffen das« der damaligen Kanzlerin hat sich als viel zu lange hochgehaltene Lebenslüge der bundesdeutschen Politik entpuppt. Der offen präsentierte politische Optimismus traf zu oft auf eine gesellschaftliche Stimmungslage, die ins komplette Gegenteil lief. Tatsächlich müssen wir nach zehn Jahren sachlich festhalten: Wir haben »das« leider nicht geschafft – die jeweils regierenden politischen Kräfte aber auch keinen wirklichen Versuch unternommen. 

			Wagen wir zunächst die Rückblende. Im September 2015 war ich stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Landtag von Schleswig-Holstein. Die Freien Demokraten befanden sich nach dem bitteren Rauswurf aus dem Deutschen Bundestag nun schon zwei Jahre in der APO und hatten bundespolitisch bedauerlicherweise nicht allzu viel zu melden. 

			Vielleicht war es der von der Berliner Blase unbeeindruckte Blick aus der Provinz, der es leichter machte, sich die kommende Entwicklung vorzustellen. Denn was sich da an Umwälzungen anbahnte, konnte man eigentlich ohne hellseherische Fähigkeiten absehen. Ich werde nie vergessen, wie ich mich auf meiner morgendlichen Fahrt zum Kieler Landtag mit Hunderten weit gereisten Menschen konfrontiert sah, die entlang der Kiellinie zu Fuß unterwegs waren. Sie wollten offensichtlich eine der Fähren erreichen und sich über den Seeweg nach Schweden durchschlagen. Es kamen Assoziationen mangelnder staatlicher Kontrolle auf, die ich so aus Deutschland nicht kannte – auch wenn wir in der Vergangenheit schon einige Flüchtlingsbewegungen aufzufangen hatten. 

			Ebenso unglaublich war für mich der behördliche Umgang mit diesem sich aufbauenden Problem. So definierte man plötzlich zweierlei Recht. Im Oktober 2015 beispielsweise wurde die Kieler Polizei angewiesen, Flüchtlinge ohne Ausweispapiere oder behördliche Registrierung bei einfachen Delikten wie Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung nicht strafrechtlich zu verfolgen.1 

			Man setzte Regeln außer Kraft, die vorher unverrückbar gewesen waren. Als ich im Landtag fragte, warum die Vorgaben in der Landesbauordnung nun auf einmal für Flüchtlingsunterkünfte herabgesenkt werden konnten, während man vorher stets auf die höchste Regelungsdichte gepocht hatte, lautete die Antwort: »Aber es geht doch um Menschen.« Ich entgegnete: »Okay, aber worum ging es denn vorher?« 

			Auch an anderen Stellen erlebten wir vorher Unvorstellbares: Die Redaktion der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY« plante etwa, einen Beitrag für die September-Ausgabe über die Vergewaltigung einer jungen Frau zunächst nicht auszustrahlen, weil der mutmaßliche Täter dunkelhäutig war und dies die Flüchtlingsdiskussion angeblich nur unnötig anfachen würde.2 

			Die Eigeninitiative, die viele Menschen im Land an den Tag legten, um den Flüchtlingen vor Ort zu helfen, rührte und begeisterte mich. Bei dem Gedanken »Wir fragen nicht nach dem Staat, sondern gehen im Zweifel selbst voran, um Hilfe zu leisten«, geht einem Liberalen naturgemäß das Herz auf. Ohne das gewaltige ehrenamtliche Engagement der ersten Monate wären die Behörden und Organisationen deutlich schneller an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. Trotzdem kam es natürlich zu mannigfachen Überforderungssituationen, die mit einer Relativierung unserer Rechtsordnung einhergingen. Menschlich ist es nachvollziehbar, dass man im Notfall einmal fünfe gerade sein lässt. Für einen Rechtsstaat darf eine Ausnahmesituation aber nur von begrenzter Dauer sein, sonst zerbröselt allmählich sein Fundament. 

			Unter dem Eindruck der wilden Herbsttage des Jahres 2015 schrieb ich für das Handelsblatt einen Gastbeitrag zur Flüchtlingskrise.3 Darin sagte ich: »Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass in unserem Land Unterdrückung von und Gewalt gegen Frauen, Antisemitismus sowie Homophobie keinen Platz haben. In einigen Ländern, aus denen aktuell viele Flüchtlinge kommen, ist dies keine Selbstverständlichkeit.« Mit Blick auf die Geltungskraft unserer Werte und Normen warnte ich außerdem: »Wenn wir aus einer falsch verstandenen Gutmütigkeit diese Regeln relativieren, werden wir rasch die Diffusion des Rechtsstaates und unserer freien Gesellschaft miterleben. Es vergiftet die offene und vorurteilsfreie Debatte, wenn das Ansprechen von Problemen unterbleiben soll, damit den Rechtsradikalen nicht Vorschub geleistet wird. Vielmehr ist die Verhinderung einer offenen Diskussion über Schwierigkeiten mit der Integration von derzeit etwa einer Million Menschen pro Jahr der Humus, auf dem die tumben Parolen des braunen Mobs erst gedeihen können.«

			Blicken wir wieder zurück in die Gegenwart, so müssen wir leider feststellen, dass dies genau so eingetreten ist. Die AfD, die im August 2015 in bundesweiten Umfragen noch bei 3 ­Prozent herumdümpelte, schoss mit der Krise in die Höhe und ­bekam bei der Bundestagswahl 2025 schließlich die zweitmeisten Stimmen. Dies geschah nicht, weil Union und FDP in der Migrationspolitik angeblich »rechte Narrative« verbreitet hätten, sondern weil in den vergangenen zehn Jahren viel zu viel laufengelassen, ignoriert, zum Teil aktiv verschleppt wurde. Und weil die öffentliche Debatte zur Flüchtlingsfrage sowohl im linken politischen Spektrum als auch im Journalismus4 oft dazu verwendet wurde, kritische Stimmen als rückständig, herzlos oder »irgendwie Nazi« zu diskreditieren. Die Weigerung, sich zunächst einer vorurteilsfreien Betrachtung der Lage und anschließend einer vernunftorientierten Lösung des Problems zu nähern, hatte die Abwendung vieler Wählerinnen und Wähler von Union, SPD, Grünen und FDP zur Folge. Nicht die AfD ist schuld, wenn sie bei demokratischen Wahlen gewählt wird, sondern das offensichtlich zu wenig attraktive Angebot der anderen Parteien. Es wäre besser, wenn alle Beteiligten wieder akzeptieren könnten, dass manchmal auch eine bittere Erkenntnis der Wahrheit entspricht. 

			Meine Prognose, dass die hohen Zustromzahlen Auswirkungen auf die Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen, Juden und Homosexuellen haben werden, hat sich in der Rückschau leider ebenfalls bestätigt. Ein paar Zahlen veranschaulichen dies: Nach einer Auswertung der Neuen Zürcher Zeitung waren Asylmigranten im Bereich »Vergewaltigung und sexuelle Nötigung« deutlich überrepräsentiert. Im Jahr 2021 beispielsweise lag ihr Anteil in diesem Deliktsfeld bei 13,1 Prozent – bei einem Bevölkerungsanteil von gerade einmal 2,5 Prozent.5 Eine Datenanalyse des WDR aus dem Jahr 2024 ergab, dass die ausländischen Verdächtigen bei Sexualdelikten nicht aus Japan oder Australien, sondern hauptsächlich aus Syrien, der Türkei, Afghanistan und dem Irak kamen – und stellte ebenfalls fest: »In vielen Fällen sind zudem Tatverdächtige aus muslimisch geprägten Ländern stark überrepräsentiert. Dazu zählen Tatverdächtige aus dem Iran, dem Kosovo, Marokko oder Pakistan.«6 Sogar der Bundespräsident erkannte im März 2025 einen Trend zu Frauenfeindlichkeit und »maskuliner Energie« – allerdings ersparte er der verunsicherten Öffentlichkeit die Nennung der Ursachen.7 

			Seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, haben die islamistischen Angriffe auf Juden in Deutschland massiv zugenommen.8 Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel, stellte fest: »Das Land ist für Juden nicht mehr sicher. Wenn es um Terror geht, ist der Rechtsextremismus ganz klar die größere Gefahr. Die alltäglichen verbalen und körperlichen Angriffe kommen allerdings nach Wahrnehmung vieler Juden größtenteils aus dem muslimisch geprägten Milieu.«9 

			Auch für Schwule ist die Welt mittlerweile eine andere. Bereits im Sommer 2023 berichtete der Tagesspiegel von einer Zunahme homophober Attacken in Berlin; zwischen 2018 und 2021 hätten sich diese gar verdoppelt, so das Blatt.10 Ein von der Zeitung befragtes Pärchen erklärte, es plane, wegen der Intensivierung der Bedrohungen sein Heimatviertel Neukölln zu verlassen. In der Regel, so stellten es die Opfer dar, hätten die Angreifer einen arabischen Migrationshintergrund.11 Wen wundert es da noch, dass die AfD im Februar 2025 in einer Umfrage auf einer Schwulen-Plattform die mit Abstand meisten Stimmen bekam?12

			Kaum jemand aus der SPD sprang Kevin Kühnert öffentlich zur Seite, als er in einem Spiegel-Interview von homophoben Anfeindungen aus »muslimisch gelesenen Männergruppen« berichtete.13 Das Gegenteil war die Regel: Sein Parteigenosse, der Queer-Beauftragte Berlins, beispielsweise griff ihn stattdessen an und sprach von »antimuslimischem Rassismus«.14 

			Diese kleine Episode aus der internen Diskussion einer Regierungspartei – die seit 1998 mit Ausnahme von nur vier Jahren dieses Land regiert – zeigt allzu deutlich, woran die Migrationspolitik der vergangenen Jahre krankt: Wenn man einerseits Weltoffenheit und Toleranz wie eine Monstranz vor sich herträgt, andererseits aber Abweichungen von der eigenen Meinung als »rechts« oder »Nazi« abqualifiziert, dann ist das weder rational noch lösungsorientiert. Das Gleiche gilt, wenn man Freiheits-, Frauen- und Schwulenrechte lautstark gegen eine vermeintlich feindliche Kultur der »alten weißen Männer« verteidigt, aber wegschaut oder peinlich berührt schweigt, wenn Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen in genau diesen Bereichen für erhebliche Schwierigkeiten sorgen. Das Ignorieren und Schönreden von offenkundigen Problemen ausgerechnet in denjenigen politischen Feldern, die man als die eigene Domäne reklamiert, schadet auf Dauer dem Gemeinwesen. Die Sozialdemokratie trägt eine große Verantwortung am Niedergang der Freiheit in diesem Land.

			Doch das sind nicht die einzigen Probleme, die sich in einem Jahrzehnt aufgetürmt haben: Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist die Gewaltkriminalität in den vergangenen zehn Jahren um 20 Prozent gestiegen. Die Kriminalstatistik des Jahres 2024 wies aus: 41,8 Prozent der Tatverdächtigen hatten keinen deutschen Pass, die meisten von ihnen stammten aus Syrien, der Türkei, Rumänien und dem Irak. In NRW liegt der Migrantenanteil an der Bevölkerung übrigens bei 16,1 Prozent.15 

			Oftmals findet die Gewalt mittlerweile mit dem Tatwerkzeug Messer statt. Allein in den ersten zwei Monaten des Jahres 2025 wurden in Deutschland 311 Taten mit Verwundeten polizeilich gemeldet16 – rechnerisch mehr als fünf Messerverletzte pro Tag. Auch hier sind Ausländer statistisch deutlich überrepräsentiert: Die Tathäufigkeit liegt dort bis zu 6,5-mal höher als bei deutschen Staatsangehörigen.17 Stefan Luft, Migrationsforscher am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bremen, stellte fest, dass der Anstieg von Gewalttaten »völlig klar« auf die gestiegene Zuwanderung zurückgehe. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Gewaltbelastung zurückgegangen, durch die verstärkte Zuwanderung sei sie wieder merklich angestiegen. Und wörtlich: »Es ist belegt, dass die Bereitschaft in muslimischen Familien deutlich höher ist, Konflikte mit Gewalt zu lösen.«18

			Wir können ein bestimmtes Täterprofil für gewisse Deliktsfelder also sehr klar zeichnen: jung, männlich und Zuwanderungsgeschichte mit muslimischem Hintergrund. Dies geht auch aus dem Bundeslagebild 2023 des Bundeskriminalamtes »Kriminalität im Kontext von Zuwanderung« hervor. Auffällig ist dabei die Auflistung der »Staatsangehörigkeiten mit vergleichsweise hohem Tatverdächtigenanteil«: Bei einem Anteil von jeweils lediglich 0,2 Prozent der in Deutschland aufhältigen Geflüchteten machen zum Beispiel Tunesier 2,4 Prozent, Marokkaner 2,9 Prozent und Algerier 3,6 Prozent der Gesamtsumme der zugewanderten Tatverdächtigen aus.19 Bei allen handelt es sich um Nationalitäten mit einer sehr geringen Asyl-Anerkennungsquote aus Ländern, in denen viele Deutsche jedes Jahr Urlaub machen. Es lässt sich eindeutig mit Zahlen belegen, dass das jahrelange Hintertreiben der Grünen in Sachen »sichere Herkunftsländer« allein bei den Maghreb-Staaten zu vielen Opfern in Deutschland geführt hat. Auch die grüne Partei trägt eine große Verantwortung für das Schrumpfen der Sicherheit und Freiheit im Land.

			Aber wie lauten nun die Lösungsvorschläge der politischen Entscheidungsträger abseits der Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten? Auffällig ist zunächst, dass die bundespolitische Ebene hauptsächlich nur nach jedem medial verbreiteten Mordanschlag – sei es Solingen, sei es Magdeburg, sei es München – ins Handeln kommt, um dann kopflosen Aktionismus an den Tag zu legen. Ausweitung der Messerverbotszonen oder Einrichtung einer »Task Force Islamismusprävention« durch die Bundesinnenministerin:20 Solche Maßnahmen simulieren Handlungsfähigkeit, gehen aber völlig am Kern vorbei und führen am Ende zu Enttäuschung bei den Bürgerinnen und Bürgern, denen jedes Mal hoch und heilig versprochen wird, diese Entscheidungen würden die Sicherheit dramatisch erhöhen. Wenn die politische Ebene sich in der zentralen Freiheitsfrage nur noch zu symbolpolitischen Akten durchringen kann, dann müssen wir uns über den Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen nicht wundern. 

			Wer wirklich glaubt, dass Messerverbotszonen geeignet sind, diesem Problem abzuhelfen, der sollte sich lieber nicht so viel auf sein Entscheidungsvermögen einbilden. Ich hoffe nicht, dass sich jemand im Bundesinnenministerium ernsthaft vorgestellt hat, dass sich potenzielle Täter bei der Aussicht darauf, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, von einer Straftat abhalten lassen.21 Was wir statt der versprochenen Sicherheit bekommen haben, war jedoch dies: die Möglichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt auch die Handtasche von Oma Erna behördlich zu durchsuchen – mit allen negativen Konsequenzen für das Freiheitsgefühl der rechtschaffenen Menschen. Wir haben also nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Freiheit bekommen. Das ist ein schlechter Deal. 

			Dass sich Innenministerin Faeser hauptsächlich auf den islamistischen Terrorismus konzentrierte, erscheint nur vordergründig plausibel. Denn eigentlich lenken ihre ministeriellen Gesprächskreise von der Gewalt ab, die täglich auf deutschen Straßen, in Zügen und Hinterhöfen zu sehen ist. Zwischen 2015 und 2024 gab es lediglich acht islamistische Anschläge mit Toten in Deutschland22 – dankenswerterweise wurden auch einige durch die Sicherheitsbehörden verhindert. Aber die grausamen Taten von Bad Oeynhausen, Brokstedt, Magdeburg oder Aschaffenburg wurden eben nicht dem islamistischen Terrorismus zugeschrieben. Hier bleibt die »Task Force Islamismusprävention« blind. 

			Gemein haben diese Fälle, dass sie zum Teil auf haarsträubendes Behörden- oder Staatsversagen zurückgehen. Doch weder in Bad Oeynhausen, wo der Täter schon eine lange kriminelle Karriere hinter sich hatte, weder in Brokstedt, wo wichtige Informationen über den Täter in der Bürokratie untergegangen waren, weder in Magdeburg, wo der Täter bereits in stattlichem Umfang die Bekanntschaft der Polizei gemacht hatte, noch in Aschaffenburg, wo aufgrund von Behördenversagen keine Abschiebung des Täters möglich war, wurde politische Verantwortung übernommen. 

			Bei keinem dieser Fälle folgte ein Rücktritt, nicht einmal eine Entschuldigung der politisch Verantwortlichen für die skandalösen Fehler des Staates. Wie verantwortungsvergessen, wie herzlos kann ein Gemeinwesen sein, wenn niemand für offenkundige Fehler geradesteht? Was ist ein demokratisches Gefüge wert, das bei solchen Pannen keine politische Verantwortung kennt? Denn ein Rücktritt bedeutet schließlich auch: Wir erkennen, dass es besser werden muss, dass keine Fehler mehr passieren dürfen. 

			Was politisch deutlich billiger zu haben ist, sind dagegen Betroffenheitsbekundungen. Und da greifen viele schambefreit in den Bestürzungszettelkasten oder machen fröhliche Selfies auf Demos gegen rechts.23 Doch auch hier zeigt sich, dass die Menschen im Land nicht so dumm sind, dass sie sich von dieser reflexhaften Erschütterungs-PR noch irgendwie mitnehmen lassen. Was den Bürgerinnen und Bürgern vielmehr aufstößt, ist die scheinbar organisierte Verantwortungslosigkeit von Politik und Behörden. Während die harte Hand des Gesetzes sogar beim Parken auf dem Grünstreifen vor dem eigenen Haus gnadenlos zuschlägt, bekommen die Menschen bei schwersten exekutiven Versäumnissen mit Todesfolge zu hören: Ist halt so, oder: Die Messer sind schuld.

			Deshalb habe ich bereits nach dem Anschlag von Solingen als Bundestagsvizepräsident die Bürgerinnen und Bürger im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Entschuldigung gebeten – in staatspolitischer Verantwortung.24 Bisher ist mir niemand gefolgt. 

			Nach zehn Jahren der Umwälzungen stehen wir also vor einem gewaltigen Scherbenhaufen, den zuerst Angela Merkels Politik der offenen Arme verursacht hat. Auch wenn sie den EU-Türkei-Deal von 2016 mitverhandelte, ging es der Kanzlerin in entscheidenden Momenten nicht um eine gesellschaftlich verträgliche Integration oder Problemlösung, sondern um ihr eigenes politisches Schicksal. Wir dürfen nicht vergessen, dass unter ihrer Führung dem neu installierten BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise die Order gegeben wurde, den massiven Bearbeitungsstau der Asylanträge rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2017 aufzulösen. In der Behörde hieß es daraufhin: »Hauptsache, der Berg der Anträge ist weg.« Das bedeutete in Zahlen: Die Anhörer bekamen die Anweisung, pro Tag die finale Prüfung der Asylunterlagen von mindestens vier Syrern oder zwei Afghanen einzuplanen.

			Dass bei dieser Hauruck-Aktion laut BAMF-Personalrat über das Grundrecht auf Asyl »wie am Fließband entschieden« wurde,25 fällt uns heute vor die Füße. Das Einströmen von schwersttraumatisierten Personen mit Gefährdungspotenzial, das hastige Durchwinken von Straftätern konnte somit kaum verhindert werden. Horst Seehofers Kritik des »Kontrollverlustes« lässt sich in der Rückschau leicht bestätigen. Tatsächlich haben wir die Kontrolle seit dem Spätsommer 2015 nie wieder vollständig zurückerlangt – durch die immer laut angekündigte, faktisch aber desaströse Abschiebepolitik allerdings auch nichts dafür unternommen. 

			Mit Symbolpolitik und einem feierlichen Hissen der Regenbogenflagge ist es nicht getan. Wir müssen vielmehr deutlich machen, dass die Bewahrung unserer Freiheitsordnung einhergeht mit einem Wiedererlangen der staatlichen Kontrolle. Wenn wir schon so weit sind, dass öffentliche Veranstaltungen, wie Kinderfasching, Volksfeste oder Osterfeuer, wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden26 und dass Weihnachtsmärkte nur noch mit Pollern stattfinden können, sind wir auf die schiefe Bahn geraten. Nicht Rechtsterroristen oder Linksextremisten lösen diese Sicherheitsbedenken aus, sondern vor allem Islamisten. Mental trennen uns von der Unbeschwertheit des Sommermärchens von 2006 mit fröhlich jubelnden Fußballfans mittlerweile Welten.

			Ja, wir brauchen qualifizierte Migration für unseren dürstenden Arbeitsmarkt. Aber: Eine Flüchtlingspolitik der ausgebreiteten Arme, wie sie vor allem Grünen mit Multi-Kulti-Verblendung vorschwebt, wird unser Land überfordern – und noch weiter zum Schlechteren verändern. Die Schäden, die diese Ignoranz für die Rechte von Frauen, Juden und Homosexuellen längst verursacht, habe ich bereits aufgezählt.

			Joachim Gauck kommentierte schon im September 2015: »Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich.«27 Damit hatte er recht. Die Bevölkerung verlangt eine andere innenpolitische Härte.28 Eine europäisch orchestrierte Begrenzung des Asylzuzugs ist gesellschaftlich dringend geboten. Oder, um es ein wenig pointierter zu sagen: Wir brauchen keine feministische Außenpolitik, sondern endlich wieder eine feministische Innenpolitik. 

			Die Stärkung der politischen Ränder

			»Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien« – so beginnen viele Bundestagsabgeordnete ihre Reden im Plenum. Allein aus dieser Formel kann man die Hilflosigkeit großer Teile der bundesdeutschen Politik im Umgang mit den Rändern herauslesen. Denn sie soll implizieren, dass die Abgeordneten der AfD eigentlich keine demokratische Legitimation aufweisen oder ihre Partei als solche nicht demokratisch organisiert ist. Beides entspricht aber nicht der Wahrheit. Zugleich soll diese Hervorhebung »Wir sind die richtigen Demokraten« zeigen, dass »unser« Tun zumindest moralisch höher steht als das Tun der anderen. Aber auch das ist ordentlich unterkomplex.

			Schauen wir zunächst einmal, was das Bundesverfassungsgericht als maßgeblicher Interpretator des höchsten deutschen Gesetzes in dieser Angelegenheit zu sagen hat. Im berühmten NPD-Urteil von 2017 finden wir folgenden wichtigen Passus, den ich immer wieder gerne zitiere: »Das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden sozialen Kräften und Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien.«29

			Wir lesen also nicht: »Wer sich auf einen moralischen Hochsitz stellt, darf sich als Inkarnation des Staatswillens gerieren und andere ausgrenzen«, sondern vielmehr: »Entwickelt bessere Argumente, geht damit in den demokratischen Infight und streitet gerne hart, aber vor allem fair und friedlich. Das Gute ist dabei, der Staatswillen bildet sich im Prozess von ganz allein und auch die Extremisten werden automatisch unbedeutender.« Das eine beschreibt Hochmut, das andere Demut. 

			Tatsächlich hat keine Partei der Mitte in den vergangenen Jahren nach dieser demütigen Maxime gelebt. Manche Themen wurden einfach nicht mehr angesprochen und dadurch ganze Politikfelder kampflos der AfD übergeben – insbesondere im Bereich der Migrationspolitik. Es ging sogar so weit, dass gewisse Medien das Zeigen der deutschen Flagge als nationalistisch, rückständig und rechts darstellten30 und somit Schwarz-Rot-Gold, die Farben unserer Republik, zum Symbol der AfD machten. Nach der »Unteilbar«-Demo 2018, bei der Palästina-Flaggen erlaubt, aber Deutschland-Flaggen verboten waren,31 nach der Forderung der Grünen Jugend, zur Unterstützung der Nationalmannschaft doch lieber DFB-Fahnen zu schwenken,32 erklärte auch der ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio 2019 in der Neuen Zürcher Zeitung: »Nur Kleingartenvereine und AfD-Sympathisanten hissen noch Schwarz-Rot-Gold. Elite und Mitte der Gesellschaft tragen Blau mit goldenen Sternen.«33 

			Doch woher kommt diese moralische Verkniffenheit in Bezug auf die deutsche Nation? Warum meinen auch intelligente und reflektierte Persönlichkeiten wie Udo di Fabio, es gäbe hier einen entsprechenden Gegensatz, der lautet: Schwarz-Rot-Gold ist rückständig und AfD-nah, Blau-Gold ist fortschrittlich und gut? 

			Ich will nicht missverstanden werden: Ich liebe den Gedanken eines freien und einigen Europas und könnte mir eine Verfassung der »Vereinigten Staaten von Europa« durchaus vorstellen. Ich sehe aber auch, dass die konkrete Ausgestaltung der EU mit ihrem Bürokratismus und der Regelungswut ziemlich unattraktiv wirkt. Fortschrittlich ist dieses Europa der Datenschutzgrundverordnung, des Digital Services Act und der Lieferkettenrichtlinie leider oftmals nicht. Ich würde es mir anders wünschen. 

			Abgesehen davon waren die größten deutschen Kanzler beides: große Patrioten und große Europäer. Konrad Adenauer liebte ohne Frage sein Land, unternahm aber gleichzeitig mit der Montanunion, mit der Unterstützung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und mit der deutsch-französischen Aussöhnung über seine gesamte Kanzlerschaft hinweg riesige Schritte für ein vereintes Europa. Willy Brandt trug mit dem berühmten Kniefall von Warschau nicht nur massiv zur Verständigung zwischen Ost und West bei, sondern übernahm damit als deutscher Kanzler auch Verantwortung für die Verbrechen seiner Landsleute – selbst derjenigen, die ihn zuvor persönlich bitter bekämpft hatten. Und Helmut Kohls Verdienste sowohl für die deutsche als auch die europäische Einigung kann man ohnehin nicht hoch genug halten. 

			Ferner war die Einschätzung di Fabios zu den Symbolen der deutschen Nation damals auch schon nicht richtig: Die Deutschen standen 2019 zu ihrer Flagge und sahen in Schwarz-Rot-Gold zu 85 Prozent etwas Positives; nur 6 Prozent der Befragten verbanden sie mit Negativem.34 Auch noch im Jahr 2024 ergab eine YouGov-Umfrage, dass 70 Prozent der Deutschen die Aussage bejahten, die deutsche Flagge stehe für Demokratie und Menschenrechte. Nur 16 Prozent stimmen ihr (eher) nicht zu.35 »Die Elite«, die Udo di Fabio nannte, irrt offenkundig bei dem Gedanken, die eigene Sichtweise sei deckungsgleich mit der Mitte der Gesellschaft. Und das ist ein Problem.

			Bund und Länder haben in den vergangenen Jahrzehnten viel Geld in den Kampf gegen rechts gesteckt. Schätzungsweise Milliardensummen sind in die »zivilgesellschaftliche Infrastruktur« geflossen, wie es im Wohlfühlsprech heißt. Das Ergebnis dieses finanziellen Kraftaktes: Die AfD, die man in dieser »Zivilgesellschaft« oftmals als Wiedergängerin der NSDAP ansieht,36 wird immer stärker und kommt in Teilen des Landes auf 30, 40, in manchen Kommunen sogar auf über 50 Prozent. 

			In der Zivilgesellschaft ist man einerseits verzweifelt: Die Wählerinnen und Wähler lassen sich durch unsere steuerfinanzierten Aktionen einfach nicht zur Räson bringen. Andererseits kennt man offenbar die Lösung des Problems: mehr Geld für die Zivilgesellschaft, für »unsere« Demokratie. »Unsere Demokratie«, so sprach Familienministerin Lisa Paus dann auch bei der Verlängerung des millionenschweren Programms »Demokratie leben!« im Januar 2025 folgerichtig, »steht unter Druck, und es ist unser aller Pflicht, darauf zu reagieren.«37 

			Doch sollte uns nicht nur die häufig wirkungslose Aufblähung eines steuerfinanzierten Apparates von selbst- und fremdernannten »Nichtregierungsorganisationen« (NGOs) Sorge bereiten, sondern auch die hiermit einhergehende rücksichtslose Diskursverschiebung. Wenn auf einer Demo gegen »Hass und Hetze« skandiert wird: »Ganz Essen hasst die AfD«,38 dann ist das erstmal nur eine intellektuelle Spreizung, die von Vernunft, Reflektiertheit und Klugheit doch recht weit entfernt ist. Wenn jedoch steuerfinanzierte NGOs an Demonstrationen gegen die politische Opposition im Lande beteiligt sind,39 wenn man nicht mehr zwischen »rechts« und »rechtsextremistisch« unterscheidet, dann wird es gefährlich für das gesamte Gemeinwesen. 

			Wie fiele denn die Reaktion der vermeintlich Aufrechten dieses Landes aus, würde ruchbar werden, dass Viktor Orbán zur Unterstützung seiner Macht und zur Stabilisierung »seiner« Demokratie die Opposition mit staatlichen Mitteln unter Druck setzt? Oder ist der staatsfinanzierte zivilgesellschaftliche Einsatz gegen bestimmte politische Richtungen möglicherweise nicht grundsätzlich falsch, sondern nur, wenn dieser nicht dem vermeintlich richtigen Zwecke dient – nämlich dem eigenen? Dann könnte man auch die Auffassung vertreten, Angriffe auf Vertreter der AfD seien rechtlich anders zu stellen als Angriffe auf Vertreter anderer Parteien. In einer Zeit, in der es eher karrierefördernd ist, Mitgliedern dieser politischen Gruppe das »Menschsein« abzusprechen,40 verlassen wir das sichere Geländer unserer Rechtsordnung und geraten menschlich-moralisch auf eine schiefe Bahn. Ich denke, dass der enorme staatliche Mitteleinsatz »gegen rechts« eher die gesellschaftliche Spaltung befördert, als dass er dem Zusammenhalt gedient hat. 

			Denn was bei diesen Organisationen häufig auf der Strecke bleibt, ist das Argument. Empörung, Hysterie und Lautstärke ersetzen allzu oft die sachgerechte und gründliche Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. Beim Entwurf des Zustrombegrenzungsgesetzes von CDU und CSU zum Beispiel, der am 31. Januar 2025 im Deutschen Bundestag behandelt wurde, ging es im Konkreten um Forderungen, die im Oktober 2024 auch von grünen und roten Ministerpräsidenten aufgestellt worden waren.41 Als Winfried Kretschmann, Manuela Schwesig oder Anke Rehlinger entsprechende Positionen markierten – die Beschränkung des Familiennachzuges oder die Ausweitung der Kompetenzen der Bundespolizei –, blieb der öffentliche Aufschrei merkwürdigerweise aus. 

			Als die Union jedoch dasselbe politische Angebot machte,42 war das anders. Dann war Deutschland auf bestem Wege in den Faschismus. Man wollte, dass im Januar, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, im öffentlichen Bild der Eindruck hängenbleibt: CDU und CSU machen mit der AfD gemeinsame Sache. Worum es bei dem Gesetzesvorhaben inhaltlich ging, spielte keine Rolle. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich, sprach im Plenum des Bundestages gar von einem »Tor zur Hölle«, das die Union geöffnet habe. Nicht, weil die Bestandteile des Gesetzesvorhabens für Sozialdemokraten nicht zustimmungsfähig gewesen wären. Sondern, weil es darum ging, die Union in die stinkende Umgebung von »Nazis« zu schieben.

			Erinnern wir uns: »Das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden sozialen Kräften und Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien.« 

			Das bleibt ein wichtiger, ein hehrer Grundsatz. Doch was passiert, wenn es den einander begegnenden sozialen Kräften und den handelnden Parteien gar nicht mehr um politische Ideen geht, sondern nur noch um die Sicherung der eigenen Macht? Welche Folgen hat dies für die Bildung des Staatswillens? Wer schützt da die Demokratie? Und wer versündigt sich an ihr?

			Ich rief Rolf Mützenich in meinem Redebeitrag in der Debatte am 31. Januar 2025 zu: »Was Sie hier seit Mittwoch veranstalten, ist wirklich ein Schmierentheater. Und ich sage Ihnen mit allem Ernst: Ich habe eine lange Lebenserfahrung, Herr Kollege Mützenich. Gerade die Sozialdemokratie wird am 23. Februar dafür einen bitteren Preis zahlen.« Es sollte sich bewahrheiten: Die SPD fuhr das schlechteste Ergebnis bei einer deutschlandweiten Wahl seit 1887 ein. Dagegen erlebte die Linkspartei nach dieser Debatte ein vorher nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback und nahm Sozialdemokraten sowie Grünen auf den letzten Metern Wählerstimmen weg. Die Strategie vor allem der SPD, einen heldenhaften Kampf gegen den Faschismus zu inszenieren, zahlte bei den linken Extremen ein. Was für ein Desaster. 

			Während die AfD vor allem durch die Themenignoranz der anderen einen Aufwind erlebte, war es bei der Linken das Gegenteil: Die Übertreibung, die vor allem die SPD mit ihrer Warnung vor Katastrophen biblischen Ausmaßes in die Debatte gebracht hatte, gab ihnen einen massiven Schub bei sozialdemokratischen und grünen Wählerinnen und Wählern. Wo sich bei der AfD eine kulturelle Verlustangst mit einer demokratiegefährdenden Reaktanz vermischt, saugt die Linkspartei ihre Stärke eher aus moralischer Überhöhung und Selbstgerechtigkeit. So sehr es Gemeinsamkeiten im sogenannten »Hufeisen« der politischen Extreme gibt, so unterschiedlich können die Triebkräfte sein, die die Wähler dort hinbewegen. 

			Man muss gleichwohl anerkennen, dass die Spitze der Linkspartei in dieser Lage politisch auch nicht unklug vorging. Heidi Reichinnek und Jan van Aken stießen die sich kurz öffnende Tür des Erfolges auf, nachdem man der Partei infolge der BSW-Abspaltung schon die Totenmesse gelesen hatte. Reichinneks Rede in der Debatte zum Zustrombegrenzungsgesetz verfing innerhalb des linken Wählerreservoirs ordentlich. Hinzu kam die offen zelebrierte Verachtung des politischen Kontrahenten43 und der schamlose, ja brutale Populismus, den die Parteioberen in jeder weiteren Debatte an den Tag legten: Milliardäre abschaffen, Mieten staatlich festlegen, Flüchtlinge unbegrenzt reinlassen. Die Lernerfahrung ist: Wenn das Angebot an die Wählerinnen und Wähler lautet, die Reichen zahlen für alles, und man dies mit einem gewissen rhetorischen Ellenbogen intoniert, erhält man jedenfalls immer ausreichend Wählerstimmen, um über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. Mit Neid kommt man weit im demokratischen Wettbewerb der kleinen Parteien in Deutschland. 

			Die Sozialdemokraten sollten sich trotzdem genau überlegen, ob sie sich auf diesem schmalen Brett weiter tummeln möchten, oder ob sie nicht wieder versuchen sollten, ihre Wähler durch eine »mittige« Politik zurückzuerobern. Denn erfolgreich war die SPD immer dann, wenn sie sich auf Wirtschaftspolitik und die Verteidigung des Aufstiegsversprechens verstand – und nicht auf Wirtschaftsverhinderung und Reichen-Bashing. Außerdem zeigt das Beispiel der dänischen Genossen: Mit einer Migrationspolitik der Stringenz und Konsequenz kann man auch als sozialdemokratische Partei schnell wieder Stimmen zurückgewinnen. Wenn die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen feststellt, sie betrachte »Massenmigration als eine Bedrohung für das Alltagsleben in Europa«,44 und dennoch nicht – wie ihre deutschen Genossen – von Genossen und Wählern vom Hof gejagt wird, sollte man vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, auch beim nördlichen Nachbarn einmal thematisch nachzufragen. 

			Denn der Pfad auf den Spuren der Linkspartei führt am Ende in die Willkür und die Rechtlosigkeit. Das ist kein Weg für eine selbsterklärte Volkspartei. So sagte Jan van Aken in einem Interview, Straftaten von links schützten die Allgemeinheit, weil sie dem Gemeinwohl dienten. Rechten könne man dieses Recht nicht zubilligen, denn: »Wer andere ausgrenzt und nach unten tritt, dient ja nicht dem Gemeinwohl.«45 Wer ein solches Rechtsverständnis vertritt, sollte seine Karriereplanung vielleicht in anderen Staatsformen als der Demokratie begründen. 

			Der politische Wind im Parlament weht schärfer. Einen Vorgeschmack bekam man schon in den ersten Tagen nach der Bundestagswahl, als die künftige Linken-Fraktion beim Gruppenbild auf den Stufen des Paul-Löbe-Hauses skandierte: »Alerta, Alerta Antifascista«. Im Angesicht von 216 Abgeordneten, die den politischen Rändern zuzurechnen sind, wurde mir als langjährigem Parlamentarier ganz anders zumute. Auf eine journalistische Frage, wie ich als ausscheidendes Mitglied auf diese Entwicklung blicke, antwortete ich, mein Eindruck sei, ein Hauch von Weimar durchwehe den Bundestag. 

			Dass es so weit gekommen ist, liegt an dem liederlichen, weil verantwortungsvergessenen Umgang der Parteien der Mitte mit dem demokratischen Gemeinwesen. Sie haben sich zu oft aus dem gemeinsamen Ringen, das zur Bildung des Staatswillens führt, herausgezogen und sich zu sehr auf dem moralischen Hochsitz und auf Haltungsfragen ausgeruht. Diese Selbstgerechtigkeit äußert sich heute in einer fatalen Selbstgenügsamkeit. Bestimmte Themen bleiben deshalb einfach auf der Strecke. 

			Mein geschätzter Kollege Otto Fricke traf bei seiner letzten Rede im 20. Bundestag den Punkt, als er sagte: »Wir brauchen weiterhin Freiheit in diesem Lande, aber nicht Freiheit von Verantwortung, sondern Freiheit zur Verantwortung.«46 Dem ist nichts hinzuzufügen.

			Meinungsfreiheit im Absturz

			In meinem Buch MeinungsUnfreiheit. Das gefährliche Spiel mit der Demokratie aus dem Jahr 2020 begann ich das Schlusskapitel mit den folgenden, möglicherweise etwas ernüchtert klingenden Sätzen: »Ich kann mich an keine Phase der Bundesrepublik erinnern, in der es um die Freiheit der Meinung so schlecht bestellt war wie heute. Nicht, weil wir nicht alles sagen dürften. Im Gegenteil: Jeder Mensch, wirklich jeder, hat vor allem durch die sozialen Medien die Möglichkeit, so viel Bühne für seine geistigen Ergüsse zu haben, wie er möchte. Und seien sie noch so simpel, ekelhaft oder dumm. Es ist um die Freiheit der Meinung heute deshalb so schlecht bestellt, weil die Offenheit und die Vorurteilsfreiheit für andere Meinungen noch nie so schwach ausgeprägt waren. Man kann zwar alles sagen, wird aber nicht mehr differenziert gehört. Die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, sinkt stetig.«47

			Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich diese Entwicklung in den darauffolgenden Jahren noch einmal dramatisch zuspitzen würde. Denn heute sind es nicht mehr nur gesellschaftliche Protagonisten, die die »gefühlte« Meinungsfreiheit beschränken. Heute unterminieren staatliche Akteure dieses eherne Verfassungsprinzip Tag für Tag tatsächlich. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man in den sozialen Medien wirklich alles sagen darf. Heutzutage muss man vielmehr damit rechnen, dass nach Machtkritik sogar irgendwann die Staatsgewalt vor der Tür stehen könnte.

			Warum die Meinungsfreiheit so wichtig für eine Demokratie ist, hat das Bundesverfassungsgericht in vielen Entscheidungen deutlich gemacht. Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz formuliert ein Abwehrrecht der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat. Meinungsfreiheit ist das Lebenselixier der Demokratie, die Grundlage der Freiheit überhaupt, für den demokratischen Staat schlechthin konstituierend. Sie könnte wichtiger nicht sein. Deshalb müssen unterschiedliche Auffassungen und Ideen aufeinanderprallen dürfen, damit gewährleistet wird, dass jede und jeder die Möglichkeit hat, gehört zu werden. Dann entscheidet nicht nur die Mehrheit, sondern auch die Minderheit vermag ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Ist es um die Meinungsfreiheit schlecht bestellt, ist also die Demokratie als Ganzes in Gefahr. Wir haben folglich den demokratischen Auftrag, dem verbreiteten Gefühl der Meinungsunfreiheit mit allem, was wir haben, entgegenzuwirken. 

			Nun gibt es immer politische Kräfte, vor allem aufseiten der Grünen, die meinen, dieses Empfinden sei unbegründet. Denn, so die Erklärung, man selbst und das eigene Umfeld teilen nicht die Auffassung, dass man irgendwie eingeschränkt sei. 

			Begegnen wir dem einmal mit Zahlen. Denn wir wissen ja: Daten sind der Endgegner der anekdotischen Evidenz. Blicken wir also auf die Entwicklung der gefühlten Meinungsfreiheit – und dann wird die Dramatik klar. Laut Statista waren im Jahr 1990 etwa 78 Prozent der befragten Deutschen der Auffassung, man könne seine politische Meinung frei sagen. Im Jahr 2023 traf dies nur noch auf 40 Prozent zu. Genau andersherum lief die Kurve bei denjenigen, die erklärten, man solle »besser vorsichtig sein«: 1990 fanden dies nur 16 Prozent, 2023 aber schon 44 Prozent.48 Mit anderen Worten: Diejenigen, die meinen, sich politisch nicht mehr frei äußern zu dürfen, sind mittlerweile in der Mehrheit. 

			Doch sehen wir uns die Daten genauer an, dann stellen wir fest, dass dieser Befund nicht für alle Parteien stimmt. Während vor allem AfD- (62 Prozent) und FDP-Anhänger (57 Prozent) die Auffassung vertreten, man müsse vorsichtig sein, leben die Grünen heute gedanklich offenbar noch immer in den 1990er-Jahren: 75 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler erklärten, sich in dieser Frage frei zu fühlen, nur 19 Prozent unfrei.49 Eine solche extreme Spreizung ist erklärungsbedürftig.

			Dass die Grünen eine Hegemonie in der veröffentlichten Meinung des Landes haben, kann man nicht ernsthaft bestreiten. Es ist kein Geheimnis, dass rote und grüne Positionen im journalistischen Milieu in Deutschland überproportional vertreten sind. Laut der Langzeitstudie »Journalismus und Demokratie« der TU Dortmund aus dem Jahr 2024 gaben befragte Journalisten zu 41 Prozent an, den Positionen der Grünen nahezustehen, zu 16 Prozent der SPD und zu 6 Prozent der Linkspartei50 – das macht 63 Prozent für dezidiert linke Parteien und bedeutet eine Umkehrung der Verhältnisse verglichen mit bundesweiten Umfragen. Wer hier trotz allem erklärt, Journalisten würden ihren Job selbstverständlich unabhängig und von ihrer eigenen Präferenz völlig unbeeindruckt ausüben, der hat entweder mehr Meinung als Ahnung oder verwischt absichtlich die Tatsachen. Denn – wie wir nicht nur bei der sogenannten »Klimakrise« und der Migrationsdebatte, sondern auch bei Corona lernen mussten – relevante Teile der öffentlichen Meinung waren in der Berichterstattung zum Teil deutlich unterrepräsentiert. Diese mediale Schieflage hat die AfD, die zum Teil gar nicht mehr in Sendungen eingeladen wurde, gestärkt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an Glaubwürdigkeit verlieren lassen.51 

			Als Regierungspartei nutzten die Grünen ihre mediale Diskursmacht aus und grenzten im weiteren Verlauf aus Ämtern heraus aktiv die Meinungsfreiheit ein – allerdings, das gehört zur Wahrheit dazu, waren sie dabei oftmals nicht allein. Dass man etwa staatliche Meldeportale einrichtet, die Meinungsäußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze dokumentieren sollen, hätte ich mir vor der Corona-Zeit nicht vorstellen können. Die in Deutschland latent vorhandene Denunziationskultur, die schon in der Pandemie nicht gerade das Beste aus den Landsleuten herausgeholt hatte, wurde beispielsweise von der nordrhein-westfälischen Landesregierung unter Hendrik Wüst kurzerhand institutionalisiert. 

			Im Sommer 2022 erklärte die grüne Integrationsministerin Josefine Paul stolz, man habe neue Portale unter anderem gegen Queerfeindlichkeit oder antimuslimischen Rassismus eingerichtet: »Mit diesem bundesweit einzigartigen System von Meldestellen wollen wir insbesondere auch die Diskriminierungsvorfälle registrieren, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und deswegen nicht in den polizeilichen Statistiken erfasst werden. Damit bekommen wir ein noch umfassenderes Bild und können wichtige Schlüsse für Intervention und Prävention ziehen.«52

			Ich halte eine solche staatlich finanzierte Überwachungsstruktur, die sich gegen Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze richtet, für verfassungsrechtlich mindestens bedenklich. Diese Maßnahme hat nämlich einen verdrängenden Effekt auf die Meinungsfreiheit. Klar ist, wenn ein Individuum rechtliche Grenzen überschreitet, muss dies im Rechtsstaat verfolgt werden; wer beleidigt oder bedroht, hat mit Konsequenzen zu rechnen. Überschreitet ein Individuum jedoch keine rechtlichen Grenzen, bleibt also unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, dann darf dies im Rechtsstaat nicht verfolgt werden. Der bewertet nämlich keine Äußerungen, die ihn nichts angehen. Über Jahrzehnte hinweg war das bundesrepublikanischer Grundkonsens – doch diesen gemeinsamen Boden haben die Grünen verlassen. 

			Während es vorher noch hieß, »das Grundgesetz vertraut auf die Kraft der ständigen geistigen Auseinandersetzung«, zeigt das Beispiel der Meldestellen klar auf, dass die Partei genau dieser Kraft misstraut. Meinungsintoleranz wird über den Umweg von vorstaatlichen Organisationen umgesetzt, weil auch den Grünen bewusst ist, dass ein direkter Eingriff des Staates offensichtlich verfassungswidrig wäre und gerichtlich sofort weggefegt werden würde. Die Karlsruher Richter machten in ständiger Rechtsprechung klar, wie weit der Rahmen der Meinungsfreiheit gesteckt ist: »Gegenstand des Schutzbereichs sind Meinungen, das heißt durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägte Äußerungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Daher fallen die […] Kommentare nicht schon deshalb aus dem Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, weil sie sich gegen Minderheiten richten oder einen hetzerischen und möglicherweise offen rassistischen Gehalt aufweisen.«53

			Verlässt der Staat hier die Position des Unparteiischen, verletzt er ein demokratisches Ur-Prinzip. Die Grünen haben Angst vor der freien Auseinandersetzung und sind zur Sicherung der eigenen Deutungshoheit bereit, diesen Grundsatz zu riskieren. Wir müssen uns mit allen politischen und juristischen Möglichkeiten dagegen wehren, dass das Schule macht. 

			Mir ist bewusst, dass das Anzeigeverhalten meiner geschätzten Kollegin Marie Agnes Strack-Zimmermann die Auseinandersetzung zugunsten der Meinungsfreiheit nicht gerade erleichtert. Auch das von Franziska Brandmann, der Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen, gegründete und betriebene Unternehmen »So Done«, das das Aufspüren sowie die straf- und zivilrechtliche Verfolgung von vermeintlichen Äußerungsstraftaten im Internet verspricht, steigert die Glaubwürdigkeit der Freidemokraten zur Verteidigung der Meinungsfreiheit nicht wirklich. Aber Frau Strack-Zimmermann will nicht die Diskurshoheit erlangen und Frau Brandmann verfolgt ein legitimes Geschäftsmodell. Das ist der Unterschied zu den Repräsentanten der Grünen.

			Ich habe schon einmal in Bezug auf den berühmt gewordenen »Schwachkopf«-Fall erklärt, dass die Grünen das Opfernarrativ nutzen, um ein Klima der Einschüchterung zu schaffen.54 Sie wollen das Signal aussenden: »Wer uns beleidigt, sollte sich schon mal vorsichtshalber einen Bademantel bereitlegen, falls frühmorgens die Polizei vor der Tür steht.« Robert Habeck und Annalena Baerbock haben zwischen Dezember 2021 und August 2024 stolze 805- beziehungsweise 513-mal Strafanzeige gestellt – mit weitem Abstand die meisten im Ampel-Kabinett. Zum Vergleich: Weder Christian Lindner noch Nancy Faeser noch Olaf Scholz, nicht einmal Karl Lauterbach meldeten eine einzige in diesem Zeitraum.55 

			Die Grünen zeigten zum Beispiel ein Plakat an, auf dem die Frage gestellt wurde, ob Robert Habeck überhaupt bis drei zählen könne. Unter einem anderen angezeigten Banner, auf dem Köpfe der Grünenspitze von Annalena Baerbock über Robert Habeck bis Cem Özdemir aus Sonnenblumen herausschauten, stand der Satz: »Wir packen das Übel an der Wurzel«.56 Frau Baerbock ging außerdem gegen einen Rentner vor, der geschrieben hatte, die Außenministerin sei »beim Trampolinspringen zu oft an die Zimmerdecke geknallt«.57 Wenn man bedenkt, dass die heutige AfD-Chefin Alice Weidel vor einigen Jahren erfolglos gegen den NDR vorging, der sie – natürlich satirisch – als »Nazi-Schlampe« bezeichnet hatte,58 dann sind die Bewertungsmaßstäbe möglicherweise nicht dieselben. 

			Die wahrscheinlich nicht ganz unbeabsichtigte Folge dieser völlig überzogenen Reihenmeldungen ist eine dramatische Verzerrung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Da die PKS die Meldungen nur zahlenmäßig erfasst, aber nicht, ob sie am Ende zu einer Verurteilung geführt haben, sind dort naturgemäß diejenigen überrepräsentiert, die oft und niedrigschwellig Strafanzeigen verteilen. Am Ende kann man dann Schlagzeilen lesen wie »Die Grünen werden am häufigsten attackiert«,59 wobei meist hinten runterfällt, dass Vertreter der AfD am häufigsten tätlich angegriffen werden.60 

			In diesem Zusammenhang halte ich den von Schwarz-Rot im Frühjahr 2021 noch einmal angeschärften Paragrafen 188 StGB, der ein Sonderrecht für Politiker normiert, für die Meinungsfreiheit im Lande hochproblematisch. Meines Erachtens gäbe es ohne die Klausel keine schmerzende Regelungslücke, denn Schmähungen, Beleidigungen und Bedrohungen sind weiterhin Bestandteil des Strafrechts. Denklogisch läuft er auch dem Geist unserer Verfassung zuwider, dass der Staat reflektierte Bürgerinnen und Bürger statt lästigen Untertanen kennt. 

			Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht der Machtkritik eine besondere Bedeutung verliehen, wörtlich: »Bei der Gewichtung der durch eine Äußerung berührten grundrechtlichen Interessen ist zudem davon auszugehen, dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet. Teil dieser Freiheit ist, dass Bürgerinnen und Bürger von ihnen als verantwortlich angesehene Amtsträgerinnen und Amtsträger in anklagender und personalisierter Weise für deren Art und Weise der Machtausübung angreifen können, ohne befürchten zu müssen, dass die personenbezogenen Elemente solcher Äußerungen aus diesem Kontext herausgelöst werden und die Grundlage für einschneidende gerichtliche Sanktionen bilden.«61

			Was wir in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt haben, ist, dass der Paragraf 188 StGB bisweilen als Einfallstor für eine politische Einschüchterung von oben, also die Abwehr vermeintlich lästiger Kritiker, genutzt wird. Dies geht auch deshalb so einfach, weil politische Entscheidungsträger hiernach kein eigenes Prozessrisiko tragen. Finanziell riskant ist es lediglich, Machtkritik zu äußern. Von »Waffengleichheit« kann hier kaum die Rede sein. Daher muss der Paragraf im Sinne der Vermeidung einer Untertanengesellschaft schnellstmöglich abgeschafft werden. 

			Staatliche Akteure haben in den vergangenen Jahren noch an weiteren Stellen die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Beispielsweise durch die sogenannten »Trusted Flagger«, also zertifizierte Hinweisgeber, die unter anderem den merkwürdigen staatlichen Auftrag haben, »Hassrede«, »Tierleid« oder »Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität  /  den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen« an die Strafverfolgungsbehörden zu melden.62 

			Zu diesen herausgegriffenen Punkten erlaube ich mir nur kurze Anmerkungen zu geben, um anzureißen, welche Probleme sich damit auftun:

			1.»Hassrede« ist kein juristischer Begriff, sondern, genauso wie Liebe oder andere Gemütsregungen, in unserem Land weder verboten noch geboten – schließlich kann man auch Apfelkuchen oder Elton John hassen. Außerdem handelt es sich bei Hassrede offensichtlich nicht um Volksverhetzung, die strafbar ist, denn sonst hätte man nicht »Hassrede«, sondern »Volksverhetzung« in den offiziellen Leitfaden für Trusted Flagger geschrieben. Eine Kriminalisierung von eigentlich zulässigen Meinungsäußerungen liegt also auf der Hand.

			2.Wenn die Abbildung von »Tierleid« gemeldet werden soll, können sich der BUND und andere Umweltorganisationen warm anziehen. Dann muss nämlich auch die Verbreitung von heimlich aufgenommenen Fotos aus Schlachthöfen, die genau dieses Tierleid dokumentieren und anprangern, an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. 

			3.Wenn es nach »Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität  /  den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen« einen Hinweis an die Polizei geben soll, dann würde hierunter auch die mehrfach wiederholte Behauptung des Bundeskanzlers Olaf Scholz nach dem Ampel-Aus zählen, Christian Lindner wolle Rentenkürzungen vornehmen.63 

			Doch nicht nur die Ausweitung der Verbotszone für Meinungsäußerungen wird zum Problem für die Freiheit im Land, sondern sogar schon die Einschaltung des Staates bei »falschem Denken«. Hieß es im Vormärzdeutschland der Freiheitsbewegung noch »Die Gedanken sind frei, […] kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen«, sind wir im Deutschland des 21. Jahrhunderts schon einen Schritt weiter: Jetzt werden Stellen mit klangvollen Namen wie »Beratungskompass Verschwörungsdenken« finanziell gefördert. Das Angebot richte sich, so die Bundesregierung, zum Beispiel an »Menschen, die selbst verschwörungsgläubig sind und Fragen haben, Distanzierungswillige, ihre Angehörigen oder andere Personen aus dem sozialen Umfeld.«64 Beim offiziellen Start dieser Anlaufstelle hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Innen- und Familienministerium: »Verschwörungserzählungen speisen sich aus der Annahme, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder Gruppen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und dabei die Bevölkerung über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Besondere Wirkungsmacht entfalten sie in gesellschaftlichen Krisenzeiten, so auch während der Covid-19-Pandemie […].«65 Es gab und gibt tatsächlich wilde, abstruse und teils klar antisemitische Verschwörungsfantasien rund um das Virus. Doch wenn wir bedenken, dass sich in der Corona-Zeit viele Behauptungen von sogenannten »Verschwörungstheoretikern« später als wahr herausgestellt haben, könnte angesichts dieser Formulierung bei freiheitsliebenden Bürgern möglicherweise Unwohlsein aufkommen. Denn ob etwas als Verschwörungstheorie oder als die Wahrheit gilt, ist manchmal nur eine Frage von ein paar Tagen. 

			Erinnern wir uns: Das Gesundheitsministerium hatte am 14. März 2020 in einem Twitter-Post baldige massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens als »Fake News« bezeichnet.66 Wenige Tage später beschloss die Bundesregierung massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

			Nächstes Beispiel: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte im November 2020 im Deutschen Bundestag erklärt: »Und weil ja schon wieder anderes behauptet wird, auch in den sozialen Medien: Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten!«67 Gut ein Jahr später wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht umgesetzt – und wenn es nach SPD, Grünen und Teilen der Union gegangen wäre, auch eine allgemeine.

			Letztes Beispiel: Die Laborursprungstheorie des Coronavirus wurde lange Zeit weithin als Verschwörungstheorie bezeichnet. Das offizielle Narrativ, das auch Merkels Chefvirologe Christian Drosten mit größter Vehemenz vertrat, war die Zoonosetheorie, also die natürliche Ausbreitung auf einem Markt in Wuhan. Die Bundesregierung stritt sogar ab, dass ihr andere Erkenntnisse vorliegen: »Die Bundesregierung verfügt über keine Anhaltspunkte dafür, dass Berater bzw. Beraterinnen der Bundesregierung in ihr unterstellten Instituten oder Behörden aktiv Evidenzen zur Labor-Theorie bezüglich des Ursprungs von COVID-19 zu verschleiern oder unwissenschaftlich zu bekämpfen suchten«,68 hieß es. Im März 2025 berichteten die Süddeutsche und die Zeit, dass der Bundesnachrichtendienst genau diese Theorie des künstlichen Laborursprungs schon 2020 belegt und gegenüber der Kanzlerin vertreten hatte.69 

			Wenn Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, deren »Theorie« sich später als wahr oder zumindest plausibel herausstellt, liegt es dann nicht näher, die eigentlichen »Schwurbler« in Regierungsämtern zu vermuten?

			Um die Meinungsfreiheit steht es also noch schlechter als 2020, als ich MeinungsUnfreiheit schrieb. Denn nun sind die Behörden aktiv an der Einschränkung des Meinungskorridors beteiligt. Wenn der Verfassungsschutz ganz offiziell Jagd auf Menschen macht, die sich der angeblichen »Delegitimierung des Staates« schuldig gemacht haben, dann Gnade Gott allen Satirikern, die ihre Rolle noch ernst nehmen. 

			Jeder, der selbstgerecht meint, dass die Verfolgung angeblich »falscher« Meinungen nur ein kleines Problem darstelle, sollte sich einmal vor Augen führen, was dies im Fall bedeuten würde, dass »die Falschen« in Regierungsämter kommen – was ich mir freilich nicht wünsche. Wäre es dann auch in Ordnung, wenn der Staat missliebige, aber verfassungsrechtlich noch haltbare Positionen einer besonderen Aufmerksamkeit durch die Behörden bedenkt? Gilt dann die Meinungsfreiheit auch für solche wieder uneingeschränkt, die sich am Rande des ministeriell definierten Korridors aufhalten? 

			Wir befinden uns derzeit im Hinblick auf die Meinungsfreiheit auf einer bedenklich abschüssigen Bahn. Wenn wir den bisher eingeschlagenen Weg nicht schnell ändern, handeln wir uns mittelfristig ein massives Demokratieproblem ein. 

			Corona und die Demokratieabnutzung

			Was mussten die Menschen, die in der Corona-Zeit eine andere Meinung hatten, alles ertragen? Ungeimpfte wurden als »Bekloppte«,70 »Sozialschädlinge«,71 »Blinddarm«72 oder als »Tyrannen«73 rhetorisch durch die gesamte Republik gejagt. Man untersagte ihnen die Teilhabe am sozialen Leben, grenzte sie aus und behandelte sie als Menschen zweiter Klasse. Hier wurden viele Gräben aufgerissen, die bis heute noch nicht versiegelt sind. Freunde haben sich entfremdet. Beziehungen sind zerbrochen. Geschwister reden nicht mehr miteinander. Alte Menschen mussten einen einsamen Tod sterben. Kinder wurden zuerst als Virenschleudern verschrien, später gab man ihnen viel zu lang ihr soziales Leben nicht zurück. 

			Diese Zeit kennt nicht nur die Opfer aus der Corona-Statistik, ganze Schuljahrgänge, unzählige Eltern, Künstler, Unternehmer leiden zum Teil bis heute an den Folgen der völlig überschießenden und hysterisch intonierten Pandemiepolitik. Nach mehreren Jahren hat sich unsere Gesellschaft davon immer noch nicht erholt. Und keiner der damals Verantwortlichen steht auf und bittet diese Menschen um Entschuldigung. Wie, meinen wir, soll ein Prozess der gesellschaftlichen Heilung beginnen, wenn niemand die Größe hat, einen ersten kleinen Schritt zu gehen?

			Auch mir persönlich warfen politische Mitbewerber oder Journalisten die verschiedensten Dinge an den Kopf: Mir wurde zum Beispiel »hemdsärmlige Menschenverachtung«74 nachgesagt, eine gedankliche Nähe zu Rechtsextremisten, Verschwörungsgläubigen und Reichsbürgern,75 »Wissenschaftsverachtung«, »Populismus« sowie Stimmungsmache »wie in einer Klimaleugner-Diskussion«.76 Wie vielen im Land schlug auch mir eine Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit entgegen, die sich aus einer Position des vermeintlich besseren Wissen ableitete. Menschen mit einer von der Linie der Bundesregierung und ihrer Berater abweichenden Auffassung galten in der veröffentlichten Meinung nicht selten als einfältig, bösartig und dumm.

			Was eine formierte Wissenschaftlerelite an moralischem Druck auszuüben imstande ist, durfte ich schon einmal in meinem beruflichen Leben erfahren. In den späten 1980er-Jahren verteidigte ich vor dem Kieler Landgericht den Arzt Gorm Grimm, der seit geraumer Zeit abhängige Patienten aus Hamburg und Schleswig-Holstein mit Ersatzdrogen behandelt hatte. Als im Jahr 1984 ein von Grimm mit mehreren Medikamenten versorgter Mann starb, richtete sich der Verdacht schnell auf den »Drogenarzt von Kiel«: Die Behörden nahmen Medikamentenmischintoxikation als wahrscheinliche Todesursache an. Hinter dieser These stand geschlossen die Crème de la Crème der deutschen Toxikologen-Elite, die die Staatsanwaltschaft als Sachverständige berief. Aus Sicht »der« Wissenschaft war damals vollkommen unstrittig: Gorm Grimm hatte sich der fahrlässigen Tötung strafbar gemacht, war schuld am Tod des Mannes. Angesichts der geballten Fachkompetenz, die mit entsprechendem Selbstbewusstsein vorgetragen wurde, schien der Fall für den jungen Anwalt Kubicki eigentlich aussichtslos. 

			Natürlich machten die großen Namen einen Eindruck auf mich. Trotzdem kam ich meiner Aufgabe nach und stellte eigene Recherchen an, durchforstete vor allem US-amerikanische Fachpublikationen. So kam ich alsbald zum Schluss, dass die internationale Wissenschaftselite durchaus differenziertere Schlüsse anbot als diejenigen, die die deutsche Toxikologie im Verfahren behauptete. Und nachdem ich schließlich den Doyen der US-amerikanischen Toxikologie dazu bewegt hatte, sich mit seiner Expertise einzubringen, wendete sich das Blatt zugunsten meines Mandanten. Er wurde schließlich freigesprochen.

			Die taz schrieb zum Ende des Prozesses: »Der Freispruch, für den Verteidigung und Staatsanwaltschaft plädierten, kam kaum überraschend. Zu deutlich waren während des Prozeßverlaufs Widersprüche und Nachlässigkeiten bei der gerichtsmedizinischen Auswertung des Todesfalls geworden. Mehr als zwei Monate lang hatten fünf gerichtsmedizinische und toxikologische Sachverständige vergeblich zu klären versucht, ob die von Grimm verordnete Tablettendosis die Todesursache sei oder zusammen mit anderen Faktoren zum Tode geführt haben könne. Unter Zuhilfenahme ganzer Bibliotheken und mit Rückendeckung von Drogenexperten aus der BRD und den USA hatte Grimms Anwalt Wolfgang Kubicki – er ist seit wenigen Monaten FDP-Vorsitzender in Schleswig-Holstein – die anfängliche Sicherheit der Sachverständigen der Anklage erschüttern können. Der Vorsitzende Richter Peter Bade hatte kommentiert: ›Wir haben in diesem Verfahren alle dazugelernt, insbesondere auch die Herren Sachverständigen.‹«77

			Warum erzähle ich die Geschichte? Weil in der Corona-Zeit genau dieses behauptete Wissen, die angebliche Zweifellosigkeit der Erkenntnisse, die die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern präsentierte, zum Problem wurden. Auf mich übten die Anfeindungen und die hochnäsige Anmaßung aufgrund meiner eigenen Historie möglicherweise einen geringeren Einfluss aus als auf andere. Denn mir war klar: Die Präsentation der absoluten Gewissheit widersprach schon damals dem eigentlichen Grundgedanken der Wissenschaft. Alternativlosigkeit behaupten nur jene, die Angst vor der besseren Erkenntnis und der Beeinträchtigung des eigenen Narrativs haben. Es gab und gibt keine abschließende Wahrheit – wer das Gegenteil behauptet und mittels der Forderung »Follow the Science« Folgebereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern erwartet, der versündigt sich am Erkenntnisfortschritt und untergräbt das Vertrauen in die Wissenschaft selbst. Es wäre besser gewesen, die deutsche Politik der Jahre 2020 bis 2023 hätte sich häufiger an den Erfahrungen und Daten aus dem Ausland bedient, statt die Wahrheit für sich zu reklamieren und Widerspruch zu den eigenen Behauptungen in den Bereich der Verschwörungstheorie zu verdammen. Dann wäre uns sehr viel Leid erspart geblieben. 

			Tatsächlich standen wir in Deutschland in Bezug auf die vorliegenden Daten ziemlich blank da. Schon im Februar 2021 stellte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg verärgert fest: »Es ist mehr als unbefriedigend, dass das RKI nach inzwischen einem Jahr Dauer der Pandemie lediglich einen Bruchteil der Infektionen bestimmten Lebensbereichen zuordnen kann […]. Aus diesem Grunde sind gezielte Schutzmaßnahmen weiterhin kaum möglich, und es müssen breitflächige Schließungen und Kontaktverbote angeordnet werden, die erhebliche Grundrechtseingriffe und zunehmende Akzeptanzprobleme zur Folge haben.«78

			Trotz der ernsten gerichtlichen Mahnung geschah: nichts. So wäre denkbar gewesen, im April 2022 die Wirkungsweise der allgemeinen Maskenpflicht in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zu überprüfen, nachdem die anderen Bundesländer diese aufgehoben hatten. Warum das nicht geschah, obwohl genau eine solche Evaluation zum gesetzlich festgelegten Aufgabenspektrum des RKI gehört, konnte mir niemand erklären. Auf meine Frage, wieso kein signifikanter Unterschied zwischen den Bundesländern mit und ohne Maskenpflicht zu erkennen sei, antwortete das Ministerium: »Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, diese jeweiligen Entscheidungen zu bewerten.« Außerdem könne man die Länder nicht einfach so vergleichen.79 

			Auch wurde der Mangel an Kenntnissen über die Wirkungsweise der bestehenden Maßnahmen quasi »produktiv« zur Stützung neuer Maßnahmen herangezogen. So erklärte das RKI gegenüber dem Bundesverfassungsgericht etwa bei der »Bundesnotbremse II« zu den Schulschließungen: »Das Robert Koch-Institut führt die fehlende Möglichkeit, fachwissenschaftlich bewerten zu können, ob das Verbot von Präsenzunterricht zur Eindämmung des Infektionsgeschehens besser geeignet ist als geöffnete Schulen bei wöchentlich zweimaliger Testung von Schülern und Lehrern und bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepten, darauf zurück, dass es an den dafür erforderlichen Daten fehle, weil die Wirksamkeit der verschiedenen Schutzmaßnahmen unter anderem im Bereich der Schule nicht systematisch und kontinuierlich erfasst und ausgewertet worden sei; diese Annahme wird auch von anderen sachkundigen Dritten geteilt […].«80

			Später sagte der damalige RKI-Chef Lothar Wieler aber überraschenderweise das genaue Gegenteil: »Wir haben immer Empfehlungen abgegeben, mit denen man den Betrieb in Schulen und Kitas hätte laufen lassen können, wenn auch unter Anstrengung. Es gab nie nur die Alternative: Entweder wenige Tote oder Schulen offen halten, sondern es gab und gibt immer Alternativen. Der vorhandene Spielraum ist während der ganzen Pandemie nicht ausreichend mit der nötigen Sorgfalt, Ruhe und Sachlichkeit betrachtet worden.«81 Der Verdacht drängt sich auf, dass Wissen und Unwissen je nach Anlass taktisch zum Einsatz kamen, um bestimmte Maßnahmen herbeizuargumentieren oder Lockerungen zu unterlassen. 

			Insgesamt waren diese Jahre keine Werbung für die Demokratie. Wie auch, wenn die Parlamente mittels einer Exekutivanmaßung namens Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) einfach ausgehebelt wurden? Wenn Entscheidungsprozesse nicht im offenen Diskurs stattfinden konnten, sondern nur verzerrt durch Panikmache, dramatisierende Zuspitzungen von regierungsnahen Wissenschaftlern und amtliche Fehlinformationen? Wenn Journalisten ergeben zuließen, dass man sie im Vorfeld von MPK-Entscheidungen in Hintergrundgesprächen auf die hysterische Regierungslinie einschwor?82 

			Die RKI-Files, für deren Veröffentlichung ich dem Whistleblower und seinen journalistischen Unterstützern sehr dankbar bin, legten für alle offen, wie häufig die inneren Diskussionsprozesse im Robert Koch-Institut mit den öffentlichen Erklärungen der jeweiligen Bundesgesundheitsminister Spahn und Lauterbach über Kreuz lagen.83 Dass speziell Letzterer im Frühjahr 2022 gegen den Rat des RKI eine Herabsetzung der Risikoeinstufung des Virus persönlich verhinderte, halte ich für politisch unverzeihlich. Lauterbach hatte offenbar vor, die allgemeine Impfpflicht mit allen ihm zur Verfügung stehenden ministeriellen Mitteln durchzudrücken. Da wäre die öffentlich präsentierte Erkenntnis »seines« Robert Koch-Instituts, die Gefahr durch das Virus sei nicht mehr ausreichend hoch, kontraproduktiv gewesen. In Folge mussten die Bundestagsabgeordneten in einem vom Gesundheitsminister künstlich erzeugten Angstszenario über die allgemeine Impfpflicht abstimmen. Dass politische Entscheidungen von einer solchen Tragweite auf diese Weise von einem Ministerium beeinflusst werden, halte ich für einen Skandal. Ich bin froh, dass ich mit der aktiven Verhinderung der allgemeinen Impfpflicht meinen Teil dazu beitragen konnte, dass der Plan nicht aufgegangen ist.

			Eine derartige Missachtung der Freiheit, der Grundrechte und der amtlichen Verantwortung wäre mir vorher unmöglich erschienen. Karl Lauterbach hat moralisch und tatsächlich sein Recht verwirkt, in diesem Land politisch noch irgendeine Rolle zu spielen. Dass er nicht frühzeitig aus seinem Amt ausschied, ist zugleich ein fatales Zeichen für die Glaubwürdigkeit staatlichen Handelns. Wenn Ministerverantwortung keine Bedeutung mehr hat, zerbröckelt das Vertrauen in unsere demokratische Ordnung. In der Corona-Zeit ist so viel an Vertrauen kaputtgegangen, dass man über diese Scherben nicht einfach hinwegspazieren darf. Es bedarf einer rückhalt- und schonungslosen parlamentarischen Aufarbeitung.

			Selbstverständlich wäre es maximal unredlich, heute im Ton der Besserwisserei nachträglich über Maßnahmen zu richten, die damals auf wackeliger Datengrundlage gefällt wurden. Schließlich wussten wir speziell in den ersten Tagen und Wochen nicht, was genau auf uns zukommt. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages stimmten daher im März 2020 für eine Ausweitung der Kompetenzen der Bundesregierung. Wir sollten aber auch nicht denjenigen nachgeben, die einer »Aufarbeitung light« das Wort reden. Denn zu erklären, wir hätten alles nicht besser gewusst, kann in der Pauschalität so auch nicht stimmen. Am Anfang gab es in der Tat kaum Informationen. Aber wussten wir später in der Pandemie nicht besser Bescheid? Bis zu welchem Punkt spricht uns Unwissen von Verantwortung frei – und ab wann nicht mehr?

			Ich gebe offen zu: Auch ich habe mich geirrt. So war meine Zustimmung für die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein schlimmer Fehler, den ich sehr bedaure und für den ich die Menschen im Land um Entschuldigung gebeten habe.84 Ich hätte damals kritischer mit den offiziellen Erklärungen des Robert Koch-Instituts, das von einer ausreichend signifikanten Transmissionsreduzierung durch die Impfung sprach, umgehen müssen. Diesen Fehler räume ich offen ein, weil ich mich nicht auf die von Demut befreite Position stellen will: Man konnte es ja nicht besser wissen. Das halte ich für eine Flucht aus der Verantwortung; denn es gab zu jeder Phase der Pandemie Stimmen, die sich im Nachgang als richtiger als andere herausstellten. Leider wurden sie aber oftmals nicht gehört und zum Teil sogar ausgegrenzt – wie etwa diejenigen, die schon früh eine Abkehr von den Schulschließungen forderten, weil diese zu große soziale, gesundheitliche und bildungspolitische Kollateralschäden verursachten.

			Die Maßnahmen der Corona-Pandemie haben einen beträchtlichen Flurschaden in unserem demokratischen Gemeinwesen hinterlassen. Eine Politik, die auf bewusste Angsteinflößung setzt,85 auf folgebereite Wissenschaftler, auf amtliche Lügen, auf die systematische Ausgrenzung von Millionen von Ungeimpften und die erbarmungslos Obdachlose ohne 3G-Nachweis aus den U-Bahnhöfen in die Winterkälte drängte,86 dürfen wir nicht durch jahrelanges Wegschauen stillschweigend legitimieren. 

			Die Zeit wird diese vielschichtige gesellschaftliche Katastrophe nicht heilen, vielmehr wird sie das Misstrauen in die Lernfähigkeit und Lauterkeit unserer Demokratie verkapseln. Wenn wir die dramatischen Folgeschäden, die die Politik den Kindern unseres Landes zugefügt hat, als unwichtige Nebensächlichkeit beiseitewischen, sollten wir niemals mehr das Wort der »Solidarität« in den Mund nehmen. Die Schüler, deren Bildungsbiografie durch die hysterischen Maßnahmen für immer zerstört ist, haben genauso die schonungslose Aufarbeitung verdient wie die Ausgegrenzten, Verspotteten, die Impf- und Lockdown-Opfer und all jene, denen verwehrt wurde, ihren Eltern, Großeltern oder Lebenspartnern das allerletzte Mal »Tschüss« zu sagen. Eine Demokratie, die diese menschlichen und gesellschaftlichen Schäden nicht aufzuarbeiten imstande ist, hat ihren eigentlichen humanistischen Gehalt verloren. 

			Elitenversagen

			Mit der Corona-Krise ging ein Elitenversagen einher, das in der bundesdeutschen Geschichte in dieser Breite sicherlich einmalig ist. Egal, ob wir uns die politische, die journalistische, die kirchliche oder andere gesellschaftliche Eliten während der Pandemie anschauen: Stets mussten wir eine starke Tendenz feststellen, für die kollektive Eintracht eigene Grundsätze über Bord zu werfen. Welche schwerwiegenden Auswirkungen dies für unser gesellschaftliches Gefüge hatte, ist vielen möglicherweise noch nicht bewusst. 

			Beginnen wir zunächst mit der Begriffsbestimmung. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt zu »Eliten« unter anderem fest: »Der Begriff geht auf das lateinische Wort ›eligere‹ zurück, das ›auswählen‹ oder ›auslesen‹ bedeutet. Im Einklang damit bedeutet die Zugehörigkeit zu E. immer das Herausgehobensein aus einer größeren sozialen Gemeinschaft unabhängig davon, auf welchen Kriterien die Auswahl beruht und mit welchen Privilegien sie verbunden ist. Zum allgemein anerkannten Bedeutungsgehalt der E. gehört darüber hinaus ihr dauerhafter Einfluss auf Entscheidungen, die für eine größere Personengruppe relevant sind.«87 Wir begeben uns also nicht auf verschwörungstheoretisches Terrain, wenn wir feststellen, dass die Eliten für den Lauf der Gesellschaft und die Akzeptanz unserer Werteordnung eine zentrale Funktion erfüllen.88 

			Schon früh in der Pandemie wurden Stimmen laut, dass die Kirchen ihre ureigene Rolle nicht erfüllten. Die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht, eine Pfarrerin, ging bereits im Mai 2020 mit den Kirchenvertretern hart ins Gericht. »Die Kirche hat in dieser Zeit Hunderttausende Menschen alleingelassen. Kranke, Einsame, Alte, Sterbende. Es sind 8000 Menschen an Covid-19 gestorben, aber seit März auch 150 000 Menschen aus anderen Gründen. Wo war da das Wort der Kirchen?« Und weiter: »[…] die Kirche ist nicht irgendeine zivilgesellschaftliche Organisation. Sie meldet sich bei gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen immer zu Wort. Aber in der Corona-Krise war dazu nur Schweigen.«89

			Zwar erntete Lieberknecht heftigen Widerspruch zu ihrem Vorwurf, die Kirchen seien zu wenig seelsorgerisch aktiv. Aber auch ihre Kritiker mussten feststellen, dass das Sterben der Alten ohne Begleitung der engsten Angehörigen der eigentliche Skandal war und sehr klaglos hingenommen wurde: »Mich erstaunt«, so ein Pfarrer in einer Replik auf Lieberknecht, »dass die Hospizvereine sowie kirchlichen Wohlfahrtsverbände hier nicht auf die Barrikaden gegangen sind.«90 

			Diese Selbstkritik aus der Kirche heraus kam im weiteren Verlauf der Krise immer wieder auf.91 Anstoß nahm man auch an der Positionierung einiger ihrer obersten Vertreter zur allgemeinen Impfpflicht. Neben Kardinal Reinhard Marx92 sprach sich die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus Ende 2021 dafür aus: »Impfen ist eine Pflicht aus christlicher Nächstenliebe heraus.«93 Gleichzeitig warnte sie davor, mit religiösen Motiven gegen die Impfung zu argumentieren: Menschen, die aus diesen Gründen die Impfung ablehnten, »missbrauchen, was Gott den Menschen zugesagt und was er aufgetragen hat«.94

			Eben diesem Vorwurf des moralischen Missbrauchs durch die »Sakralisierung des Impfens«95 muss sich die EKD selbst stellen. Wer eine sehr persönliche Entscheidung, wie den medizinischen Eingriff einer Impfung, in den Verfügungsbereich der christlichen Dogmatik stellt und mit dem Verweis auf das Glaubensbekenntnis diejenigen ausgrenzt, die sich anders verhalten, hat ein ziemlich selektives Bild von Menschenwürde. Das Problem ist: Die Menschenwürdegarantie lässt sich nicht teilen, sie gilt für alle – oder sie gilt eben nicht. 

			Das christliche Gebot »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« geriet ausgerechnet in der Not unter die Räder. Hatte sich Jesus Christus dem aussätzigen Leprakranken zugewandt, so wandte sich die Kirche in der Corona-Zeit von Ungeimpften teilweise schändlich ab.96 Einige Kirchenobere verrieten in dieser Zeit den barmherzigen Wesenskern der christlichen Glaubensgemeinschaft. In der Hochphase der Impfpflichtdebatte erklärte ich, manchen Impfpflichtbefürwortern scheine es um »Rache und Vergeltung«97 zu gehen. Speziell mit Blick auf das Agieren einiger Kirchenvertreter muss ich diese Einschätzung nicht korrigieren, denn sie haben dadurch das wissenschaftlich nicht haltbare Gefühl befeuert, die Ungeimpften trügen die Schuld am Fortschreiten der Pandemie und seien somit die eigentlichen Verantwortlichen für Lockdowns und Freiheitseinschränkungen.

			Dieses merkwürdige Glaubensverständnis gepaart mit dem schmerzlichen Schweigen zum einsamen Tod vieler Menschen hat zur Entfremdung großer Teile der Bevölkerung mit den Kirchen geführt. Nach der repräsentativen »Cosmo«-Studie gaben Ende 2021 fast 85 Prozent der Befragten an, keine Hilfe von einer Religionsgemeinschaft erhalten zu haben.98 Es ist gut und ermutigend, dass jetzt aus den Reihen der Kirche selbst heraus die Aufarbeitung der eigenen Positionierung aktiv beginnt.99 

			Neben den Kirchen muss sich auch die Ärzteschaft Elitenversagen in der Corona-Zeit vorwerfen lassen. Denn die Beachtung grundlegender medizinischer Ethik stand nicht immer im Vordergrund ihrer Erwägungen. So beschloss der 124. Deutsche Ärztetag im Mai 2021 folgenden, heute erschreckend klingenden Passus: »Das Recht auf Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen COVID-19-Impfung gesichert werden. Ohne rechtzeitige Impfung, insbesondere auch für jüngere Kinder, führt ein erneuter Lockdown für diese Altersgruppe zu weiteren gravierenden negativen Folgen für die kindliche psychische Entwicklung. Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit Kindern nur mit geimpften Kindern zurück.«100

			Hätte man den Blick nach Schweden, Dänemark oder in die Schweiz gewagt, wäre schnell die Dummheit und Grausamkeit dieser Forderung aufgefallen. Denn schon früh in der Pandemie war klar, dass weder Kinder noch Jugendliche von dem Virus stark betroffen sind.101 Einer Impfung zu ihrem Selbstschutz bedurfte es folglich – mit Ausnahme von schweren Vorerkrankungen – überhaupt nicht. Noch weniger war angezeigt, die jungen Menschen mit Lockdown-Maßnahmen und einer Entbindung von der Schulpflicht, also mit der Fortsetzung ihrer sozialen Beeinträchtigung, zu bedrohen, wenn – wie andere Länder zeigten – der Schulbetrieb ohne Probleme hätte weiterlaufen können. Im Angesicht dieser schon zum damaligen Zeitpunkt haarsträubenden Forderung ist es nachvollziehbar, dass die Bundesärztekammer im März 2025 zwar pflichtschuldig eine Aufarbeitung forderte, aber natürlich »ohne Schuldzuweisungen und Rechthaberei«, wie Präsident Klaus Reinhardt betonte.102 Wer so tief in die soziale Ausgrenzung junger Menschen verstrickt war, muss Gnade von anderen einfordern.

			Die Spitzen der Ärzteschaft bekleckerten sich in dieser Zeit wahrlich nicht mit Ruhm. Zwar widersprach die Bundesärztekammer dem Weltärztepräsidenten Frank Ulrich Montgomery vehement, als der über »kleine Richterlein« klagte, die 2G im niedersächsischen Einzelhandel kippten.103 Bei seiner schrecklichen Entgleisung vorher, es gebe eine »Tyrannei der Ungeimpften«,104 blieb es aufseiten der Ärzteschaft aber sehr still. 

			Eine andere Begebenheit Mitte Januar 2022 offenbarte abermals den moralischen Ausfall der Medizinerverbände.105 Wir erinnern uns: In diesen Tagen hatte Karl Lauterbach ohne fachliche Grundlage den Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt106 – was Folgen für die Rechte Genesener nach sich zog. Ein junger Arzt schob wenig später im Impfzentrum Tegel Dienst und wagte es, drei Personen zunächst zu beraten und nicht auf der Stelle eine Impfung zu verabreichen. Zwei von ihnen waren nach zwei Impfungen genesen und befürchteten durch die Lauterbach’sche Verkürzung Nachteile für ihre Bewegungsfreiheit. Der dritte sollte eine Booster-Impfung erhalten und trug dem jungen Arzt seine Bedenken vor. Der Mediziner erklärte, er könne sie jetzt oder auch später impfen. Den Patienten schlug er außerdem vor, zunächst auf eigene Kosten einen Antikörpertest machen zu lassen. Zwei Patienten sahen anschließend von einer sofortigen Impfung ab. 

			Dieser Vorgang blieb nicht unbeobachtet. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) schaltete sich ein und bescheinigte dem Arzt in einem Schreiben, fachlich korrekt gehandelt zu haben. Auch hegte man keine grundsätzlichen Zweifel an seiner Eignung. Dennoch entzog die KV ihm für drei Monate die Erlaubnis, in Berliner Impfzentren zu impfen. Das Rote Kreuz hatte darum gebeten. Der Grund: »Maßgeblich für diese Entscheidung war, die Sie das Ziel der aktuellen Impfstrategie nicht ausreichend unterstützen. […] Ihre Beratung zu einer vorigen Antikörpertestung ist – obgleich medizinisch vertretbar – geeignet, Menschen zunächst von einer Impfung abzuhalten.«107 

			Nun könnte man annehmen, dass sich die Verbände der Ärzteschaft schützend vor den jungen Kollegen gestellt hätten, der medizinisch korrekt und getreu dem hippokratischen Eid gehandelt hatte. Man könnte meinen, dass sie einer politischen Instrumentalisierung von reihenweise getätigten medizinischen Eingriffen vehement widersprochen hätten. Man könnte glauben, dass sie das Ziel einer Durchimpfung der Bevölkerung niemals über die individuelle ärztliche Einschätzung gestellt hätten. Doch auf Nachfrage der Welt äußerte man sich zu diesem Vorfall nicht108 und hieß somit die Bestrafung des jungen Mediziners stillschweigend gut – ein beschämendes Zeugnis von ärztlichem Elitenversagen. 

			Während die medizinische Ethik in der Pandemie zum Teil im Dienste eines politischen Ziels mit Füßen getreten wurde, maßten sich andere Persönlichkeiten an, die höchste moralische Instanz des Landes zu sein. Der Deutsche Ethikrat, von Bundestag und Bundesregierung speziell für schwierige Abwägungsfälle ins Leben gerufen, entwickelte sich im Laufe der Corona-Zeit mehr und mehr zur Sprungschanze von Individuen, die ihre eigenen moralischen Maßstäbe zur Leitlinie für die Gesellschaft machen wollten. 

			Der damalige Ethikratsvorsitzende Peter Dabrock hatte anfangs noch federführend eine – auch nach Jahren noch – brillante ethische Auseinandersetzung mit den politischen Herausforderungen der Pandemie zu verantworten, in Auftrag gegeben vom damaligen Gesundheitsminister Spahn im März 2020.109 Später fiel Dabrock eher durch selbstgerechte Bewertungsmaßstäbe auf110 und verlieh der Montgomery-Äußerung der »Tyrannei der Ungeimpften« sein Gütesiegel, indem er diese als »ethisch richtig« bezeichnete.111 

			Auch seine Nachfolgerin in dieser Funktion ließ sich von der medialen Aufmerksamkeit alsbald davon überzeugen, dass sie die alleinige Stimme der deutschen Moral und Sittlichkeit sei: Alena Buyx kämpfte so hart für die Merkel’sche Regierungs­linie, dass sie nicht einmal vor einer Beschränkung der demokratischen Auseinandersetzung zurückschreckte. Im Januar 2021 wurde sie für einen Beitrag von »Berlin Direkt« interviewt und anschließend auf X zitiert: »Nach Auffassung von ­@alena_buyx, Vorsitzende Deutscher #ethikrat, sei es wichtig, dass bei ›Fragen der Pandemie‹ und damit verbundenen Entscheidungen ›kein Wahlkampf betrieben wird‹.«112 Alternative Konzepte zur Regierungspolitik sollten oppositionelle Parteien also lieber für sich behalten, um im Zweifel nicht für einen – womöglich sogar guten – Vorschlag bezüglich des Umgangs mit dem Virus gewählt zu werden. Wie kann man diesen Hinweis von höchster ethischer Stelle anders verstehen als: »Die politischen Parteien stehen in der Gefahr, unverantwortlich zu handeln«, und: »Die Regierung braucht in einer Pandemie kein Korrektiv«.

			Diese Erklärung ließ eine grundlegende Sensibilität sowohl für demokratische Grundsätze als auch für die Achtung des Staatsaufbaus vermissen. Spätestens hier wurde die Rolle des Ethikrates als übergeordnetes Dialogforum für die demokratische Gesellschaft überdehnt. Im Laufe der Pandemie unterschieden sich die Stellungnahmen von Frau Buyx immer weniger von denjenigen der Bundesregierung. Wie der Ethikrat in seiner Ad-hoc-Empfehlung vom Februar 2021113 hatte auch die Bundesregierung unter Angela Merkel einer entsprechenden Ausgrenzung von Nicht-Geimpften aus dem öffentlichen Leben zunächst eine Absage erteilt, zeitgleich mit der Geltung der gesetzlichen Regelung im November 2021 verteidigte die Vorsitzende Buyx aber das flächendeckende 2G.114 

			Natürlich könnte ein entsprechender Gleichklang mit den Entscheidungen der Bundesregierung damit erklärt werden, dass diese im Rahmen der pandemischen Neubewertungen stets richtig handelte. In den Fällen von 2G, hinsichtlich der zum Teil zulasten von Ungeimpften betriebenen öffentlichen Beschimpfung115 und vielfach als erbarmungslos empfundenen Ausgrenzung, war dies jedoch schon damals zu bezweifeln. Am 7. September 2021 sagte ich im Bundestag in Richtung der Bundeskanzlerin: »Jeder, der die Möglichkeit hat, sollte sich wirklich impfen lassen. Aber hören Sie auf, Nicht-Geimpften mit dem Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben zu drohen! Hören Sie auf, sie zu Schuldigen zu machen und ihre soziale Verantwortung infrage zu stellen! Das spaltet die Gesellschaft in unerträglicher Weise.«116 

			In dieser Frage hätte ich mir mehr ethisch-moralisches Engagement und menschliches Grundverständnis für die rund 18 Millionen Betroffenen im Land gewünscht. Vom Deutschen Ethikrat und dessen Repräsentanten war jedoch vornehmlich zu hören, dass der gesellschaftlich-politische Druck gegebenenfalls bis zu 1G noch weiter hochgeschraubt werden müsse,117 Reisebeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt werden sollten118 oder Impfgegner im Zweifel auf eine Beatmung verzichten müssten.119 Ethische Abwägungsfragen wurden zu brutalen Ausgrenzungsantworten. 

			Die Spitze des Deutschen Ethikrates verstand sich in dieser Zeit häufig selbst als Deutungselite. Tatsächlich hatte sie sich vom eigenen Bedeutungsgewinn offenbar so weit korrumpieren lassen, dass sie durch ihr Handeln die Institution in ihrer Rolle als sittlicher Fels, als Haltungsinstanz gefährdete. Ein Gremium, dem es genügt, sich selbst als bedeutend zu fühlen, statt diese Bedeutung im Geiste und in den Herzen der Bürgerinnen und Bürger zu produzieren, ist überflüssig. Erst spät, Anfang 2022, begann der Ethikrat seine vorigen Positionen langsam zu korrigieren.120 Bis dahin war er jedoch als Stabilitätsanker ausgefallen. Einen Ethikrat, der seine Aufgabe als freundliches Begleiten der Exekutive versteht und ergeben die Regierungslinie nachflötet, können wir daher getrost abschaffen. 

			Kommen wir nun zu einem speziellen Fall von Elitenversagen, der das höchste deutsche Gericht betrifft. Das Bundesverfassungsgericht war für mich immer Hüter unseres Grundgesetzes. Seine Entscheidungen der Vergangenheit haben mir natürlich nicht alle gepasst, doch konnte ich sie stets nachvollziehen. In der Corona-Zeit änderte sich das. Die einstige Klarheit des Gerichts hat erhebliche Risse bekommen.

			Nachdem das Verfassungsgericht im April 2020 erste Eilentscheidungen zum Komplex Corona getroffen hatte, blieben die Karlsruher Richter viele Monate lang überraschend still. Wer glaubte, es gebe einen besonderen höchstrichterlichen Entscheidungsbedarf bei den schwersten Grundrechtseingriffen der bundesdeutschen Geschichte mit vorher nie gekannten Freiheitseinschränkungen, der wurde über lange Zeit einfach hängengelassen. Bis zum November 2021 verzichtete das Gericht auf entsprechende Leitlinien und fiel dadurch als Hüterin der Verfassung komplett aus. Erst nach der Bundestagswahl 2021, da hatte das Virus schon länger als anderthalb Jahre kursiert, entschied Karlsruhe über die Bundesnotbremse I und II. Doch wer meinte, dass damit juristische Pflöcke eingeschlagen seien, wurde abermals enttäuscht. Die Entscheidungen warfen so viele Fragen auf, dass man kaum von Rechtsfrieden sprechen konnte. Aber der Reihe nach.

			Die Entscheidungen bezüglich der Bundesnotbremsen waren deshalb so problematisch, weil sie der Exekutive im Grunde freie Hand für Grundrechtseinschränkungen ließen. Diese konnte die Gefährdungseinstufung selbst vornehmen, weil man dem Robert Koch-Institut eine Carte blanche in der pandemischen Bewertung gegeben hatte.121 Dass das RKI eine nachgeordnete Behörde des Gesundheitsministeriums ist, die im Zweifel die eigene Einschätzung der ministerialen Weisung unterordnen musste – dazu verloren die Karlsruher Richter kein Wort. Bestenfalls muss man eine solche Einschätzung als naiv bewerten.

			Die Exekutive durfte zudem selbst einschätzen, ob sie selbstverschuldet datenblind war oder ob die Gründe außerhalb ihres Einflussbereiches lagen. So konnte sich RKI-Chef Lothar Wieler in seiner Erklärung vor Gericht auf den Standpunkt stellen, für die Schulschließungen verfüge man nicht über ausreichende Daten, während er später in einem Interview erklärte, diese seien immer ausreichend gewesen, um die Schulen offen zu halten. 

			Außerdem konnte die Exekutive die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen quasi selbst definieren, wenn sie bestimmte wissenschaftliche Fürsprecher auf ihrer Seite hatte. So warf die Stellungnahme des engsten Merkel-Beraters, Christian Drosten, vor dem Verfassungsgericht erhebliche fachliche Fragen auf. Obwohl der Virologe, wie auch schon im Verfahren moniert, weder den aktuellen Forschungsstand berücksichtigte noch in der Lage war, die von ihm zitierte Literatur korrekt wiederzugeben, geschweige denn erhebliche methodische Fehler zu vermeiden, versah man dessen Stellungnahme zu den Schulschließungen mit einem besonderen Gewicht. Es zählt zu den vielen Merkwürdigkeiten dieses Prozesses, dass das Gericht ausgerechnet Drostens mangelhafter Einlassung, die harten Schulschließungen das Wort redete, nicht nur mehr Bedeutung, sondern sogar mehr Zeit als anderen einräumte. Drostens Papier war deutlich nach Ablauf der Anhörungsfrist in Karlsruhe eingetrudelt.122 

			Die ebenfalls im Verfahren angehörte Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaus-Hygiene (DGKH) schrieb hierzu später reichlich desillusioniert: »Es ist für uns unverständlich, dass das BVerfG in der zentralen Frage zu ggf. ›milderen Mitteln‹ diese [deutlich umfangreicheren, WK] Stellungnahmen (z. B. der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), des Instituts für Sozialmedizin der Charité, der Covid Data Analysis Group der LMU München, der Bundesärztekammer u. a.) kaum oder gar nicht berücksichtigt hat, während der aus unserer Sicht mangelhaften Stellungnahme des Instituts für Virologie der Charité [von Christian Drosten, WK] eine derartig dominierende Bedeutung eingeräumt wurde. Dabei ist klar, dass zu vielen der Fragestellungen die Kompetenzen in anderen Bereichen als denen der Virologie liegen […]«. Und weiter: »[…] die Entscheidung des BVerfG zur Verhältnismäßigkeit der Bundesnotbremse im Hinblick auf Kinder und Schulen ist aus medizinischer (v. a. pädiatrischer) und wissenschaftlicher Sicht fragwürdig u. a., weil sie sich auf ein unzureichendes Gutachten der Charité stützt. Wichtige Aspekte der anderen Gutachten und Mängel der Stellungnahme des Instituts für Virologie der Charité wurden nicht gewürdigt, obwohl das Gericht auf diese Widersprüche und Fehler hingewiesen wurde.«123

			Auch in einem weiteren Punkt offenbarten die beiden Entscheidungen zur Bundesnotbremse Merkwürdigkeiten. Bei der Beantwortung der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Sieben-Tage-Inzidenz, die die zentrale Marke für Grundrechtseingriffe war, ging das Verfassungsgericht offenbar ebenfalls recht selektiv vor. Die Problematik dieser Kennzahl war schon früh klar: Ihr Wert hing stets von der Zahl der Tests ab. Wurde mehr getestet, stieg die Inzidenz, an Feiertagen sank sie erwartungsgemäß wieder. Dass ein solcher Wert allein über Präsenzunterricht, nächtliche Ausgangssperren oder Schließung von Geschäften entscheiden sollte, war eigentlich Wahnsinn. Das sah man im RKI ähnlich, man sprach dort intern überdies von »willkürlichen politischen Werten«.124 Besser sei es, so die Forscher, wenigstens die Daten der Intensivstationen in die Bewertung für weitergehende Maßnahmen einfließen zu lassen. 

			In der Würdigung der fachlichen Stellungnahmen zur Bundesnotbremse fasste das Bundesverfassungsgericht dann aber zusammen: »Das Robert Koch-Institut hob in seiner Stellungnahme hervor, dass bei einem ansteigenden Infektionsgeschehen ein Indikator benötigt werde, der nicht lediglich eine schon eingetretene Überlastung medizinischer Ressourcen anzeigt, sondern frühzeitig auf eine kommende Belastung des Gesundheitsversorgungssystems hinweist, um rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Inzidenzwerte können als früher Indikator genutzt werden, weil sie den anderen Indikatoren wie der Zahl der Hospitalisierungen, einschließlich intensivmedizinisch behandelter Fälle, oder einer steigenden Zahl von Todesfällen zeitlich – circa sieben bis zehn Tage – vorausgingen.«125 Bedenken des RKI oder die Vorlage anderer, geeigneterer Messgrößen erwähnte das Verfassungsgericht nicht.

			Doch damit gaben die Richter den Inhalt der Stellungnahme des Robert Koch-Instituts nur lückenhaft wieder. Denn das RKI, vertreten durch Lothar Wieler, machte sehr wohl deutlich, dass es für eine umfassende Situationsbewertung »nicht ausreichend« sei, sich einzig auf diesen Wert zu stützen. »Grundsätzlich wird die Bewertung der Infektionslage und die Gefährdung der Bevölkerung mit Indikatoren zur Verbreitung des Virus, der Krankheitsschwere von COVID-19 und der Belastung des Gesundheitssystems vorgenommen.«126 Damit bestätigte das Institut im Übrigen die Einschätzung, die die Bundesregierung mehrere Monate vorher selbst getroffen hatte.127 Gemessen an dieser Bewertung wäre die Notbremse klar verfassungswidrig gewesen. Daher änderte die Bundesregierung ihre Kommunikation später auch.128

			Während das Robert Koch-Institut vor Gericht also weiterhin von einer partiellen Untauglichkeit des alleinigen Sieben-Tage-Wertes sprach, übernahm das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aber die neue Sprachregelung der Bundesregierung – und verkürzte die Stellungnahme des RKI. War das Absicht oder eine lässliche Ungenauigkeit? 

			Doch die Merkwürdigkeiten gingen weiter: Unsere Verfassungsmütter und -väter hatten sich einiges gedacht, als sie die obersten Leitsätze unseres Gemeinwesens formulierten. So stellten sie in Artikel 104 des Grundgesetzes klar, dass die Freiheit der Person »nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden« dürfe. Ähnlich lautet es in Artikel 2 Absatz 2: »Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.«

			»Auf Grund« eines Gesetzes heißt: Nur Freiheitseingriffe, die sich auf ein formelles Gesetz stützen, sind zulässig; so zum Beispiel eine Festnahme wegen des Verdachts einer Straftat. Freiheitseingriffe, die hingegen durch ein Gesetz veranlasst werden, sind verfassungsrechtlich unzulässig. Der Legislative diese Möglichkeit zu nehmen, war eine Lehre aus den schweren Einschränkungen der Nazi-Zeit. Doch nun sah die Bundesnotbremse eben jene automatischen Freiheitseingriffe vor – rein in Abhängigkeit von der Sieben-Tage-Inzidenz.

			Als Jurist lernt man, dass der Wortlaut des Gesetzes die Grenze der juristischen Interpretation bildet. Demzufolge hätte spätestens hier die Verfassungswidrigkeit der Notbremsenregelung offenbar werden müssen. Für das Bundesverfassungsgericht war der Wortlaut des Grundgesetzes jedoch kein unüberwindbares rechtliches Hindernis. Denn möglicherweise hätten die Schöpfer der Verfassung es ganz anders gemeint: »Teleologische Gründe sprechen daher bei einem erweiterten Eingriffsverständnis dagegen, die Schrankenregelungen in Art. 2 Abs. 2 Satz 3 und Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG kompetenziell als Verwaltungsvorbehalt auszulegen.«129 Das kam überraschend. 

			Der Verfassungsrechtler Kyrill-Alexander Schwarz sagte dann auch hierzu: »Das, was hier passiert, ist eine klare Überspielung des Wortlauts aus Staatsräson-Gründen, um das Ergebnis zu halten.«130 Oder, wie der Rechtswissenschaftler Thorsten Kingreen in der Debatte um die allgemeine Impfpflicht rückblickend feststellte: »Ob der Gesetzentwurf in der vorliegenden Form verfassungswidrig ist, ist gleichwohl – so paradox es klingen mag – irgendwie eine nachrangige Frage. Vom Bundesverfassungsgericht sollte man nach der Entscheidung zur Bundesnotbremse nämlich nichts mehr erwarten. Allenfalls wird man sich ein paar voluminöse Textbausteine im Maßstabsteil und eine als Verhältnismäßigkeitsprüfung getarnte brave Nacherzählung der Gesetzesbegründung im Subsumtionsteil abholen. ›Vielleicht ist es doch das Freiheitsschonendste, auf Verfassungsbeschwerden zu verzichten‹, hat ein kluger Kollege im internen Mail-Austausch nach den Bundesnotbremse-Entscheidungen räsoniert, und diesen Rat kann man nur an alle weitergeben, die jetzt mit Entwürfen von Verfassungsbeschwerden gegen die allgemeine Impfpflicht in den Startlöchern stehen.«131

			Angesichts der tiefen Enttäuschung, der Ernüchterung und des schmerzlichen Unverständnisses, die im Zuge der Notbremsenentscheidung auch bei Persönlichkeiten aufkamen, deren Verfassungstreue nicht in Zweifel zu ziehen ist, müssen wir uns wirklich um die Akzeptanz höchstrichterlicher Rechtsprechung Sorgen machen. Das Bundesverfassungsgericht hat seinen absoluten Nimbus früherer Tage leider verloren, zumal die strittigsten Corona-Entscheidungen allesamt ohne abweichendes Votum ausfielen. Die Eindeutigkeit der Urteilsfindung und -verkündung spiegelte nicht einmal im Ansatz die Umstrittenheit der Sachverhalte sowohl in der Gesellschaft als auch in der Fachwissenschaft wider. Damals hoffte ich, dass es wenigstens einen Abweichler mit anderer Meinung gäbe, in dessen Argumentation man sich hätte wiederfinden können. Dann wäre ich zwar nicht zufrieden, aber zumindest etwas beruhigt gewesen. Dass jedoch niemand aus der Reihe fiel, hat nach dem fragwürdigen Abendessen mit der Bundesregierung132 meinen Eindruck noch verstärkt, dass mittlerweile selbst die oberste juristische Instanz in Deutschland von Teilen der Gesellschaft entkoppelt ist. 

			Der Beitrag des Bundesverfassungsgerichts zur allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung darf nicht verschwiegen werden. Denn die Nachvollziehbarkeit richterlicher Entscheidungen bildet die Grundlage für das Vertrauen in unser Rechtssystem insgesamt. Fehlt diese ausgerechnet bei schwierigen Abwägungsfragen, wenden sich beträchtliche Teile der Gesellschaft ganz grundsätzlich von unserem Gemeinwesen ab. Wer an den Rechtsstaat glaubt, muss mit Blick auf diese Entwicklung schlaflose Nächte haben. 

			In Summe war das Ausmaß des Elitenversagens in der Corona-Zeit gewaltig. Doch auch seitdem ist es vorgekommen, dass oberste ethische Instanzen in den Kernbereichen ihres Wirkens ausgefallen sind. 

			Nach Auskunft der Website des Bundespräsidialamtes zählt zu den Aufgaben unseres Staatsoberhauptes die »Staatspflege«, wörtlich: »Der Bundespräsident repräsentiert die Einheit des Staates. Er hat eine integrierende, die Einheit des Staates und des Volkes repräsentierende Autorität. Als Staatsoberhaupt verkörpert er den Staat, er repräsentiert ihn und er soll die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammenführen.«133

			Ob sich Letzteres mit seiner Aussage übereinbringen lässt, der Spaziergang habe in der Pandemie »seine Unschuld verloren«,134 sei dahingestellt. Tatsache ist aber, dass er bei bestimmten Anlässen schwieg, bei denen sich seine Amtsvorgänger wahrscheinlich öffentlich eingeschaltet hätten. 

			Als Friedrich Merz nach der Bundestagwahl 2025 sein Wahlversprechen brach und sich auf den Weg machte, eine gigantische Neuverschuldung mittels Verfassungsänderung durchzudrücken, war dies ein solcher Anlass. In kürzester Frist sollten Hunderte Milliarden für die Regierung der künftigen Wahlperiode verfügbar gemacht werden – von einem Parlament, das der Bundespräsident selbst aufgelöst hatte. Die Eile des Coups war den neuen Parlamentsverhältnissen geschuldet.135 Mit einer stärkeren AfD und einer wiedererstarkten Linkspartei hätte man diese Änderung nicht durchführen können.

			Es war eine Schande, dass der parlamentarischen Minderheit untersagt wurde, eine weitere Expertenanhörung durchzuführen, nachdem es substanzielle Änderungen im Entwurf gegeben hatte. Es war inakzeptabel, dass die Bundesregierung im Ausschuss auch zu grundlegenden Fragen keine hinreichenden Antworten vorbringen konnte. Es war bedrückend, dass der Wählerwille durch Tricksereien so offensichtlich ignoriert wurde. Es war schäbig, dass der künftige Bundeskanzler offensichtlich meinte, sich seine parlamentarischen Mehrheiten frei aussuchen zu dürfen. Es war beschämend, dass man eine Verfassungsänderung im Schweinsgalopp durch die obersten Legislativorgane prügelte. Kurzum war das Verfahren eines Parlaments unwürdig.

			Als Bundespräsident hätte man vieles zu diesem respektlosen Prozedere sagen können, ja, müssen. Nicht zuletzt, um den Bürgerinnen und Bürgern ein staatspolitisches Signal zu senden: So geht es nicht! Just an dem Wochenende, an dem den Parlamentariern die Änderungsanträge übermittelt wurden, sahen die Bild-Leser dann auch folgende Ticker-Überschrift: »Steinmeier schlägt Demokratie-Alarm«. Doch wer sich die Meldung durchlas, war schnell ernüchtert. Denn der Präsident verlor in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen kein Wort über das Verfahren, sondern bezeichnete ganz grundsätzlich soziale Medien als Gefahr für die Demokratie und rief zu einer Regulierung der Internetkonzerne auf, um Wahlerfolge von Extremisten zu verhindern.136 

			Es war für mich als langjährigen Parlamentarier schon bitter, dass die Bundestagspräsidentin, deren Aufgabe schließlich die Verteidigung der Parlamentsrechte ist, an dieser Stelle schwieg. Bärbel Bas hatte jedoch durch die Einbindung in die Koalitionsgespräche schon halb die Seiten ins Regierungslager gewechselt. Dass der Bundespräsident aber nicht nur mit seinem öffentlichen Schweigen den Eindruck vermittelte, dieses Verfahren wäre völlig normal und üblich, sondern die Gesetzesvorlage auch in Windeseile ohne große Prüfung unterzeichnete, hat nicht nur mich sehr irritiert. 

			Am Ende bleibt die traurige Frage offen: Auf welche staatspolitische Instanz können Menschen im Land noch setzen, wenn sie diese Art der Politikgestaltung ablehnen? War das laute Schweigen von oben für das Vertrauen in die Institutionen und die Beachtung der parlamentarischen Usancen nicht sogar schlimmer als das schimpfliche Verfahren selbst? Wenn wir immer davon sprechen, die Demokratie zu schützen, dann sollten wir diejenigen nicht von unserer Kritik ausnehmen, die den Wählerwillen mit würdelosen Verfahrenstricks aushebeln. Gelten deren Aufrufe, wir müssten »Anstand« und »Haltung« zeigen, auch für die Integrität demokratischer Prozesse?

			Das Elitenversagen der vergangenen Jahre hat zu einer Entfremdung breiter gesellschaftlicher Teile von unserem Gemeinwesen geführt. Wenn die eigentlichen Meinungsführer, die für ihren Kompetenzbereich auch eine gesellschaftliche Bindungsfunktion erfüllen, zu Dingen schweigen, bei denen sie laut sein sollten, zerfasert und vereinzelt unsere Gesellschaft – und verliert letztlich ihre Werte. 

			Autoritäre Herausforderungen und die feministische Außenpolitik

			Es gehört inzwischen zu den traurigen Eigenarten der deutschen politischen Landschaft, dass die Reaktion auf Kritik von außen stets vorhersehbar ausfällt. In den seltensten Fällen wird zuerst gefragt: Was ist da dran? In der Regel lautet die Frage: Wer hat es gesagt?

			So fiel die Reaktion auf die Rede des US-amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar 2025 in ebenjenes Raster. Vance erklärte unter anderem, Deutschland habe ein Problem mit der Meinungsfreiheit – was stimmt – und keine Vision, keine Philosophie mehr, wohin es eigentlich politisch wolle – was auch nicht falsch ist. Die peinliche und dümmliche Reflexartigkeit, mit der weite Teile des deutschen politischen Spitzenpersonals hierauf reagierten und sich damit in moralischer Selbstzufriedenheit suhlten, hat mich ernsthaft betroffen gemacht. Denn wo ist eigentlich der noch vor Jahren urdeutsche Anspruch hin, kritische Hinweise als Ansporn zu nehmen, es besser zu machen? Unsere Ambition endet dort, wo unser Wirken von Menschen infrage gestellt wird, denen wir nicht recht geben wollen. Es ist arm. 

			So kam es, wie es kommen musste: Robert Habeck, der sich zu diesem Zeitpunkt, kurz vor der Bundestagswahl, noch als »Bündniskanzler« sah und in entsprechenden Sphären schwebte, erklärte über das Privatfernsehen diplomatisch: »It’s none of your business. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, da gibt’s Aufgaben genug in den USA.«137 So reagiert man heute nun mal als Vizekanzler auf den Vizepräsidenten. 

			Nun bin ich weit davon entfernt, die merkwürdigen Taten und Untaten der Trump-Regierung zu verteidigen. Ich halte sehr wenig von der Relativierung des Rechts und der offenen Infragestellung der Integrität von Wahlen. Trump und seine Mitstreiter dienen in vielem nicht als Vorbild für uns. Aber ich denke auch, dass wir es uns zu einfach machen, wenn wir uns gerade im Bereich der Außenpolitik auf einen moralischen Hochsitz begeben und meinen, gegen Kritik grundsätzlich immun zu sein. Und noch mehr: dass wir überdies der Auffassung sind, die anderen mögen unseren hehren Idealen gefälligst Folge leisten. 

			Es ist doch ein eher kindisches, ja ein gefährliches Verständnis von Außenpolitik, wenn wir einerseits wegen kritischer Äußerungen tief beleidigt sind, andererseits aber in die gleiche Richtung hemmungslos austeilen, weil wir uns automatisch auf der richtigen Seite wähnen. Oder ist es gerechter, den US-amerikanischen Präsidenten als »Hassprediger« zu bezeichnen,138 ihn wegen seiner Warnung vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas öffentlich zu verlachen139 oder in einer Rede vor der Universität Harvard selbstgerecht in den Senkel zu stellen?140 

			Wohin hat uns diese anmaßende Interpretation unserer Außenpolitik schließlich geführt? In die relative Isolation. Wir erinnern uns: In den 1980er-Jahren konnte George Bush der Ältere noch von Deutschland als dem »Partner in Leadership« sprechen. Würde ein heutiger US-amerikanischer Präsident dieselben Worte sagen, müsste er möglicherweise ein Impeachment-Verfahren wegen Unzurechnungsfähigkeit befürchten. Sicher, das liegt natürlich zum Teil an unserer schwachen Wirtschaft, unserer mangelnden ökonomischen Satisfaktionsfähigkeit. Aber es ist eben auch Ergebnis unseres von jeglicher Wirklichkeit und Schamlosigkeit ungetrübten Hochmutes, den wir jauchzend in die Welt tragen. Daher erstaunt es wenig, dass Deutschland zu keinem einzigen Land mehr eine enge, freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung pflegt. Früher suchten andere Staatenlenker unsere Nähe, sahen in unseren Kanzlern und Außenministern verlässliche Freunde, beneideten uns um unsere technologische Kraft. In der bitteren Gegenwart setzt eine Innenministerin mit einer Armbinde im Ausland Zeichen. Zum Ende seiner Amtszeit lud man Olaf Scholz zum Teil nicht mal mehr ein.

			War nicht mal die Achse Deutschland-Frankreich der europäische Motor? Wer die Zeiten von Schmidt-Giscard, Kohl-Mitterand, ja, auch die späten Schröder-Chirac-Jahre noch vor Augen hat, musste vor Verzweiflung in die Tischkante beißen, wenn er diese dynamischen Duos neben Scholz-Macron hielt. Anderen Staaten sprachen unsere Regierungsvertreter schon aus emotionalen Gründen gleich die Gesprächsfähigkeit ab, weil sie angeblich von undemokratischen, rechten oder sonst wie sinistren Gestalten regiert werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel bei der Niederlande, bei Italien, Polen oder Tschechien um wirklich lupenreine Demokratien, die ihre Wahlen immer noch auf einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundlage abhalten. 

			Hochmut haben wir offensichtlich im Überfluss anzubieten. Einer der Höhepunkte war aus meiner Sicht die »feministische Außenpolitik«, der sich Annalena Baerbock verschrieben hatte. In den offiziellen Leitlinien des Auswärtigen Amtes las man dann, wie sie dieses politische Ziel verstand: »Auf meinen Reisen erlebe ich, dass es zudem einen Unterschied macht, wie wir im Ausland auftreten. Wenn unsere Delegation selbstverständlich zu mindestens gleichen Teilen aus Frauen wie Männern besteht, wirkt das automatisch wie ein Spiegel und bringt unsere Gesprächspartner oft von selbst dazu zu erklären, warum dies auf der gegenüberliegenden Seite nicht so ist.«141

			Ich möchte nicht missverstanden werden: Dass Frau Baerbock so viele, offensichtlich talentierte Frauen um sich versammelt, halte ich für außerordentlich positiv. Was ich aber problematisch finde, ist, dass sie nicht deren fachliche Qualität als Kriterium heranzieht, sondern ihre bloße Zahl. So wird allein die Präsentation der Frauen von ihr als legitimes moralisches Druckmittel der Außenpolitik verstanden. Oder was soll das Vorhalten eines Spiegels denn anderes bedeuten als die Überbringung der auf dem diplomatischen Parkett wohl recht übergriffigen Botschaft: »Wir halten euch eigentlich für rückständig. Merkt es doch endlich selbst«? Überraschenderweise interessiert es ausgerechnet die Grünen kein bisschen, dass dieser Ansatz tiefe kolonialistische Züge aufweist. Aber so ist es mit der Moral: Entweder man hat sie, oder die anderen haben sie nicht. 

			Im Jahr 2023 gab die Bundesregierung 35 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe aus.142 Ich will mich nicht zu sehr über die Problematik dieser Zahlungen auslassen. Grundsätzlich sehe ich auch in der internationalen Zusammenarbeit die Notwendigkeit, dass starke Schultern mehr tragen und entsprechend Hilfe leisten. Dabei kann Deutschland eigene ökonomische Interessen verfolgen oder Maßnahmen ergreifen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Wenn wir uns aber selbst in einer schwierigen konjunkturellen Lage befinden, dann sollten die Milliarden, die wir gegen das Leid in der Welt beisteuern, möglichst zielgenau ankommen. Da ist es für viele Menschen schwer vermittelbar, dass wir positive Maskulinität in Ruanda,143 »Stärkung von Arbeitsplatzdemokratie durch Einflussnahme auf den offiziellen Gewerkschaftsverband« in China oder »Beschäftigungsförderung durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Moscheen« in Marokko mit erheblichen Steuermitteln versorgen. 

			Nachdem ich mich vor einiger Zeit in dieser Thematik öffentlich etwas prägnanter geäußert hatte, nahm eine Frau mit mir Kontakt auf. Sie erklärte, sie arbeite fürs Entwicklungshilfeministerium, und bat mich, weiter dahingehend Druck zu machen, denn sie könne die offensichtliche Steuerverschwendung in diesem Hause nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren.

			Tatsächlich zahlen die Deutschen, gemessen an den anderen G7-Ländern, pro Kopf mit Abstand am meisten Entwicklungshilfe. Mittlerweile sind es über 400 Euro pro Bundesbürger. Die Italiener bringen etwa ein Viertel davon auf. Würden wir unsere Zahlungen lediglich auf den Schnitt der anderen G7-Länder zurückfahren, könnten wir rund 20 Milliarden Euro einsparen.144 Es spricht viel dafür, dass das ohne große Beeinträchtigungen von wirklich sinnvollen Entwicklungshilfemaßnahmen ginge. 

			Ein fetter, kein starker Staat

			Zwischen 2014 und 2024 stiegen die Steuereinnahmen in Deutschland (ohne Gemeindesteuern) von 593 auf 861 Milliarden Euro, also um satte 268 Milliarden.145 Trotz dieser Rekordentwicklung sehen wir heute zum Teil dramatische infrastrukturelle Rückschritte. Die Deutsche Bahn hat im Fernverkehr eine »Erfolgsbilanz«, die sie fast auf den letzten Platz in Europa rumpeln ließ.146 Brücken stürzen mittlerweile ohne Vorwarnung ein. Es gibt immer noch peinliche Funklöcher mitten im Land. Und in Schulen fallen manchmal die Decken während des Unterrichtsbetriebes herunter.147 

			Deutschlands Infrastruktur bewegt sich zielsicher auf ein Zweite-Welt-Niveau zu. Trotz enormer Steuereinnahmensteigerung berechnete das Institut der Deutschen Wirtschaft im Jahr 2024 den Investitionsbedarf auf 600 Milliarden Euro.148 Vor allem seit 2013, also seit der Großen Koalition unter Angela Merkel, hat das Land Milliarden verjubelt, neue Konsumausgaben geschaffen und dabei die Kernaufgaben sträflich vernachlässigt. Die Bundesrepublik steht heute schief.

			Doch wer glaubt, es würde helfen, einfach nur genug Geld ins Schaufenster zu stellen, der überschätzt dramatisch unsere Möglichkeiten, dieses Geld auch wirklich zu benutzen. Denn weder haben wir genug bauhandwerkliche Kapazitäten noch verfügen wir über ausreichend Planer, die die Vielzahl der notwendigen Vorhaben in der rechtlich sehr komplizierten Gemengelage umzusetzen imstande sind. Im Jahr 2022 konnten zum Beispiel von 51,4 Milliarden Euro der im Haushalt veranschlagten Investitionsmittel bloß 46,2 Milliarden umgesetzt werden.149 Mehr Geld in ein ausgelastetes System zu schießen, verteilt dieses lediglich auf die gleiche Anzahl an Projekten – es würde nicht besser, sondern nur teurer. Das ficht Teile der Berliner Politikblase jedoch nicht an. Die Denke ist weitverbreitet: Hauptsache, wir können öffentlich sagen, dass wir etwas getan haben. Ob dieses Etwas wirklich hilft, das Problem zu beseitigen, spielt dann höchstens eine nachrangige Rolle. 

			Die Neigung der Politik zu symbolischem Aktionismus färbt bisweilen auch auf ihre Institutionen ab, die sich dadurch nach und nach von der Wirklichkeit entkoppeln können. In Niedersachsen machte beispielsweise vor einigen Jahren die Straßenbaubehörde öffentlich Furore, als sie etwas gegen die hohe Unfallbelastung auf der A2 tun wollte. Man rief in gedanklicher Not nach transzendenter Beratung und engagierte eine »Elfenbeauftragte« sowie eine »Tierkommunikatorin«, die mehrere neuralgische Punkte zwischen Lehrte und Braunschweig abklopfen sollten. Medienberichten zufolge hätten beide Frauen »sehr traurige Energien« gespürt und diese als tiefere Ursachen für die Unfälle identifiziert: »In einigen Fällen waren es aufgebrachte Naturwesen, die rebellierten und sich ihr Stück Natur zurückholen wollten.«150 Was die niedersächsische Landesregierung konkret unternommen hat, um die Naturwesen zu besänftigen, ist bedauerlicherweise nicht überliefert. 

			Das war noch ein spezieller Fall, aber insgesamt sieht die Lage in der öffentlichen Verwaltung weniger lustig aus. Unsere Bürokratie erdrückt mittlerweile jede politische Ambition. 2023 arbeiteten rund 5,3 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst, 700 000 mehr als noch 2010.151 Und trotzdem klagen die Gewerkschaften darüber, dass die Arbeitsbelastung zu hoch sei. 

			Zwar ist die Klage des Gewerkschaftlers Lied; dennoch muss man feststellen, dass sich unser Gemeinwesen über die letzten anderthalb Jahrzehnte nicht verbessert hat. Stattdessen ist es behäbiger, undynamischer und feister geworden. Jede Norm, die sich vom echten Leben gelangweilte Abgeordnete in Berlin ausdenken, braucht Bürokraten, die im Zweifel über ihre Einhaltung wachen sollen. Je mehr regulatorisch eingeengt wird, umso mehr Personal ist vonnöten. So listete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor einiger Zeit auf, mit wie vielen Genehmigungen man für den Transport einer Windkraftanlage rechnen muss.152 Allein für den Kran wurden sowohl für den Hin- als auch für den Rückweg je 50 genehmigungspflichtige Transporte veranschlagt. Inklusive der Schwerverkehrslieferungen der Anlagenteile kam man in Summe auf etwa 150 Genehmigungen. 

			Unterhaltsam wird es außerdem, wenn die deutsche Bürokratie bei ausländischen Spezialitätenköchen zuschlägt. Neben der Speisekarte, die dem Antrag beiliegen muss, prüft die Agentur für Arbeit auch die Qualität des Restaurants. Aber Achtung: »Buffet-Restaurants, in denen landestypische Speisen eindeutig das Angebot dominieren, sind Spezialitätenrestaurants (bei chinesischen Restaurants allerdings ohne sog. mongolisches Grillbuffet und ohne Wok-Ecke). Buffet-Restaurants allgemein asiatischer Ausprägung sind keine Spezialitätenrestaurants. Das gilt auch dann, wenn sie eine separate Speisenkarte mit landestypischen Speisen haben.«153 Eindeutig ein Fall für bürokratische Feinschmecker. 

			Beim Beschaffungsamt der Bundeswehr arbeiten rund 11 000 Mitarbeiter.154 Dessen Leistungsbilanz war schon in den Jahren vor der »Zeitenwende«-Ankündigung des Bundeskanzlers Scholz außerordentlich mau. Das hat sich seitdem kaum verändert. Beispielsweise kam mir ein Fall zu Ohren, bei dem die an ein Rüstungsunternehmen zurückgegebenen Änderungsanforderungen für ein Kriegsgefährt mehrere Tausend Positionen umfassten. Unter anderem denkt sich der deutsche Amtsschimmel dann aus, dass Panzer auch für Schwangere geeignet gebaut sein müssten. In einem anderen Fall wurde vorgeschrieben, dass ein Fahrzeug, das Soldaten schnell aus Kampfgebieten bergen soll, aus Sicherheitsgründen erst losfahren kann, wenn die Rettungsluke vollständig geschlossen ist. Wer sich ein Amt leistet, das die Sicherheitsanforderungen von Kriegsgefährten mit denen von ÖPNV-Bussen gleichsetzt, hat – im wahrsten Wortsinn – den Schuss nicht gehört. 

			Im Jahr 2023 gab Deutschland umgerechnet etwa 66,8 Milliarden US-Dollar für seine Verteidigung aus.155 Zum Vergleich: Israel investierte im selben Jahr bloß 27,5 Milliarden Dollar.156 Ich kenne niemanden mit tiefgreifenden Kenntnissen der Landesverteidigung, der glaubt, Deutschland sei besser gerüstet als Israel. 

			Laut einer Aufstellung der Bundesregierung vom Februar 2024 galten ab dem 1. Januar des Jahres 1792 Bundesgesetze, die aus insgesamt 52 155 Einzelnormen bestanden. Hinzu kamen an dem Stichtag geltende 2 854 Rechtsverordnungen des Bundes aus 44 272 Einzelnormen, zusammengerechnet also 96 427 Einzelnormen.157 Zum Vergleich: 2014 gab es insgesamt »nur« 82 408 – und damals ging es uns auch nicht viel schlechter. 

			Dabei sei an den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog erinnert, der im Jahr 2002 auf einer Veranstaltung auf genau dieses Problem hinwies. In der Pressemitteilung des Veranstalters hieß es: »Herzog betonte, dass es etwa im Bereich der Wirtschaftspolitik nicht am Geld fehle, um Reformen in Angriff zu nehmen. Vielmehr müsse die Wirtschaft den notwendigen Entscheidungsspielraum zurück bekommen. Vordringlich sei ›vor allem der Abbau der Normenflut, die unsere Wirtschaft überrollt hat‹. In der Summe würden die Unternehmen durch Verordnungen und Vorschriften regelrecht stranguliert. ›Warum geht eine Regierung nicht hin und sagt, wir streichen jetzt 20 Prozent aller Vorschriften‹, schlug der Alt-Bundespräsident vor.«158 Das war damals schon keine schlechte Idee. 

			Die marktwirtschaftliche Absicherung unseres Gemeinwesens bröckelt

			Das Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre erhöhte damals die Akzeptanz für die demokratische Staatsform im Westen Deutschlands enorm. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu behaupten, dass die politischen Geschicke des Landes deutlich komplizierter verlaufen wären, hätte es nicht für breite Teile der Gesellschaft diese wirtschaftliche Teilhabe gegeben, hätte der westdeutsche Staat nicht das Aufstiegsversprechen für jedermann aussprechen und einhalten können. Deutschland zog lange Zeit seine innenpolitische Stabilität aus der absoluten Hinwendung zur ökonomischen Leistungserbringung. 

			Sicherlich gab es Dellen und bisweilen schwierige konjunkturelle Phasen, doch diese ließen das gesellschaftliche Gefüge an sich unberührt. Denn im Großen und Ganzen war die bundesdeutsche Politik immer in der Lage, durch Strukturreformen die nötigen Anreize zu setzen, um die Talfahrt möglichst schnell zu beenden. 

			Das ist spätestens seit 2022 jedoch nicht mehr der Fall. Mit Robert Habecks Amtsantritt als Wirtschaftsminister ging es bergab in die Rezession. In der Folge gab es große Worte – vom Kanzler zum Beispiel, der das Lieferkettengesetz bis Ende 2024 abgeschafft haben wollte.159 Oder Habeck selbst, der erklärte, ebendieses Gesetz müsse mit der Kettensäge weggebolzt werden.160 Es geschah dann: nicht viel. Scholz und Habeck setzten lieber auf das Konzept der Staatverschuldung, statt sich des haushalterischen Ungleichgewichtes anzunehmen, staatliche Ausgaben zu überprüfen und steuerliche Erleichterungen zu erwirken. 

			Bleiben wir fair. Habeck war nicht an allem Schuld. Für das Gros der Missstände zeichnet die SPD verantwortlich. Seit 1998 sind die Sozialdemokraten mit Ausnahme von vier Jahren ununterbrochen an der Regierung. Die meisten Versäumnisse, die strukturellen Defizite gehen mit auf das Konto der Genossen. Und natürlich: Die Union hat mit ihrer Kanzlerin Merkel viel für den Verfall des Landes getan, nämlich, indem sie sich weniger für den Erhalt der Leistungsfähigkeit Deutschlands einsetzte als für den Erhalt des Kanzleramtes.

			Es gehört aber zur Wahrheit dazu, dass Merkel mit ihrer drögen Ambitionslosigkeit stets Wahlen gewinnen konnte. »Sie kennen mich« war in einer ganz besonderen Weise anspruchslos, vermochte aber trotzdem ausreichend Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Es gab lange keinen Wechselwunsch in der Bevölkerung, sogar Olaf Scholz konnte 2021 auf der Grundlage dieses überragenden Stabilitätsbegehrens die Wahl gewinnen. Er setzte mit Erfolg darauf, dass nach der scheidenden Kanzlerin die Gunst an der Urne automatisch auf den erfahrenen Vizekanzler fällt – der »Vizekanzlerbonus«. Die Hoffnung der Menschen auf immerwährende anstrengungslose Stabilität erwies sich jedoch als allzu trügerisch. 2022 stand die Bundesregierung nicht nur ratsuchend vor dem Krieg in der Ukraine, sondern auch vor der beängstigenden Problematik, dass das Land zwei Jahrzehnte nach der Agenda 2010 kaum noch Fleisch auf den Rippen hatte. Deutschland war heruntergewirtschaftet. 

			Natürlich gab es Vorschläge zur Rettung, etwa von Christian Lindner, der mit dem Wirtschaftspapier am Ende der Ampel noch einmal alles auf eine Karte setzte. Das Problem war aber nicht der Mangel an Ideen, sondern ein geändertes Verständnis davon, wofür wir eigentlich eine starke Wirtschaft brauchen. 

			Werden wir nostalgisch: Ende der 1950er-Jahre wandten sich die Sozialdemokraten mit ihrem Godesberger Programm dem Aufstiegsversprechen der jungen Bundesrepublik zu und demonstrierten damit eine Versöhnung mit der marktwirtschaftlichen Ordnung. Liest man heute Willy Brandts Regierungserklärung von 1969 im wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Teil, käme man niemals auf die Idee, dass dieser Mann und die SPDler der 2020er-Jahre der gleichen Partei angehören. Oder hat man – selbst aus den Reihen des Seeheimer Kreises – so etwas Unerhörtes in den vergangenen Jahren von den Genossen vernehmen können: »Eine stetige Wirtschaftsentwicklung ist die beste Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts. Sie schafft das Klima, in dem sich private Initiative, Risikobereitschaft und Leistungsfähigkeit entfalten können. Sie sichert die Arbeitsplätze, schützt die steigenden Einkommen und wachsenden Ersparnisse vor der Auszehrung durch Preissteigerungen. Auf Dauer können Stabilität und Wachstum nur in einer funktionsfähigen marktwirtschaftlichen Ordnung erreicht werden. Ein wirksamer Wettbewerb nach innen und nach außen ist und bleibt die sicherste Gewähr für die Leistungskraft einer Volkswirtschaft. Allen protektionistischen Neigungen im In- und Ausland erteilen wir eine klare Absage.«161

			Das klingt so erfrischend anders als das neiderfüllte Reichen-Bashing der langjährigen Vorsitzenden Saskia Esken. Klar ist jedenfalls: Im Jahr 2025 gab es keine regierungsfähige Mehrheit in Deutschland mehr für eine marktwirtschaftliche Politik, die Leistung und Erfolgsstreben als etwas Positives, etwas Vorbildliches ansieht. Die Sozialdemokraten verwandten ihre politische Macht der vergangenen Jahre in erster Linie darauf, Geld großzügig zu verplanen, das sie zum Zeitpunkt der Planung noch nicht besaßen. Wer irgendeinen Respekt der SPD gegenüber dem Steuerzahler erwartet, hat entweder was geraucht oder muss einige Zeit hinter dem Mond gelebt haben. Die freche Klassenkämpfer-Rhetorik der Genossen, »die bösen Reichen wirtschaften sich nur in die eigenen Taschen«, fällt in Wahrheit auf sie selbst zurück. So lesen wir im 2025er-Koalitionsvertrag von jeglicher Scham befreit: »Wir machen die Mitgliedschaft in Gewerkschaften durch steuerliche Anreize für Mitglieder attraktiver.«162 Für einen Steuerzahler, der sich von einer 16,4-Prozent-Partei und ihren Truppen nichts sagen lassen will und der sein Geld gerne vernünftig beim Staat aufgehoben wissen möchte, sind die Aussichten heutzutage leider nicht rosig. Dass die Union das mitgemacht hat, um ins Kanzleramt zu kommen, wundert dann auch nicht mehr.

			Das Degrowth-Denken wiederum, das von den Grünen163 und Teilen des Journalismus164 regelmäßig ins gesellschaftliche Gemüt einmassiert wird, hat sich nach Jahren in der Wirklichkeit manifestiert. Manche der härtesten Verfechter des Null- oder Negativwachstums machen mit ihrer Forderung übrigens viel Geld – zum Beispiel die Bestseller-Autorin Ulrike Herrmann. Bei der deutschen Linken gilt zudem häufig das Motto: »Sollen doch die anderen Reichen für die Allgemeinheit zahlen.« 

			Wir müssen leider feststellen: Deutschland ist in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt zu einem leistungsfeindlichen und ambitionslosen Land geworden. Hinzu kommt, dass wir unseren schon vorher vorhandenen Neid noch weiter ausgebaut haben. Eigentlich müsste ein »Ruck« durch Deutschland gehen. Aber – ich habe es schon erwähnt – diejenigen, die die Autorität hätten, dies kraftvoll anzumahnen, sind in den letzten Jahren ausgefallen. Deshalb sollte uns diese Entwicklung gleich auf drei Ebenen zu denken geben.

			Erstens hat die ökonomische Schwäche Auswirkungen auf die Stabilität des demokratischen Geistes in der Bevölkerung. Die Identifikation mit unserem Staatswesen nimmt logischerweise ab, wenn es nicht mehr reformfähig, nicht mehr zukunftsfähig handelt – und wenn es Leistung nicht mehr belohnt. 

			Zweitens ist die Fähigkeit, Sozialleistungen zu erbringen, untrennbar mit der Höhe der Steuereinnahmen verbunden. Knickt die Konjunktur ab, wird es sozial kälter, und die gesellschaftlich-materiellen Spannungen steigen erheblich. Zugleich sinken die Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die wirklich in Not sind. 

			Drittens hat die ökonomische Schwäche direkte Konsequenzen auf die außenpolitische Wirkmacht. Die wirtschaftliche Kraft Westdeutschlands hatte nicht nur eine magnetische Anziehungskraft für die Deutschen in der DDR, sondern sorgte letztlich auch dafür, dass am freien und geeinten Deutschland der 1990er-Jahre kaum mehr einer vorbeikam. Unser Einfluss auf die Geschicke der Welt gründet sich zuallererst auf unsere finanzielle Potenz.

			Doch Deutschland zählt nicht mehr zu den 20 wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt.165 Auch befindet sich die Bundesrepublik nicht mehr unter den zehn ersten Ländern Europas beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.166 Zugleich verlassen 50 000 Menschen bei uns die Schule ohne Abschluss – jedes Jahr!167 

			Wirtschaftliche Schwäche trifft zuerst die Schwächeren. Wen das irgendwie kaltlässt, und wer stattdessen in der Forderung verharrt, die Reichen müssten jetzt »auch mal« ihren Beitrag leisten, der ist entweder herzlos, ignorant oder zu sehr in seiner sozialdemokratischen Denkweise verhaftet – oder alles drei zusammen. 

			




3	Die Positionsbestimmung des Liberalismus

			Das schwindende Freiheitsgefühl

			»Wir müssen unsere Jugend auf die Freiheit vorbereiten, sie fähig machen, mit ihr umzugehen. Ich ermutige zur Selbstverantwortung, damit unsere jungen Menschen Freiheit als Gewinn und nicht als Last empfinden. Freiheit ist das Schwungrad für Dynamik und Veränderung. Wenn es uns gelingt, das zu vermitteln, haben wir den Schlüssel der Zukunft in der Hand. Ich bin überzeugt, dass die Idee der Freiheit die Kraftquelle ist, nach der wir suchen und die uns helfen wird, den Modernisierungsstau zu überwinden und unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu dynamisieren.«1 

			Dies waren die weisen Worte eines Bundespräsidenten, der den Anspruch und den Willen hatte, das Land entscheidend voranzubringen. Roman Herzogs große »Berliner Rede« vom 26. April 1997 liest sich fast durchgängig so, als wäre er erst gestern im Hotel Adlon ans Pult getreten. Allerdings: Ein solches Bekenntnis der Freiheitsliebe, des Vertrauens in die Verantwortung und die Selbstbestimmung jedes Einzelnen hörte man in den vergangenen Jahren im politischen Deutschland selten. Das, was Herzog einst in seiner Rede beklagte, ist heute wieder unser Problem. Deutschland liegt unter einer Dunstglocke der Verzagtheit, der Unfreiheit begraben. Und anders als bei Gerhard Schröder, der einige Jahre nach der Ruck-Rede zur Agenda-Reform ansetzte und damit seine politische Karriere riskierte, wirkt es heute allzu unwahrscheinlich, dass Vergleichbares geschieht. Auch deshalb, weil der wirkungsvolle präsidiale Tritt fehlt. Der Sinn für Freiheit ist im politischen Alltagsbetrieb in den vergangenen Jahren offensichtlich abhandengekommen und einem überragenden Wunsch nach Sicherheit gewichen. So ist die Freiheit, die Herzog wie selbstverständlich als Präsident dieses Landes vertrat und vergrößern wollte, seitdem meterweise gestorben.

			Zugegeben gab es in der Zwischenzeit immer wieder kleine liberale Leuchtfeuer, die deutlich machten, dass in der Gesellschaft mehr freiheitlicher Geist als in der etablierten politischen Klasse steckt. So konnte die FDP bei der Bundestagswahl 2021 bei den Erstwählern die meisten Stimmen holen.2 Dies ging unmittelbar auf unsere coronapolitische Auseinandersetzung zurück, in die meine Partei damals mit vollem Risiko eingestiegen war. Wer mit 16, 17 Jahren plötzlich mit der Situation konfrontiert wird, die kostbare Jugend zurückstellen zu müssen, um zu verhindern, dass die Eltern oder Großeltern durch das eigene Handeln tödlich erkranken, der zahlt einen hohen persönlichen Preis. Zwischen der schlimmen Erfahrung, dass Gleichaltrige reihenweise in die Depression rutschten,3 und dem Erleben, dass bloße Umarmungen im Stadtpark eine lebensgefährliche polizeiliche Verfolgungsjagd nach sich ziehen konnten,4 hatten die jungen Menschen irgendwann die Wahl, ihr Herz bis zur Kapitulation weiter einschnüren zu lassen oder eine lebensbejahende Trotzreaktion zu zeigen. Und so fungierte das coronapolitische Wirken der Freien Demokraten zumindest bis zur Bundestagswahl 2021 zum Teil wie ein Katalysator. Der Wille zur Freiheit brach bei vielen Jugendlichen heraus und fand in der FDP zunächst eine Vertretung. 

			Doch dieses Gefühl bildete leider keinen Trend. Abgesehen von den Fehlern, die meine Partei nach der Bundestagswahl in der Coronapolitik der Ampel-Koalition gemacht und dabei die politische Repräsentation der Freiheit aufgegeben hat, offenbart sich ein grundsätzliches Problem: Die Freiheit hat im aktuellen Deutschland keinen guten Stand. Ihre Kämpfer sind leise oder in der Minderzahl.

			Der Freiheitsindex 2023, ein Forschungsprojekt des Instituts für Demoskopie Allensbach und Media Tenor International, ging der Frage nach, woran dies liegen könnte. Eines der Ergebnisse lautete, dass die Schieflage der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung ein fatales Abrutschen der Freiheit bewirkt: »Das heißt, dass in der Medienberichterstattung dem Wert der Freiheit nach wie vor im Regelfall nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Zweifel wird eher gegen die Freiheit argumentiert als für sie. Die Ergebnisse der Bevölkerungsumfragen liegen dagegen […] im positiven oder mindestens im neutralen Bereich. Das bedeutet, dass die Berichterstattung die Bürger tendenziell vom Wert der Freiheit wegzieht.«5 

			Mit anderen Worten: Wenn die Freiheitsaversion des deutschen Journalismus weiter so ausgelebt wird wie bisher, könnte es irgendwann kritisch werden. Wir sehen schließlich schon, dass das Freiheitsgefühl der Menschen zusehends in der Versenkung verschwindet. Im Angesicht von politischen Kräften, die sich selbst eine größere Einschätzungskompetenz anmaßen, was die persönliche Lebensgestaltung der Bürgerinnen und Bürger angeht, haben wir einen kritischen Punkt erreicht. 

			Wenn sich Cem Özdemir aufschwingt und seine Überlegungen für »gesundes Essen« mit einer Fleischsteuer verbindet,6 wenn Werbung für Süßigkeiten7 und Fast Food8 verboten, wenn Flugreisen für normale Menschen weniger erschwinglich,9 wenn Meinungskorridore politisch definiert, wenn Feuerwerkskäufe ganzjährig untersagt werden sollen,10 dann würde ich mir wünschen, dass sich Medien wie die Süddeutsche, die Zeit, der Spiegel oder die taz einmal ganz grundsätzlich auf den Standpunkt der Freiheit für alle stellen. Denn, das sollten alle bedenken, es mag sein, dass das eigene Leben nicht beeinträchtigt ist, wenn Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze »genauer angeschaut« oder Flugreisen rationiert11 werden. Aber wer sich selbst als hochmögende Instanz der gesellschaftlichen Solidarität versteht, der darf nicht egoistisch bloß auf die Sicherung der eigenen Freiheit bedacht sein, sondern muss auch für jene dieses hohe Gut verteidigen, die andere Aspekte für ihr Lebensglück hochhalten. Wem die Freiheit der anderen egal ist, der tritt nicht für die Freiheit, sondern für seine Freiheit ein – und sollte sich nicht wundern, wenn dies im Geiste der gegenseitigen Intoleranz dann andersherum genauso gesehen wird. 

			Dass Journalisten bisweilen argumentieren, Unfreiheit bedeute eigentlich Freiheit, weil man durch Gesetze vor sich selbst gerettet werde,12 ist einfach nur ichbezogen und irre; und dazu auch dumm: Denn wenn wir schon Vernunft durch Gesetze einbläuen wollen, dann liegt die Idee nicht mehr fern, die Pressefreiheit einzuschränken, um nicht öffentlich mit unangenehmen Meinungen konfrontiert zu werden. Hierin steckt ein zutiefst autoritärer Ansatz, der im Journalismus eigentlich nichts zu suchen hat.

			Ich möchte jedenfalls nicht, dass diejenigen, die sich als moralische Elite verstehen, für die normalen Menschen festlegen, was sie als vernünftig anzusehen haben und was man nach ihrer Auffassung tun muss, um ein akzeptierter Teil der Gesellschaft zu sein. Deshalb rate ich zu weniger Ignoranz und menschlicher Kälte – und zu mehr Toleranz gegenüber allen, die andere Sorgen haben als jene, die man in Berliner oder Hamburger Redaktionsstuben antrifft. Gehen wir auf dem bisherigen Weg nämlich einfach weiter, werden die Freiheitsräume für alle kleiner. 

			Ein zusätzliches Problem für das Freiheitsgefühl ist, dass die politischen Entscheidungsträger mehr und mehr den Eindruck vermitteln, alle Unwägbarkeiten des Lebens könnten durch einen Beschluss des Deutschen Bundestages abgewendet werden. So hat die Aufblähung der sozialen Sicherungssysteme im Land ein Maß angenommen, das letztlich freiheitsfeindlich wirkt. 

			Ich möchte nicht missverstanden werden: Selbstverständlich muss der Sozialstaat Menschen zur Seite springen, wenn sie in Not sind. Dass das Bürgergeld es aber in gewissen Lohngruppen extrem unattraktiv gemacht hat, mehr zu arbeiten,13 kann nicht richtig sein. Dass in manchen Jobcentern 70 Prozent für die reine Verwaltung und nur 30 Prozent für die Arbeitsvermittlung ausgegeben wird,14 ist ein Stück aus dem Tollhaus. Dass sich die Koalition aus Union und SPD auf die Fahnen geschrieben hat, »mit unserer Politik für faire Löhne«15 zu sorgen, klingt weit weg von den freiheitsliebenden und -gewährenden Botschaften des christdemokratischen Vaters des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard. Denn in einer sozialen Marktwirtschaft sollte nicht die Politik die Löhne bestimmen, diese sollten vielmehr zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ausgehandelt werden. 

			Die politische Anmaßung, sich in möglichst viele Lebensbereiche einzuschalten und dort irgendwas zu regeln, hat Konsequenzen für die alltägliche Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Denn je mehr vorgeschrieben wird, umso mehr drängt sich das Bedürfnis auf, bei kleinsten Regelungslücken abermals einzugreifen. Das Gleiche gilt für die Transferleistungen: Je stärker sich der Staat als Zahlungsverteiler aufspielt, umso größer das Risiko eines möglichen Missbrauchs. Dem gilt es entgegenzuwirken – was den Personalaufwand erhöht. Wo Mikromanagement regiert, wächst das Misstrauen. Und wo Misstrauen regiert, wächst das Mikromanagement. 

			Natürlich, Freiheit geht auch mit Unsicherheit einher: Wer etwas wagt, kann scheitern. Wenn wir aber eine gesellschaftliche Stimmungslage haben, die das Scheitern möglichst verhindern will und in der ständig vermittelt wird, der Staat hält seine schützende Hand über einen – es sei denn, man will Leistung erbringen –, dann lädt dies nicht mehr zum Wagnis ein, auf eigenen Beinen zu stehen. 

			Wir müssen stark aufpassen, dass der Freiheitswille der Menschen nicht erlischt. Deshalb brauchen wir wieder einen »Ruck«, um uns aus dieser mentalen Bescheidung zu lösen. Denn Fortschritt lässt sich nur durch das Wagnis generieren, auf bisher unbetretenen Pfaden zu schreiten. 

			Problematische Konjunktur des »Wir«

			Es macht einen großen Unterschied, ob CDU- und FDP-Wähler einerseits oder Grünen- und AfD-Wähler andererseits vom Wir-Gefühl sprechen. Denn für Letztere heißt »Wir« oft: »Diejenigen, die dieselbe politische Ansicht haben«. Nach einer Studie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) tendierten vor allem Anhänger der Öko- und der Rechtspartei zur Abschottung gegenüber anderen Auffassungen. Demnach lebten 62 Prozent der Grünen-Wähler und 50 Prozent der AfD-Wähler in einem »politisch gleichgesinnten Bekanntenkreis«.16

			Diese Erkenntnis zieht zwei interessante Fragen nach sich: Was sagt die Studie eigentlich über die Toleranz der Grünen- und AfD-Anhänger aus? Und was bedeutet dieses Wagenburgdenken für deren politische Ziele? 

			Sprechen Grüne von »Wir« und von »unserer Demokratie«, dann sollten bei einem freiheitsliebenden Bürger alle Alarmglocken schrillen. Denn mit dem Personalpronomen meinen sie in der Regel sich selbst und in Kombination mit »unserer Demokratie« ihre eigenen politischen Vorstellungen. Die Grünen sind hinter der sonnenblumigen Fassade die wahren Ellbogenegoisten im politischen Geschäft – mit klarem autoritärem Einschlag. Sie drücken, wie im Bereich der Gesellschafts-, der Energie- oder der Migrationspolitik, rücksichtslos Forderungen durch, deren Folgewirkungen zum Teil immens ausfallen.17 Zudem sind sie vor allem darauf bedacht, wenn schon nicht mit Argumenten, dann aber mit der Demonstration höherer Moral ihre Forderungen im Markt der Meinungen zu platzieren. Und, wenn möglich, werden Gleichgesinnte mit staatlichen Mitteln bedacht, um den Marsch durch die Institutionen zu untermauern. Denn dass die NGOs, die im Rahmen der Demokratieförderung »unser« Gemeinwesen schützen sollen, eine klare parteipolitische Agenda haben und nicht gerade aufseiten der FDP, der Union oder gar der AfD stehen, liegt auf der Hand. Es kam nicht von ungefähr, dass auf den Demonstrationen »gegen rechts« mit NGO-Beteiligung in den Wochen vor der Bundestagswahl 2025 zum Teil hart gegen Friedrich Merz und seine Partei agitiert wurde – »Ganz Berlin hasst die CDU«. 

			So wunderte sich auch keiner, als sich Renate Künast im März 2020 glasklar für eine dauerhafte Finanzierung des grünen Staatsvorgartens aussprach – und hier ebenfalls vielsagend von »Wir« sprach: »Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Ich bin es, ehrlich gesagt, leid, dass wir seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, nicht immer um ihr Geld ringen müssen und nur auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge abschließen können. […] Das reicht nicht. Sie brauchen eine verlässliche Finanzierung.«18 

			Ist die staatliche Versorgung erst einmal gesichert, kann man auch mit größerer Schützenhilfe Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze genauer unter die Lupe nehmen oder den Definitionsrahmen, was »rechts« ist, verbreitern. Das wäre aus Sicht der Grünen dann »unsere Demokratie« – hüten wir uns vor solchen falschen Umarmungen. 

			Der Wir-Begriff hatte in der Corona-Pandemie besonders Konjunktur. Plötzlich kamen sogar Rechtsgelehrte auf den für eine Demokratie absurd klingenden Gedanken, dass die individualliberale Sicht eigentlich verfehlt sei und man deshalb eine »kollektive Freiheit« als Ideal anstreben solle. So erklärte Rechtsprofessor Christoph Möllers: »Tatsächlich könnten wir alleine gar nicht als Individuen existieren. Der Begriff des Individuums ergibt nur Sinn, wenn er sich auf eine Gemeinschaft bezieht. Auch die Vorstellungen von Selbstverwirklichung und individueller Suche nach Glück sind in bestimmten Gemeinschaften entstanden und nicht überall gleichermaßen virulent. Man muss Abstand davon nehmen, das Individuum zu etwas Natürlichem und die Gemeinschaft zu etwas Abgeleitetem zu erklären.«19 Das hätte man auch in China so sagen können. 

			Der Hochschullehrer Michael Kubiciel von der Uni Augsburg schrieb damals auf Twitter: »Freiheit gibt es nur im Plural, Grundrechte daher auch.« Und der Verfassungsrechtler Alexander Thiele aus Berlin pflichtete bei: »Man könnte auch sagen: Individualismus gibt es nur im Plural.«20 

			Dass ausgerechnet Juristen der damals verunsicherten Öffentlichkeit die Interpretation nahelegten, die Freiheitsrechte unserer Verfassung seien eigentlich verkappte Kollektivrechte ohne wirklichen Gehalt für das Individuum – wir haben schließlich Pandemie –, ließ mich schon ratlos dastehen. Denn hiermit öffneten Teile der Rechtswissenschaft jenen Stimmen den Raum, die nun die Hatz auf die Ungeimpften führten. 

			Der damalige Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, sagte dann zum Beispiel: »Zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden: Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben.«21 Das »Wir« der angeblich Guten hatte sich zum Ausgrenzungsinstrument gegenüber den vermeintlich Widerborstigen entwickelt. Plötzlich konnte die mehrheitsgesellschaftliche Zuchtpeitsche problemlos ins Grundgesetz hereingelesen werden. Das sollte uns zu denken geben. 

			Die Argumentationsweise »Schwarz ist eigentlich Weiß« bildete die Grundlage für die Abkehr vom menschenfreundlichen Geist unserer Verfassung, der den Einzelnen als selbstbewussten Akteur im gesellschaftlichen Gefüge und nicht als Abhängigen gegenüber dem Mehrheitswillen ansieht. 

			Interessant ist, dass sich bei dem ganzen Wahnsinn jener Tage kaum jemand die Frage stellte: Wenn man Freiheit eigentlich kollektiv begreifen muss, was passiert dann, wenn ich dieser Sichtweise individuell widerspreche? Wäre das die Emanzipation der Unfreiheit?

			Solidarität als Staatsaufgabe? – Wenn Haltung die Demokratie zerstört

			Nicht nur das »Wir« kann man als Problemwort unserer Tage definieren. Es gibt viele Begriffe, die für die angeblich gute Sache missbraucht und faktisch entwertet werden: »Haltung« oder »Solidarität« gehören zu dieser Sorte. Auch hier hat die Corona-Zeit zu einer Verdichtung des argumentativen Wahnsinns geführt. 

			Ein Beispiel: Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Professor Lars Brocker, schrieb am 21. April 2022 einen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine mit dem Titel »Solidarität als Staatsaufgabe«. Rund zwei Wochen nach der finalen Entscheidung des Deutschen Bundestages gegen die allgemeine Impfpflicht legte er eine interessante Interpretation unseres Verfassungstextes vor. Nach Brockers Einschätzung liege es nahe, »dass sich Solidarität als Verfassungsprinzip unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Verfassungspflicht für den Gesetzgeber, in einem bestimmten Sinne tätig zu werden, verdichten kann.«22 

			Mit anderen Worten: Der Präsident eines Obersten Landesgerichts erklärte die Legislative nicht nur zur entscheidenden Instanz, mehrheitlich über die Definition und Ausprägung gesellschaftlicher Solidarität zu richten, sondern sprach ihr auch zu, diese selbstdefinierte Solidarität von den Bürgerinnen und Bürgern erzwingen zu können. Dadurch kam Brocker zu folgendem Schluss: »Wenn eine allgemeine Impfpflicht der entscheidende Pfeiler eines wirksamen und effektiven Gesamtschutzkonzeptes ist, dann ist sie auch im verfassungsrechtlichen Sinne unverzichtbar. Der Staat bliebe sonst erheblich hinter seinem Schutzziel zurück und nähme zugleich pflichtwidrig in Kauf, in der Zukunft erneut erhebliche Freiheitsbeschränkungen vornehmen zu müssen. Über die Rechtsinstitute der Schutzpflichten und der Intertemporalität von Freiheitseingriffen lassen sich im Falle der allgemeinen Impfpflicht unter den genannten tatsächlichen Prämissen auch einklagbare Handlungspflichten des Staates zur Herstellung von Solidarität ableiten.«23 

			Nun muss man hinzufügen, dass es Mitte April 2022 schon kein Geheimnis mehr war, dass die Corona-Impfung keine sterile Immunität bot24 beziehungsweise der Fremdschutz kein Argument mehr für die Impfung darstellte.25 Trotzdem gab Lars Brocker das Ziel der Bildung von »Herdenimmunität« an, mit der die Eingriffsbefugnis des solidarischen Staates gegeben sei. Schon diese erhebliche Wissenslücke hätte geboten, sich in so einer grundsätzlichen Frage eher nicht rechtstheoretisch auszulassen. 

			Doch wenn man dem Gedankengang Brockers folgt, dann kommt man schnell zum Schluss, dass er sich hiermit offen gegen das berühmte Böckenförde-Diktum wendet. Das kann man natürlich machen. Man sollte sich dann aber gute Argumente zurechtgelegt haben. 

			Der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht Ernst-Wolfgang Böckenförde stellte einst grundlegend fest: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.«26

			Die Zeiten ändern sich: Wenn wir den Verfassungsrichter aus den 2020er-Jahren neben den Verfassungsrichter aus den 1980ern und 1990ern legen, müssen wir feststellen, dass in dem Diktum des ersten viel von dem staatlichen Totalitätsanspruch steckt, vor dem der zweite gewarnt hat. Während Brocker meinte, Solidarität gesetzlich erzwingen zu können, erklärte Böckenförde, dass dies nur auf Kosten der Freiheitlichkeit des Staates möglich sei. Insofern war der Titel »Solidarität als Staatsaufgabe« von der FAZ nicht schlecht gewählt. Bei dem Versuch, Solidarität verpflichtend herstellen, würde der freiheitliche Staat sich nämlich aufgeben. 

			Hier geht es um eines der wichtigsten Elemente des freiheitlichen Rechtsstaates: um den Minderheitenschutz. In meiner Rede während der Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht sagte ich am 26. Januar 2022 im Deutschen Bundestag über die Instrumentalisierung des Solidaritätsbegriffes: »Wir tun gut daran, die Impfung nicht durch eine moralische Aufladung zu einer Solidaritätspflicht zu machen. Denn damit würden wir sie zwangsläufig politisieren […] und Menschen, die persönliche Gründe gegen eine Impfung anführen können, stigmatisieren und zu Parias der Gesellschaft machen. […] [I]m Kern geht es heute deshalb auch um den Minderheitenschutz, der durch eine Impfpflicht berührt wird. Ich möchte jedenfalls nicht, dass die Mehrheit für die Minderheit festlegt, was man als vernünftig anzusehen hat und was man nach Mehrheitsmeinung tun muss, um solidarisch zu sein. Denn wenn die Minderheit von der Mehrheit in grundrechtssensiblen Fragen unter Rückgriff auf eine höhere Moral einfach überstimmt wird, dann können wir nur hoffen, dass wir nie in die Verlegenheit kommen werden, Teil einer Minderheit zu sein.«27

			Immer wenn politische Entscheidungsträger ihr eigenes Versagen kaschieren wollen, führen sie Gemeinwohlbegriffe an.28 »Solidarität« ist einer, »Haltung« ist ein anderer. Wer nicht mehr weiterkommt, versucht Folgebereitschaft durch moralische Appelle herzustellen. Hinter beiden Begriffen steckt daher oft der Wunsch nach Ab- oder Ausgrenzung derjenigen, die eine andere Meinung haben. Es tut schließlich weh, wenn einem selbst die Argumente ausgehen oder man von anderen vor Augen geführt bekommt, dass man politisch gescheitert ist. Das macht man heutzutage damit wieder wett, dass man das Gegenüber moralisierend in den Senkel stellt. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob das Problem gelöst wird. Schließlich geht es dann um Grundsätzliches: Bist du solidarisch, oder etwa nicht? Stehst du auf der richtigen Seite, oder etwa nicht? 

			Was nach außen funktioniert, geht auch nach innen: So hat die SPD in den vergangenen Jahren immer wieder intern der Frage ausweichen können, warum die Wähler der Partei nicht mehr folgen und stattdessen bei der AfD ihr Kreuz machen. Die Genossen sind so sehr in ihrer mentalen Wagenburg eingepfercht, dass sie im Rahmen der Autosuggestion ständig auf ihre Anti-NS-Tradition und Otto Wels rekurrieren und dabei selbstvergewissernd feststellen, wenigstens in Sachen »Haltung« unschlagbar zu sein. Die Zustimmung zur Partei ist trotzdem immer weiter gesunken – das macht aber nichts, man ist und bleibt schließlich auf der richtigen Seite. 

			Mit dieser Methode kann man im Übrigen jede politische Frage zur demokratietheoretischen Existenzfrage hochstilisieren. Das Problem dabei ist aber nicht nur, dass wir uns in einen immer intensiveren Dauererregungszustand hineinmanövrieren, sondern auch, dass dies eine grundsätzliche Abkehr vom demokratischen Gedanken unserer Verfassung darstellt. Ich erinnere an die oben bereits zitierte Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017, dass der Staatswillen infolge des Zusammenprallens der unterschiedlichen Interessen gebildet wird. Trifft sie zu, dann ist das bewusste Ausweichen vor diesem Prozess undemokratisch. Aber genau dies haben wir in den vergangenen Jahren zu häufig beobachten müssen. Die so betriebene moralische Aufladung ist für die Spaltung der Gesellschaft, die wir heute beobachten, erheblich mitverantwortlich. 

			Deshalb halten wir fest: Das bessere Argument darf in der demokratischen Auseinandersetzung niemals durch die angeblich bessere Moral ersetzt werden. Sonst geraten wir schnell in Teufels Küche. 

			Ähnlich selbstzerstörerisch ist es, wenn im politischen Diskurs identitätspolitische Erwägungen ins Feld geführt werden. Identitätspolitik heißt im Grunde, dass man als »alter weißer Mann« keine Entscheidungen fällen dürfe, die die Lebenswelt von jungen PoC-Frauen29 betreffen. Andersherum sei das weniger ein Problem, denn durch die jahrhundertelange Unterdrückung aller anderen habe der »alte weiße Mann« ohnehin schon sein demokratisch-moralisches Kapital verspielt. 

			Nun kommen wir an einen Argumentationspunkt, der wirklich außerordentlich bemerkenswert ist. Denn der Sinn einer repräsentativen Demokratie besteht darin, dass Repräsentanten (!) gewählt (!) werden. Es werden keine Abgeordneten zugeteilt, die bestimmte tatsächliche oder zugeschriebene Eigenschaften von den Bürgern spiegeln – von wem denn auch und wie sollte ein Abgeordneter für alle meine Identitätsmerkmale stehen können? Die Menschen im Land bestimmen immer noch selbst, wen sie als Vertreter ihrer Interessen haben wollen. Deshalb kommen Klagen über die angeblich fehlende Repräsentation bestimmter Gruppen im Parlament einer Respektlosigkeit gegenüber dem demokratischen Willensbildungsprozess gleich. 

			Kurz nach der Bundestagswahl 2021 gab beispielsweise der Mediendienst Integration eine Aufstellung über alle Abgeordneten mit Migrationshintergrund heraus. Demnach hatten 11,3 Prozent der Parlamentarier in der 20. Wahlperiode einen Migrationshintergrund. Bei der FDP zählte man lediglich 5,4 Prozent, bei der Union mickrige 4,1 Prozent.30 

			Zunächst fand ich es interessant, dass nicht auch ich zu den FDP-Vertretern mit Migrationshintergrund gezählt wurde.31 Mein Name ist schließlich polnischen Ursprungs. Das liegt wohl an der statistischen Definition von »Migrationshintergrund«, die in den letzten Jahren immer wieder geändert wurde und derzeit auch in Deutschland als Deutsche geborene Menschen umfasst, aber nur, wenn sie unmittelbare Nachkommen einer eingewanderten Person sind. Das ist schon reichlich willkürlich. Abgesehen davon stellt sich die Frage, inwieweit der Mediendienst Integration nicht selbst zur Desintegration beiträgt, wenn er Menschen in Kategorien einteilt. Um bei meinem Beispiel zu bleiben: Ich hätte nach dieser Argumentation für die FDP mehr Wert, würde ich unter die Kategorie »mit Migrationshintergrund« fallen – nicht, weil ich irgendetwas Produktives zum Fortkommen unserer demokratischen Gesellschaft beitrage, sondern weil ich von woanders herkomme. Dass dies intellektuell auf so vielen Ebenen erschütternd bescheiden ist, bedarf hoffentlich keiner weiteren Erläuterung. 

			Trotzdem sprach Carsten Janke vom Mediendienst Integration von einem »Demokratieproblem«, wenn man bestimmte Gruppen der Gesellschaft so wenig im Parlament abbilde.32 Wer im 21. Jahrhundert immer noch darauf bedacht ist, Menschen aufgrund ihrer Herkunft einzuteilen, der hat ein erschreckend reaktionäres Weltbild und Demokratieverständnis. Wir tun gut daran, wenn diese Art der Argumentation, die den Intellekt, die Kreativität und die Leistung hinter die Identität stellt, in unserem Gemeinwesen nicht noch weiter Raum greift.33 

			Der Rauswurf der Freien Demokraten und die Ursachen

			Vieles lässt sich auf den 31. Januar 2025 zurückführen. An diesem Tag sollte das Zustrombegrenzungsgesetz vom Deutschen Bundestag in zweiter und dritter Lesung verhandelt werden – und dabei stimmte rund ein Viertel der FDP-Abgeordneten nicht so, wie es zuvor Christian Lindner, Christian Dürr, Marco Buschmann oder auch ich selbst öffentlich angekündigt hatten. In dem Moment rutschte uns der Wahlkampf aus den Händen. Die verbleibenden 23 Tage reichten nicht mehr aus, um dem Eindruck dieser dramatischen Stunden entscheidend entgegenzuwirken. Hatte es am 29. Januar noch eine recht ordentliche Geschlossenheit bei einem migrationspolitischen Entschließungsantrag der Union gegeben, zerfiel die Fraktion der FDP beim Zustrombegrenzungsgesetz in zwei unterschiedlich große Teile. Rein inhaltlich herrschte eigentlich kein Dissens, da die im Gesetzentwurf geregelten Punkte unserer Programmatik entsprachen. Einige störten sich aber daran, dass nun ein Gesetz auf den Weg gebracht werden sollte, bei dem die AfD im Vorhinein ihre Zustimmung angekündigt hatte. Und wegen der namentlichen Abstimmung konnte man auch genau sehen, wer seine Prioritäten anders setzte als die Parteiführung.

			Nicht alles entscheid sich am 31. Januar, aber dieser Tag bot den Freien Demokraten die letzte, ja unverhoffte Chance, das Ruder für immerhin 6, 7 Prozent herumzudrehen. Es war zuvor ein ungewöhnlich zäher Wahlkampf gewesen, in dem sich lange nichts drehte und die Verhältnisse wie festgemauert wirkten. Die Abstimmung hätte nach der schwierigen Ampel-Phase wieder Vertrauen in die FDP herstellen und womöglich einen »Kamineffekt« auslösen können – das, was meine schleswig-holsteinische Partei bei der denkwürdigen Landtagswahl 2012 über die Hürde gebracht hatte. Damals waren wir zwei Monate vor dem Wahltag noch bei 2 Prozent verortet worden, zogen daraufhin aber durch einen weitgehend fehlerfreien und provokanten Wahlkampf auf den letzten Metern auf 8,2 Prozent hoch. An unserem Wahlsonntag stand die FDP im Bund bei 3 Prozent. 

			Die Hoffnung auf ein solches Ereignis hatte der späte Nachmittag des 31. Januar 2025 zunichte gemacht. Bereits im Laufe des Tages schwappte eine Riesenwelle von Mails in mein Postfach. Waren die ersten der Nachrichten noch voll des Lobes für meinen Redebeitrag, drehte es sich nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses ins Gegenteil. In Hunderten Mails, die streckenweise minütlich eingingen, musste ich lesen: »Nach Ihrer Rede wollten wir Sie wieder wählen. Nach der Abstimmung machen wir das auf keinen Fall.« Christian Dürr hatte als Fraktionsvorsitzender zuvor alles versucht, um zwischen den unterschiedlichen Wünschen zu vermitteln. Insgesamt präsentierte sich die FDP an diesem irren Sitzungstag, der wegen vieler Unterbrechungen und Hinterzimmerverhandlungen lang andauerte, parlamentarisch erwachsen und professionell. 

			Doch es half nichts. Für den Wahlkampf war die hohe Zahl der Abweichler ein Desaster. Denn wenige Tage nach der Abstimmung durften schon die ersten Briefwähler ihr Kreuz machen. Der Ärger und die Frustration über das enttäuschende politische Signal schlugen genau in dieser Wählergruppe heftig ein. Erst in der letzten Woche konnten wir wieder ein bisschen Boden gutmachen. Und so eröffnete das ZDF am Wahlsonntag um 18 Uhr auch noch mit 5 Prozent. Doch je länger sich der Abend hinzog, umso mehr schlugen die Briefwähler zu Buche. 

			Am Ende war der Rauswurf verdient und das Zustrombegrenzungsgesetz der Sargnagel. Doch dieses Debakel stand nicht am Anfang, sondern markierte das Ende eines langen Entfremdungsprozesses zwischen der Partei und den Wählern. 

			Wer wie Volker Wissing meint, die FDP hätte einfach nur weiter in Ruhe in der Koalition bleiben sollen, der betreibt bewusst oder unbewusst Geschichtsklitterung. Seine Erklärung, er sei »davon überzeugt, dass diese Koalition hätte weiterbestehen können, wenn man sie gewollt hätte«,34 mutet ziemlich komisch an. Denn bis auf ihn selbst wollte keiner mehr die Koalition35 – in erster Linie die Wähler nicht. 

			Wir erinnern uns: Die Umfragewerte der Freien Demokraten waren schon auf 3 Prozent gesunken, als sich die Partei noch mehrheitlich für den Verbleib in der Ampel aussprach und auch Christian Lindner voll hinter der Koalition stand.36 Doch als im September 2024 Erhebungen herauskamen, dass sich 0 Prozent der Deutschen die Fortsetzung der Ampel-Koalition wünschten,37 wurde deutlich, dass das unbedingte Festhalten an dieser Mesalliance einer offenkundigen Missachtung des Wählerwillens glich. Wissings heroische Erzählung jener Tage, er als Demokrat habe einen Verfassungsauftrag für vier Jahre bekommen, den er pflichtgemäß zu erfüllen gedenke, erhält vor diesem Hintergrund einen bemerkenswert anmaßenden Beiklang. Es war spätestens ab Herbst 2024 pflichtbewusster, respekt- und würdevoller, geordnet in Neuwahlen zu gehen, als die Menschen gegen ihren Willen weiter zwangsbeglücken zu wollen.38 

			Abgesehen davon: War es nicht Volker Wissing selbst, der noch im April 2024 der SPD und den Grünen mit dem Ende der Koalition gedroht hatte, sollten sie eine Änderung der Schuldenbremse anstreben?39 Dieser klägliche Versuch, eine Art Geradlinigkeit in sein Handeln hineinzuhistorisieren, zerbricht an der widerständigen Wirklichkeit. Volker Wissing stimmte im März 2025 mit Union, SPD und den Grünen gemeinsam für das gnadenlose Schleifen der Schuldenbremse. Zudem kümmerte er sich wenig darum, dass das Verfahren dieser Verfassungsänderung hochgradig undemokratisch war und die parlamentarischen Rechte der Minderheit mit Füßen trat. Es wäre gut, er würde die Tatsache, dass er wirklich gerne Minister bleiben wollte, nicht ständig mit vermeintlich tiefdemokratischen Erklärungsmustern verbrämen wollen. Es war anders, als er es der Öffentlichkeit nach dem Ampel-Bruch weismachen wollte. 

			Die FDP hatte ihr Scheitern nach dem bitteren Rauswurf 2013 sehr genau analysiert, aber nicht erforscht, worin ihre späteren Erfolge begründet lagen. So gelang ihr 2021 ein sensationelles Ergebnis, obwohl sie noch im Vorjahr quasi erledigt gewesen war. Der Grund hierfür findet sich maßgeblich in der Corona-Politik in Opposition zu Angela Merkel.40 Dies wurde im Wahlkampf allerdings parteistrategisch kaum aufgegriffen.41 Die FDP feierte 2021 zwar einen Erfolg, blieb aber aufgrund der Weigerung anzuerkennen, wofür sie gewählt worden war, weit unter ihren Möglichkeiten. Das hatte auch zur Folge, dass sie im Regierungshandeln nicht genug darauf rekurrierte, sondern sich stattdessen auf das Dreschen agenturgeschliffener Phrasen vom »smarten Staat« beschränkte. Diese begründen aber, entgegen der Meinung vieler, keinen Erfolg. 

			Ein weiteres Problem bestand darin, dass es keine klare Zielsetzung gab, was wir als Partei erreichen wollten. Der Koalitionsvertrag wurde als FDP-Erfolg gewertet,42 obwohl dieser »Erfolg« in vielen Fällen lediglich im Verhindern rot-grüner Lieblingsprojekte bestand – wie dem Tempolimit oder dem vorgezogenen Kohleausstieg. Später wurde das Verhindern von den Koalitionspartnern, weiten Teilen der Medien43 und auch aus den eigenen Reihen pauschal diskreditiert. Die Sehnsucht nach einer gestaltenden FDP war groß, aber diffus. Denn die wenigen im Koalitionsvertrag vorgesehenen produktiven Vorhaben, wie etwa die Aktienrente, wurden von den Koalitionspartnern systematisch hintertrieben und verschoben, um sie schließlich, gemessen an den Ambitionen, nur noch bescheiden ins Werk zu setzen.

			Gleichzeitig trug die FDP viel mit, das den Kern der parteipolitischen Überzeugungen berührte. Hierzu zählen unter anderem das völlig bürokratische Heizungsgesetz, ein wirkungsloses, aber dafür freiheitsbeschränkendes Messerverbot, das Cannabisgesetz ohne Anreize zur Kanalisierung des Marktes und zur effektiven Bekämpfung des Schwarzhandels sowie eine Staatsbürgerschaftsrechtsreform ohne die vorher zwingend notwendige Neuordnung des Asyl- und Migrationssystems. All dies wurde nicht nur umgesetzt, sondern als »100 Prozent FDP« verkauft; ganz so, als sei Habecks Gebäudeenergiegesetz ein Freiheitstraum, die Messerverbotszone der Ausfluss liberaler Sicherheitspolitik und die Schaffung eines riesigen Cannabis-Graumarktes die Erfüllung freiheitlicher Drogenpolitik. Man kann es den Wählerinnen und Wählern nicht verdenken, dass sie keine klare liberale Linie erkennen konnten. 

			Die FDP hat nicht zu viel verhindert, sondern zu wenig. Und wo sie das nicht tat, hätte sie mehr Mut haben müssen darzustellen, inwiefern bestimmte Unsinnigkeiten auf das Konto der anderen gehen und nicht auf das eigene.

			Intern kam hinzu, dass der schmerzhafte Rauswurf von 2013 zu falschen Schlüssen geführt hatte. Wir erinnern uns: 2013 war die FDP auch wegen der Streitigkeiten untereinander als politikunfähig wahrgenommen worden. Um die Wiederkehr von »2013« zu vermeiden, schafften wir Konflikt in der FDP im Sinne einer überschießenden Reaktion quasi ab. Gewisse, eigentlich offensichtlich problematische Dinge wollte man nicht hinreichend streitig diskutieren, aus Angst, die Regierungs- oder Fraktionsmitglieder könnten dies als unbotmäßig verstehen. Kritische Anmerkungen von mir und anderen, beispielsweise zur Novelle des Infektionsschutzgesetzes,44 zum Selbstbestimmungsgesetz45 oder auch zum Messerverbot, wurden zum Teil als Ausdruck von Misstrauen gewertet. Die Erinnerung an »2013« wirkte wie eine Schweigespirale, in der man bessere Argumente für eine falsche Harmonie hintanstellte. Der innere Konfliktverzicht hat uns schwächer, nicht besser gemacht.

			Auf diesem Weg setzte die FDP-Fraktion mehrfach Gesetze in die Spur, die eine breite Mehrheit der Menschen im Land ablehnte. Irgendwann war die Toleranzgrenze selbst von Hardcore-Sympathisanten einfach überschritten. Dass uns bei dieser Vorgehensweise nicht die Herzen der Wählerinnen und Wähler zuflogen, dürfte eigentlich niemanden verwundern. 

			Die Angst, von der Hauptstadtpresse nicht gemocht zu werden, fiel bei einigen leider beträchtlich aus. Auch hier spielte der Rauswurf von 2013 im Hinterkopf eine Rolle, als die Freien Demokraten von vielen Journalisten nicht geachtet, sondern verlacht worden waren. So hielten einige meiner Kolleginnen und Kollegen es für wichtiger, außen geliebt zu werden, als für Parteifreunde hinter geschlossenen Türen einzustehen. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die furchterfüllte Reaktion auf das politisch und faktisch völlig unbedeutende D-Day-Papier erklären. Lange traute sich kaum jemand, das Gesicht hinzuhalten und zu erklären, wie übertrieben, aufgeblasen und dumm diese mediale Treibjagd jener Tage war. 

			Auf einer nächtlichen Autofahrt platzte mir nach Wochen der gespielten journalistischen Empörung der Kragen. Denn mit der nach draußen getragenen Zögerlichkeit meiner Partei gaben wir den hysterischen Schreiern stillschweigend recht, dass ein solches Papier »gar nicht ginge« und militärische Begriffe »völlig unpassend« sowie »gefährlich« seien. Ich schrieb daher folgenden Text zur Verbreitung auf X: »Ich bekenne mich schuldig. Ich wollte das Ende dieser Koalition, deren Gewürge unserer Wirtschaft und unserem Ansehen massiv geschadet hat. Ich wollte einen Kanzler nicht mehr mittragen, der sich selbst für den Größten hält, aber nichts mehr auf die Kette kriegt. Polen lädt zu einer Konferenz ein, nur Deutschland nicht. Was ist aus den vollmundigen Ankündigungen von Wirtschaftswumms, Abschiebewumms, Friedenswumms geworden? Ein gescheiterter Gernegroß. Ich wollte und konnte den unfähigsten Wirtschaftsminister aller Zeiten nicht mehr verteidigen, dem nach drei Jahren steuerfinanzierter Lehrzeit immer noch die Grundkenntnisse wirtschaftlicher Zusammenhänge fehlen. Ich war es leid, wie auch 80 Prozent der Bevölkerung. Und mir ist es völlig egal, wie es zu Ende ging. Ich bin froh, dass es zu Ende ist und wir endlich was Neues beginnen können. Wenn Ihr also einen Schuldigen sucht, Rote, Grüne oder Teile der Medien, nehmt mich. Je plaide coupable. Niemand wird mir den Stolz auf meine Partei nehmen können.«

			Für viele aus der FDP war das ein Brustlöser. Unzählige Mitglieder dankten mir für diesen Ausbruch. Es schien, als wäre erst jetzt der Wille zur Selbstbehauptung erwacht. Kaum jemand hatte während der Ampel-Phase erkannt, dass es als Partei bisweilen überlebensnotwendig ist, ein kollektives Trotzgefühl – »Wir lassen uns von den anderen nicht moralisch an die Wand drücken« – zu wecken. Zu einer politischen Kampfformation gehört außerdem, dass man nicht geliebt, wohl aber respektiert werden muss. Und wenn man keinen Selbstbehauptungswillen demonstriert, fehlt diesem Respekt jede Grundlage. 

			Unabhängig von den eigenen Fehlern können wir rückblickend feststellen: Die Ampel war kein Projekt, sondern ein lagerübergreifendes Bündnis. Sie bestand aus einer Partei der Mitte und zwei linken Parteien. Links der FDP gab es im 20. Deutschen Bundestag keine Mehrheit. Folglich hatte die Koalition keinen einheitlichen Gestaltungswillen. In der Anfangseuphorie wurde das gerne genau andersherum dargestellt, und das war ein Fehler, denn so entstand der Eindruck, die FDP wäre Teil einer linken Politbewegung mit SPD und Grünen.

			Lagerübergreifende Koalitionen bedürfen besonderer Rücksichtnahme, wenn sie erfolgreich sein sollen. Ein Beispiel: In der Jamaika-Koalition von 2017 bis 2022 in Schleswig-Holstein agierten die beiden bürgerlichen Parteien nie mit Triumphgeheul gegenüber dem grünen Partner außerhalb des eigenen Lagers, selbst bei kontroversen Themen, wie beispielsweise dem Aufbau einer Abschiebungshafteinrichtung.

			In der Ampel war das genau andersherum. Rot und Grün ließen keine Gelegenheit aus, die Ampel als »Rot-Grün mit Anhängsel« zu verkaufen und sich als Vorkämpfer einer links-»progressiven« Bewegung zu inszenieren.46

			Egal, an welcher Stelle die FDP nochmal in ein lagerübergreifendes Bündnis eintritt, sie darf es nicht als gewolltes Projekt inszenieren, das eine höhere Mission verfolgt. Stattdessen muss sie den nüchternen Arbeitscharakter betonen und sich auf dem Boden der Tatsachen bewegen.

			APO und das Ende der Freiheit?

			Schon nach dem Debakel von 2013 hatten sich andere Parteien aufgemacht, das Erbe des politischen Liberalismus anzutreten. So forderte Tarek Al-Wazir, damals grüner Wirtschaftsminister in Hessen, die Grünen als liberale Partei in der politischen Mitte zu positionieren. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann befand: »Liberale im besten Sinne sollten bei uns eine politische Heimat finden.« Es gehe darum, »wenige, aber wirksame Rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich die Menschen und auch die Marktkräfte frei entfalten können«. Zwar dürfe man keine Freiheiten ausleben, die auf Kosten der kommenden Generationen und des Planeten gingen. »Aber das heißt nicht, dass man herummoralisiert. […] Davon muss sich die Partei mal rigoros verabschieden. Der moralisierende Ansatz der Gründungsjahre ist überholt.«47 An den Grünen heute sehen wir, wie sehr Kretschmanns Warnung verfangen hat. 

			In den Augen vieler politischer Beobachter drohte damals das Ende einer politischen Vertretung des Liberalismus. Dieter Schnaas von der Wirtschaftswoche erklärte dies auch mit einem strukturellen Problem: »Der Liberalismus hat im Vergleich zu den anderen politischen Angeboten einen entscheidenden Nachteil: Er steht für nichts. Der Konservative bietet einen Rückzug auf Tradition, auf Herkunft an, er bietet ein verlässliches Weltbild an: ›Hier bitte, das kannst du wählen.‹ Der Sozialdemokrat bietet die Zukunft an, er bietet an, wir wollen gemeinsam, solidarisch einer besseren Welt entgegensehen. Allein der Liberalismus hat den großen Nachteil, dass er dem Wähler gar nichts anbietet. Der Liberalismus gibt dem Menschen einen Stups und sagt: ›Hier hast du deine Freiheit, mit der musst du etwas anfangen. Wir können dir nichts an belastbaren Inhalten anbieten.‹ Entscheidend ist also: Wie kann man dieses Nicht-Angebot irgendwie politisch attraktiv machen?«48

			Wir wissen, dass die Freien Demokraten 2017 vielen Kritikern und verbalen Totengräbern zeigten, wie viel Kraft in der Partei und in dem Geist der Freiheit steckt. Die alles entscheidende Frage lautet aber: Gelingt ihnen ein solcher Kraftakt wieder? Oder war der Rauswurf aus dem Bundestag dieses Mal endgültig? 

			Zugegeben, man muss feststellen, dass der Wählermarkt heutzutage deutlich umkämpfter ist als 2013. Damals gab es zwar noch die Piraten, aber aus deren organisatorischer Wurstigkeit haben alle anderen Parteien lernen können. Muss man vor diesem Hintergrund also Schlimmes befürchten? Und: Was passiert mit der Freiheit, wenn die FDP nicht mehr wiederkommt?

			Es ist unstrittig: Die FDP hat ein unverwechselbares Profil im politischen Spektrum. In der Haushaltspolitik stellt sie das Wirtschaften vor das Ausgeben. In der Gesellschaftspolitik repräsentiert sie Toleranz und Offenheit. In der Bildungspolitik setzt sie auf Chancengleichheit und darauf, dass jeder aus seinen Neigungen und Fähigkeiten das Beste machen kann. In der Wirtschaftspolitik will sie die unternehmerischen Freiheiten erweitern und das Aufstiegsversprechen immer wieder erneuern. Und in der Innenpolitik baut sie im besten Sinn auf »Law and Order«, denn ohne rechtsstaatliche Ordnung gibt es weder Sicherheit noch Freiheit. 

			Vor allem – und das ist der Kern freiheitlicher Vorstellung – tritt sie wie keine zweite Partei für Bürgerrechte ein. Wenn Dieter Schnaas erklärt, der Liberalismus stehe für nichts Unverwechselbares, sondern setze den Menschen lediglich etwas vor, dann fällt seine Analyse schlicht unterkomplex aus. Denn allein der Kampf für die Freiheit – oder bescheidener, für mehr Freiheiten – ist schon ein politischer Wert an sich. Mögen sich Konservative beim Gewohnten wohlfühlen, mögen sich Sozialisten beim Verteilen des Geldes anderer Leute wohlfühlen, mögen sich Grüne beim Bevormunden wohlfühlen – ich kann mir jedenfalls nichts Edleres vorstellen, als für mehr Freiheit für alle zu streiten.

			Allerdings muss man auch eingestehen: Gerade in der Repräsentation ihrer Kernpunkte muss die FDP wieder klarer werden. Hier hat sie in der Ampel-Zeit zum Teil schmerzlich versagt. Es darf kein Wackeln der Freien Demokraten geben, wenn es zum Beispiel die Meinungsfreiheit zu verteidigen gilt – selbst von üblen Gestalten, deren politische Ausrichtung wir für vollkommen falsch halten. Aber dass manche Menschen ihre staatsbürgerlichen Pflichten nicht wahrnehmen, heißt nicht, dass wir ihre staatsbürgerlichen Rechte nicht verteidigen sollten. Wenn wir das Recht für eine vermeintlich »gute Sache« links liegen lassen, gibt es keine moralische oder tatsächliche Rechtfertigung zur Klage, falls diese Grenzüberschreitung irgendwann von den »Falschen« begangen wird. Rechte gelten ganz, oder sie gelten nicht. Sie verlieren ihre Bedeutung, wenn eine moralische Mehrheit sie an- und ausknipsen kann, wie es ihr passt. Den Freien Demokraten kommt die Aufgabe zu, immer wieder auf die Geltung unserer Grundsätze zu pochen.

			Es ist wichtig zu demonstrieren: Gerade wenn der Wind des Mainstreams gegen die Wesensmerkmale unseres politischen Daseins weht, müssen wir den Rücken gemeinsam gerade machen. Als zum Beispiel eine mediale Welle in Richtung der allgemeinen Impfpflicht schwappte, war es wichtig, dass die Freien Demokraten aufstanden und ein freiheitliches »Nein« sprachen. Dafür wurden wir zunächst von den meisten nicht geliebt. Wir verschafften uns aber Respekt. 

			Die FDP muss sich in der APO-Zeit sammeln und als freiheitliche Kampfeinheit positionieren. Und vor allem muss man sie wieder als solche wahrnehmen. Es darf keine Scheu vor Zuspitzung geben, keine Sorge, dass man des Populismus geziehen wird. Wenn die Botschaft deshalb klar und wahrnehmbar zu jedem durchdringt, dann ist ein grober Klotz in Ordnung. Wir dürfen uns nicht zu fein sein, in Wählersegmente vorzudringen, die wir vorher liegengelassen haben. 

			Schon die Bildung der Merz-Koalition hat gezeigt, dass die innere Liberalität unseres Landes bedroht ist. Eine Union, die nach dem Wahltag vergisst, wofür sie gewählt wurde, sowie Sozialdemokraten und Grüne, die Umverteilung und Intervention für das Maß der Dinge halten, rangieren die Freiheit hinter ihre politischen Absichten. Es gibt Raum für eine politische Kraft, die eine gesunde Skepsis gegenüber staatlichen Eingriffen hat. 

			Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass die FDP in Deutschland immer eine politische Minderheitsbewegung bleiben wird. Aber es sollte nach meiner Auffassung eine sein, die Mehrheitspolitik macht. Vorfahrt für Vernunft. 

			




4	Mut zur Freiheit

			Demokraten weichen nicht

			Gerhart Rudolf Baum machte sich im Lauf seines langen politischen Lebens gewiss nicht immer Freunde. Auch ich befand mich des Öfteren auf einem anderen Standpunkt als er. Was Baum aber noch in seiner Zeit als Bundesinnenminister demonstrierte, war die wichtige Lehre: Demokraten weichen Diskussionen nicht aus. So wie das berühmte Bild von Ralf Dahrendorf und Rudi Dutschke auf dem Autodach in Freiburg als Beispiel für die Kraft der Diskussion ins kollektive Gedächtnis unserer Demokratie eingegangen ist, so haben viele noch den Gesprächsband Der Minister und der Terrorist von Baum und dem damaligen Linksterroristen Horst Mahler in Erinnerung. 

			Baum wagte Ungeheuerliches: Er stieg mit einem verurteilten und inhaftierten Terroristen in die Debatte und versuchte damit demokratische Brücken in die Kreise der RAF-Sympathisanten zu schlagen.1 Solchen Mut sucht man heute vergebens. Vielmehr werden diejenigen, die auf ähnlichem Wege versuchen, demokratische Brücken zu Sympathisanten problematischer politischer Kräfte zu schlagen, als antidemokratische Wegbereiter diskreditiert.2 

			Als die designierte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vor der konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages öffentlich erklärte, sie habe »allen Fraktionen angeboten, für eine Vorstellung in den jeweiligen Fraktionssitzungen zur Verfügung zu stehen«,3 musste man nicht allzu lange auf die Empörung warten. Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Britta Haßelmann und Katharina Dröge, nahmen zwar für ihre Fraktion das Gesprächsangebot schriftlich an, fügten jedoch hinzu: »Der medialen Berichterstattung entnehmen wir allerdings, dass Sie dieses Angebot zur Vorstellung nicht nur den demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag gemacht haben, sondern auch in Erwägung ziehen, eine Vorstellung auch bei der Fraktion der ›Alternative für Deutschland‹ anzubieten.« 

			Beide baten Klöckner um Klarstellung, ob dies zutreffe und stellten weiter fest: »Es wäre das falsche Signal der Normalisierung gegenüber einer Fraktion, deren Abgeordnete mit rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Aussagen Politik machen. […] Wir würden die weiteren Planungen unserer Fraktionssitzung von Ihrer Antwort abhängig machen.«4

			Der passiv-aggressive Ton war offensichtlich überzeugend. Julia Klöckner kam eine Terminkollision in die Quere, weshalb ein Besuch der AfD-Fraktion vor ihrer Wahl nicht mehr stattfinden konnte. Von dieser Episode ging aber ein klares Signal aus: Das moralische Aufblasen der Grünen war erfolgreich gewesen; die einst selbstbewusste Union gab der Elf-Prozent-Ökopartei klein bei. Zum Dank für diese »Kooperation« erhielt Julia Klöckner das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagspräsidentenwahl in der Geschichte. 

			Die Lernerfahrung der Grünen lautete: »Wenn wir böse werden, spuren die anderen schon.« Versetzen wir uns in deren Gedankenwelt, können wir ihre Lesart selbstverständlich nachvollziehen. Darin ist nämlich das meiste untragbar, was nicht der eigenen Programmatik entspringt. Nachvollziehbar war aber auch der ursprüngliche Gedanke Klöckners. Denn es ist ihre Aufgabe als Bundestagspräsidentin, Sachwalterin aller Abgeordneten zu sein. Was soll sie nach Ansicht der Grünen tun, wenn Mitglieder der AfD-Fraktion tatsächlich begründete parlamentarische Anliegen haben, die einer Klärung durch die Präsidentin bedürfen? Soll sie erst das Einverständnis der Grünen einholen, bevor sie mit ihnen spricht? Oder soll sie besser gleich auf Diskursvermeidung setzen, um sich bloß nicht der Normalisierung der AfD schuldig zu machen?

			Ich mische mich in die machtpolitischen Überlegungen anderer Parteien nur ungern ein. Allerdings habe ich mich schon gefragt, wieso Friedrich Merz so tölpelhaft in die grüne Falle gelaufen ist. Denn dass Julia Klöckner ihr Angebot ohne vorherige Rücksprache mit dem mächtigen Partei- und Fraktionsvorsitzenden gemacht hat, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Entsprechend war für jeden, der kein blutiger Anfänger im politischen Geschäft ist, klar abzusehen, dass eine entsprechende massive Empörungswelle geschoben werden würde. Darauf hätte man vorbereitet sein müssen. Will heißen: Entweder man ist bereit und imstande, stehenzubleiben – oder man lässt es gleich. 

			Wäre ich Vorsitzender der Unionsfraktion gewesen, hätte ich Britta Haßelmann und Katharina Dröge freundlich erklärt: »Selbstverständlich sind eure Abgeordneten frei in ihrer Entscheidung. Mit Blick auf euren Kandidaten fürs Amt des Vizepräsidenten sind es die Abgeordneten meiner Fraktion übrigens auch.« Ich denke, das hätte geholfen, das eine oder andere Missverständnis friedlich aufzulösen. 

			Es hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere im linken politischen Lager eingebürgert, eine bestimmte Art der Diskursverweigerung als Heldentat auszulegen. Wer nicht mit »den Nazis« rede, zeige angeblich »Haltung«. Tatsächlich ist eigentlich nicht Mut, sondern Angst die Triebfeder einer solchen Fluchtreaktion. Denn wer fest auf dem Boden seiner politischen Position steht, der braucht nicht zu befürchten, dass der andere ein besseres Argument auf den Tisch legt. Dann kann man die Gegenseite nach allen Regeln der demokratischen Kunst auseinandernehmen. Alternativ – das geschieht in lösungsorientierten Auseinandersetzungen bisweilen – gibt es vielleicht wirklich ein besseres Argument als das eigene. In dem Fall wäre es im wohlverstandenen demokratischen Sinne, dieses auch anzuerkennen. 

			Das Weglaufen vor einer entsprechenden diskursiven Auseinandersetzung löst also keine Probleme, sondern schafft nur welche. Denn erstens kann man nicht Toleranz von anderen einfordern, wenn man selbst nicht einmal imstande ist, mit dem Gegenüber wie mit einem Menschen zu reden. Zum zweiten führt genau diese Vorgehensweise zur Sprachlosigkeit zwischen den verschiedenen Gruppen und fördert damit die Spaltung in der Gesellschaft – also eben das, was man der anderen Seite andauernd unterstellt. Wer das Motto »Wir gegen die« als Hauptbestandteil seiner politischen Identität vorlebt, kann nicht anschließend weinerlich beklagen, dass niemand mehr miteinander redet.

			Diskursflucht als heroischen Akt zu feiern, ist es das eine. Eine noch größere »Heldentat« vollbringt aber derjenige, der die politischen Mitbewerber durch moralischen Druck auf die eigene Linie zwingt. Das Problem hierbei ist offenkundig: Wenn deutlich wird, dass die tiefer empfundene Moral die Entscheidungen der Regierung und des Parlaments bestimmt und nicht das bessere Argument, geht unser demokratisches System den Bach runter. Denn dann treten wir in einen Empörungswettbewerb, den der Einzelne vielleicht gewinnen kann. Im Streit um die größte Lautstärke rückt aber das Ringen um die effektivste Lösung unweigerlich in den Schatten. 

			Deshalb gilt: Demokraten weichen nicht. Sie weichen weder linken noch rechten Populisten aus, weil sie an die Kraft des besseren Arguments glauben. Und sie weichen moralischem Druck nicht, weil sie wissen, dass das Starren auf kurzfristige politische Geländegewinne die demokratische Kultur zerstört.

			Haltung beweisen, nicht behaupten

			Ich habe die problematische Verwendung des Begriffes »Haltung« schon angesprochen. Dieser ist in den letzten Jahren zu einer leeren politischen Formel geworden, weil zu viele Persönlichkeiten »Haltung« für sich beanspruchen, aber keine haben.

			So vermisste ich eine demokratische und verfassungsgebundene Haltung vieler politischer Entscheidungsträger in der Corona-Zeit. Speziell vermisste ich eine entschiedene Haltung, als die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der scheidenden Kanzlerin Merkel und dem kommenden Kanzler Scholz beispielsweise die folgenden menschenunwürdigen – inzidenzunabhängigen! – Ausgrenzungen beschloss: »Bundesweit ist der Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung (Kinos, Theater, Gaststätten, etc.) inzidenzunabhängig nur für Geimpfte und Genesene (2G) möglich. Ergänzend kann ein aktueller Test vorgeschrieben werden (2GPlus). Hierzu sind Ausnahmen für Personen, die nicht geimpft werden können und für Personen, für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, vorzusehen. Darüber hinaus sind Ausnahmen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren möglich. […] Die 2G-Regeln werden bundesweit inzidenzunabhängig auf den Einzelhandel ausgeweitet. Zugang haben also nur noch Geimpfte und Genesene. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.«5

			Wo war da die Haltung, auf die sich heute viele berufen? Wo war da der energische Einsatz für den Minderheitenschutz? Selbst wenn man damals glaubte, dass es eine »Pandemie der Ungeimpften« sei, auf welchem Recht sollte die Ausgrenzung bei einer Nullinzidenz basieren? Ging es überhaupt noch um Pandemiebekämpfung, wenn die Inzidenz bei Grundrechtseingriffen zulasten einer Minderheit keine Rolle mehr spielte? Und warum waren Ausgrenzungsausnahmen für Kinder und Jugendliche nur »möglich«, nicht verpflichtend? Unter den vielen erklärungsbedürftigen Beschlüssen des Gremiums sticht derjenige vom 2. Dezember 2021 sicher als einer der schlimmsten hervor. 

			Als ich während dieser Zeit davon sprach, dass es vielen Impfpflichtbefürwortern um »Rache und Vergeltung« gehe, hatte ich auch jene kollektive Entscheidung von 18 amtierenden oder künftigen Regierungschefs vor Augen. Ich kann gut nachvollziehen, dass sich Menschen damals von politischen Entscheidungsträgern und unserem Staatswesen abgewandt haben.6 Wer soll vor diesem Hintergrund die ständigen Belehrungen über die »richtige« Haltung noch glauben?

			Wenn man das hohe Lied der Haltung singt, muss man ein eindeutiges Verhältnis zu unserer Verfassung haben und auch klare Kante zeigen, wenn es gegen Extremismus geht – von links wie von rechts. Extremisten je nach Richtung und Laune Rabatte zu geben, ist nichts als beliebig und inkonsequent. 

			Nach der zweifelhaften Correctiv-Story7 über das ominöse Treffen von Identitären, AfD- und CDU-Vertretern in Potsdam starteten bundesweit Demonstrationen »gegen rechts«. Der »Geheimplan gegen Deutschland« ließ nicht nur Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, sondern auch allerhand Linksextremisten auf die Straße gehen.8 Hier hätte ich mir ebenfalls eine klare Haltung gewünscht. Denn viele derjenigen, die die linksextremistische Unterstützung gegen die AfD billigend in Kauf nahmen, hatten wenige Wochen vorher empört vor einer angeblich rechtsextremistischen Unterwanderung der Bauernproteste gewarnt.9 Es hätte einer »Haltung« entsprochen, an dieser Stelle mit der gleichen Inbrunst das Wort zu führen. Denn entweder geht es um die gemeinsame Verteidigung der Demokratie durch alle Demokraten gegen jede Form des Extremismus – oder es geht um die eigene politische Zielstellung, für deren Durchsetzung die anderen Extremisten gerade nützlich sind. Dann sollte man sein Tun aber nicht als aufrechten Kampf um die Demokratie hochstilisieren.

			In eine ähnliche Kategorie kann man einen Vorgang einsortieren, der im April 2025 bekannt wurde. Eine Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung erhielt den Bundespreis für Kunststudierende – unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gestiftet –, »dotiert und finanziert mit 30000 Euro aus Steuergeld«, wie die Bild berichtete. »Dazu ein 18000-Euro-Stipendium für eine Ausstellung im November in der Bundeskunsthalle in Bonn.«10 Eine große Ehre für die Nürnberger Akademie der Bildenden Künste, die diese Nachricht über ihre Studentin auf der eigenen Website stolz verkündete.11 

			Es gab nur ein kleines Problem: Die Preisgekrönte saß zum Zeitpunkt der Verleihung in U-Haft. Ihr wurde vorgeworfen, Mitglied der »Hammerbande« gewesen zu sein, die mehrere gewalttätige Angriffe auf vermeintliche Rechtsradikale verübt haben soll. Nun kann man immer von einem bedauerlichen menschlichen Versagen sprechen, dass diese Information nicht rechtzeitig zum Preiskomitee durchdrang. Fehler passieren. Was aber wäre in Deutschland los gewesen, hätte ein von der Desiderius-Erasmus-Stiftung finanzierter rechtsextremistischer Stipendiat Steuermittel in fünfstelliger Höhe für ein Kunstwerk erhalten, während er wegen eines vergleichbaren Gewaltdeliktes inhaftiert war? Hätten Süddeutsche, Zeit, taz, die Tagesschau und ZDFheute dieses Thema auch links liegen lassen, wie sie es im vorliegenden Falle taten? Die Frage darf gestellt werden: Haben diese Medien eine Haltung – und wenn ja, welche?

			So wie auf der extremen Rechten Menschenfeindlichkeit gegenüber Ausländern weit verbreitet ist, fällt es Linken in Deutschland offensichtlich schwer, auch Menschen, die sich am anderen Ende der politischen Skala befinden, eine Menschenwürde zuzugestehen. Viele hegen ähnliche Gedanken wie der Pianist Igor Levit, der einst die von linker Empörung weitgehend unbehelligte Erklärung abgeben konnte, die AfD sei eine Partei aus »Menschen, die ihr Menschsein verwirkt haben«.12 

			Selbstverständlich darf man in Deutschland so etwas sagen, man darf schließlich auch unser Grundgesetz und unsere Rechtsordnung offen ablehnen, ohne staatliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Ob solche Äußerungen, die sich gegen den zentralen Satz unserer Verfassung richten – »Die Würde des Menschen ist unantastbar« –, allerdings dazu angetan sind, Levit mit allerlei Auszeichnungen für seinen Einsatz »gegen Extremismus, für Menschenwürde«13 zu bedenken, darf man hinterfragen. 

			Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 unseres Grundgesetzes ist nicht irgendeine Formel, sondern der Haupt-Satz unseres demokratischen Seins. Er ist die gesetzgewordene Konsequenz aus den schrecklichen Taten, die vor 1945 im Namen Deutschlands begangen wurden. Die Verfassungsmütter und -väter verliehen ihm auch dadurch eine besondere Bedeutung, dass sie ihn unter den Schutz der Ewigkeitsgarantie stellten: Nichts und niemand darf diesen Satz verändern oder beseitigen, so wichtig war er für das Gemeinwesen, das man nach der Katastrophe im Geiste der Humanität aufbauen wollte. Das Bundesverfassungsgericht konkretisierte 2006 in seiner Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz: »Jeder Mensch besitzt als Person diese Würde, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seinen körperlichen oder geistigen Zustand, seine Leistungen und seinen sozialen Status. Sie kann keinem Menschen genommen werden.«14

			Doch dieser Gedanke scheint heute vielen egal zu sein. Wenn es gegen die Richtigen geht, kann man auch wiederholt erklären,15 Menschen hätten ihr Menschsein verwirkt und damit – man kann es nicht anders interpretieren – ihren Anspruch verspielt, human behandelt zu werden. Und für eine derartige Feststellung wird man sogar bejubelt. Denn trotz solcher Äußerungen erhält man heutzutage beispielsweise den Internationalen Beethovenpreis (»Im Geiste des Humanismus«),16 eine Auszeichnung des internationalen Auschwitz-Komitees (»Einsatz für ein tolerantes und würdevolles Miteinander in der Demokratie«),17 das Bundesverdienstkreuz (»Engagement gegen Antisemitismus, die Ausgrenzung von Minderheiten und für die Demokratie«),18 die Buber-Rosenzweig-Medaille (»Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit«)19 oder den Deutschen Nationalpreis (»beispielgebend für freiheitliche Demokratie und Zivilität«).20 

			Wenn man auf der richtigen Seite steht, ist alles möglich – sogar anderen das Menschsein abzusprechen und damit ausdrücklich von Artikel 1 unseres Grundgesetzes abzurücken. Wer an dieser Stelle immer noch meint, dahinter stehe eine »Haltung«, dem kann man nur entgegnen: Ja, aber keine, die man zelebrieren sollte, weil sie mit unserer Verfassung nicht viel gemein hat.

			Deshalb gilt: Wirkliche Demokraten behaupten keine Haltung, sie beweisen sie – auch wenn der Wind hart ins Gesicht bläst oder der Mainstream wieder einmal hysterisch geworden ist. Wer für demokratische Geradlinigkeit stehen will, muss die Rechte aller verteidigen – im Zweifel selbst von üblen Gestalten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Denn wenn wir anfangen, Minderheitenrechte nach eigenem Gusto zu schleifen, dann brechen wir die rechtsstaatlichen Dämme, die uns vom Autoritarismus trennen. Dann entsagen wir der Fairness und ersetzen sie durch Willkür.

			In einer Demokratie, die eine wirkliche Haltung, eine innere moralische Grundierung aufweist, gilt das oft zitierte, aber dennoch richtige Wort Evelyn Beatrice Halls: »Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen.«

			Liberalismus ist nichts für Schwächlinge

			»Heute ist es Mode geworden, den Liberalen als einen Wischi-Waschi-Bürger abzuwerten […]. Diese von den Radikalen rechter und linker Prägung gebastelte liberale Vogelscheuche dient der Heroisierung [von] unreflektierten Taten; jener Taten, die um des grandiosen Zieles willen ohne Bedacht, ohne Zögern, ohne Rücksicht auf irgendwen und irgendwas getan werden.

			[…] Der beglückende Endzustand, den sie, die Radikalen, jene Propheten der Tat, zu schaffen verheißen, rechtfertigt nach ihrer Meinung manche Grausamkeit und Ungerechtigkeit, die begangen wird, wenn es darum geht, Hindernisse auf dem Wege zum Paradies zu beseitigen.

			Aber politische Romantiker, die nach den Sternen greifen, haben noch stets diese Welt unbewohnbar gemacht – eben darum sind die Liberalen als Gegengewicht auch heute unentbehrlich.«21 

			Selbst nach über fünf Jahrzehnten haben diese Worte von Marion Gräfin Dönhoff noch Bestand. Ihre liberalen Grund-Sätze schrieb sie Anfang 1971 nieder, just zu der Zeit, als ich begann, mich für die liberale Sache einzusetzen. 

			Wenn wir davon sprechen, dass der Liberalismus stets neu verteidigt, seine Ausrichtung stets neu vorgenommen werden müsse, dann liegt der Vorwurf der programmatischen Unklarheit, ja Beliebigkeit auf der Hand. So wurde der FDP in der Vergangenheit manchmal die Tendenz zum »Liberalala« nachgesagt.22 

			Der Streit für mehr Freiheit ist natürlich immer relativ, das heißt: Er hängt von den gegebenen Verhältnissen ab. Man kann nie sagen: »Wenn ein bestimmter Zustand erreicht ist, war es das mit unserer Mission.« Einen Idealzustand, der zum Beispiel bei den Grünen eintritt, wenn alle Atomkraftwerke geschlossen sind und man eine persönliche CO2-Bilanz wie in der Steinzeit hat, gibt es für den Liberalismus nicht. Es wird zu jedem Zeitpunkt eine Wahl zwischen mehr und weniger gesellschaftlicher Freiheit geben.

			Freiheit ist verletzlich. Denn die Forderung »Mehr Freiheit für mehr Menschen« bedeutet für die politischen Kräfte auch Kontrollverlust. Je größer deren ideologische Selbstgewissheit ist, umso weniger traut man der menschlichen Vernunft, umso schwerer fällt ein solcher Kontrollverlust. Tritt der Staat auf, als könnte er allen Fährnissen des Lebens entgegenwirken, als wäre er wirtschafts- oder sozialpolitisch omnipotent und als hätte er einen großen gesamtstaatlichen Plan, so hat dies auch Folgen für die Möglichkeit der Machtkritik. Ein Staat, der für sämtliche Erfolge auf seinem Territorium verantwortlich zeichnen will, mag Kritik an ausbleibenden Erfolgen als Akt der Sabotage ansehen. Wer sich, wie die früheren Minister Robert Habeck oder Annalena Baerbock, persönlich als integralen Bestandteil des Staates sieht, geht mit Machtkritik anders um als jemand, der weniger ehrenkäsig unterwegs ist und der die eigene Ideologie nicht vor die Staatsnotwendigkeiten stellt. Auch deshalb sind die Liberalen so wichtig. Der Rückzug des Staates auf die Kernaufgaben lässt diesen gelassener mit Kritik umgehen – er ist einfach nicht für alles verantwortlich: nicht für falsche unternehmerische Entscheidungen, nicht dafür, wie die Menschen im Land sprechen, nicht dafür, was die Menschen kaufen oder denken, wen die Menschen lieben. 

			Das parlamentarische Fehlen des Liberalismus fällt auf. So, wie man die Stimme der FDP schon wenige Tage nach der verlorenen Bundestagswahl vermisste, als Friedrich Merz sämtliche Versprechen des Wahlkampfes über Bord warf und die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft verriet.23 Ist der politische Liberalismus jedoch parlamentarisch vertreten, nervt er – wenn er es richtig macht. Weil er die politischen Mitbewerber und Journalisten mit den grundrechtlichen und haushalterischen Grenzen, mit der Wirklichkeit konfrontiert. Passt sich der Liberale an, will er gefallen, sucht er den Applaus, wird sein Wirken überflüssig. Dann hat er seinen Fortschrittsgeist verraten.

			Die Fehler, die zu den Rauswürfen von 2013 und 2025 führten, lagen in der Angepasstheit, nicht in der Konfrontation. Liberale müssen immer die Stahlbürste in der Hand führen, mit der sie gegen den Strich gehen. Sie ziehen den politischen Mitbewerbern parlamentarisch das Fell über die Ohren. Der Liberale muss lernen, im Wind stehen zu bleiben, wenn die anderen die Realitäten wegschreien wollen. Für ihn muss Luthers Wort gelten: »Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.« 

			Wenn ich sage: »Liberalismus ist nichts für Schwächlinge«, dann heißt das nicht, dass Liberale für Schwache nichts übrighätten – im Gegenteil. Die immer wiederkehrende Erneuerung des Aufstiegsversprechens soll zu einer gesellschaftlichen Durchlässigkeit führen. Wenn jeder etwas erreichen kann, egal, wo er herkommt, erhöht das die gesellschaftlichen Bindungskräfte und stärkt die Identifikation mit dem Gemeinwesen. Dort hingegen, wo sich der Staat als Rächer der Enterbten aufspielt, wo er den Anspruch hat, dass die einen ihn fürchten und die anderen ihn lieben sollen, sorgt sein Handeln für eine gesellschaftliche Spaltung. Denn wenn die Transferleistungen vor allem für diesen Zweck immer weiter erhöht werden, strahlt staatliches Handeln stets auch eine »Wir gegen die«-Mentalität aus. 

			Hinzu kommt: Wer eine solche Spaltung entlang der Einkommensgrenzen befördert und obendrein noch den Kampf gegen »rechts« erklärt, der wird bald merken, dass er sich argumentativ übernimmt. Die Feststellung, »Mit den ›Nazis‹ geht es euch schlecht«, ist zwangsläufig problematisch, wenn die Menschen merken, dass es ihnen auch so schlecht geht. Denn das ekelt nicht nur die Leistungswilligen aus dem Land, sondern macht außerdem die »richtige Haltung« zur letzten Bastion der politischen Antworten. Wer also sinngemäß erklärt: »Wir sind besser als die anderen, weil wir besser sind«, sollte sich überlegen, ob er die intellektuelle Sackgasse noch bis zum Ende durchläuft. Mit einer solchen trotzgesteuerten Vorgehensweise enden wir in der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mittelmäßigkeit. Weil nicht nur ökonomische Antriebskräfte weggetrieben werden, sondern auch, weil die Politik keine echten Lösungsmöglichkeiten mehr anzubieten imstande ist. 

			Diesem vermeintlich »beglückenden Endzustand«, den Dönhoff als Warnung ansprach, müssen wir vorbauen und deutlich machen: Es gibt weder ein Ende der Geschichte noch ein Ende der politischen Antworten. Das weiß der Liberale. 

			Rückkehr zur demokratischen Ordnung

			Als ich Ende 2017 aus dem kleinen schleswig-holsteinischen Landtag in den zehnmal größeren Bundestag wechselte, bekam ich erst einmal einen parlamentarischen Kulturschock. Denn auffällig war, wie wenig Selbstbewusstsein das Berliner Parlament im Vergleich zur Bundesregierung hatte. Während in Kiel die Regierungsmitglieder ins Parlament zitiert, mit Fragen gelöchert und auch von den eigenen Fraktionsmitgliedern getrieben wurden, musste ich mit Verwunderung erleben, dass sich der Parlamentarismus des Deutschen Bundestages oft auf eine viel zu freundliche, bisweilen demütige Begleitung ministerialer Belange reduzierte. Gerade die regierungstragenden Fraktionen ließen sich häufig klaglos mit Informationen kurzhalten und ordneten sich hierarchisch unterhalb der Amtsträger ein. Das war früher, vor meinem Ausscheiden aus dem Bundestag 1992 – das kurze Intermezzo von 2002 zähle ich hier nicht mit –, noch anders gewesen. Seitdem hat sich das Selbstverständnis merklich geändert. 

			In Kiel hatte man als Parlamentarier die Hosen an, in Berlin hatten einige die Hosen voll. Als ich im Zuge der Debatte um die allgemeine Impfpflicht von einer Redakteurin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angesprochen wurde, dass doch der Kanzler schon erklärt habe, eine solche Pflicht werde eingeführt, entgegnete ich: »Na und? Was soll mich interessieren, was der Bundeskanzler sagt?« Das Gesicht der Journalistin sah so aus, als hätte ich gerade eine Weltrevolution angezettelt. Dabei sagte ich nur, dass ich als frei gewählter Abgeordneter das Recht und den Willen habe, selbst eine Entscheidung zu treffen. Dafür brauche ich keinen Bundeskanzler. 

			Mit dem kruden Rollenverständnis, das im politischen Berlin vorgelebt wird, verschiebt sich auch die Auffassung von dem, was Recht ist. Denn die Abgeordneten sind eigentlich keine Bittsteller, wenn es um das Frage- und Informationsrecht geht, wie diverse Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts immer wieder bestätigt haben. Trotzdem behandelt die Bundesregierung die Parlamentarier häufig wie Untertanen. 

			Ich kann dazu einiges berichten. Allein zum Komplex »StopptCOVID-Studie« bohrte ich neun Mal beim Bundesgesundheitsministerium mittels Parlamentarischer Einzelfragen nach, weil Antworten entweder nur halb richtig oder ausweichend gegeben wurden. Schließlich platzte mir der Kragen. Ich setzte Karl Lauterbach per Brief unter Druck und gab Durchschläge des Schreibens an die Bundestagspräsidentin und den Kanzleramtsminister. Meine Drohung, als Stellvertretender Vorsitzender einer Regierungspartei im Zweifel auch rechtliche Schritte gegen die eigene Regierung zu unternehmen, um an die gewünschten Informationen zu gelangen, trug dann endlich durch. Karl Lauterbach wurde vom Kanzleramt gedrängt, der Wissenschaftsöffentlichkeit die Rohdaten der umstrittenen »StopptCOVID«-Studie zur Verfügung zu stellen.24 Hiermit konnte man erstmals die Behauptung des Robert Koch-Instituts, die nicht-pharmazeutischen Anti-Corona-Maßnahmen hätten allesamt wunderbar zur Eindämmung des Virus beigetragen,25 wissenschaftlich zu überprüfen. Das Ergebnis nach einigen Monaten intensiver Begutachtung: Die RKI-Behauptung stimmte nicht.26 Genau für diese Kontrolle ist das parlamentarische Fragerecht übrigens da. 

			Doch nicht nur die Parlamentarier werden kurzgehalten, auch interessierte Bürger schauen in die Röhre. In den vergangenen Jahren ist die Bundesregierung dazu übergegangen, lieber in teure Rechtsstreitigkeiten zu gehen, als den gesetzlichen Auftrag zur Offenlegung angefragter Auskünfte über das Informationsfreiheitsgesetz zu erfüllen.27 So steht der Steuerzahler am Ende zweimal als der Dumme da: Ihm wird das Recht auf freien Zugang zu Informationen mit teuren Anwälten bestritten, die er auch noch mit seinen Steuergeldern selbst zu bezahlen hat. Für die Bundesregierung hingegen ist dieses Vorgehen eine Win-win-Situation: Sie kann die Herausgabe möglicherweise brisanter Akten lange verschleppen und gewinnt dadurch Zeit für die Kommunikation. Zudem trägt sie naturgemäß kein echtes finanzielles Prozessrisiko, weil immer genug Steuermittel vorhanden sind. 

			Das Bundesgesundheitsministerium bezahlte seine Prozessvertreter im Verfahren mit dem Magazin Multipolar über die Herausgabe der RKI-Files sicherlich gut. (Genaueres konnte ich leider nicht herausfinden, weil mir Karl Lauterbach die Auskunft verweigerte.)28 Diese rieten wohl auch zur Schwärzung weiter Teile der Akten. Als die Journalistin Aya Velázquez die Öffentlichkeit plötzlich mit der ungeschwärzten Version bedachte, musste man jedoch feststellen, dass das Robert Koch-Institut zu einem großen Teil völlig belanglose Inhalte verdeckt hatte. Als schließlich ohnehin alle Files auf dem Tisch lagen, veröffentlichte das RKI diese Protokolle ebenfalls – nach nochmaliger (!) Prüfung dahingehend, »welche zwingenden Ausschlussgründe nach dem IFG vorliegen«.29 Deutlicher kann man nicht zeigen, wie wenig Achtung manche Behörden vor dem informationellen Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger haben.

			Der Befund ist traurig und beschämend zugleich: Einige Bundesministerien sind in den vergangenen Jahren so eindeutig Partei geworden, dass man sich über den Vertrauensverlust in die Lauterkeit staatlichen Handelns nicht mehr wundern muss. Wer auf diese Weise die Wahrheit und die Rechtstreue dem parteipolitischen Zweck unterordnet, der zerstört die Grundfesten, auf denen er selbst steht. Lässt man dies einfach so laufen, dann wenden sich immer mehr Menschen angewidert ab, weil nur allzu deutlich wird, dass es nicht um die Sache geht, sondern um politische Erbhöfe, um das parteipolitische Narrativ.

			Da kann man aus den Amtssesseln noch so großspurige Erklärungen herausrufen, dass die Wähler den Angstmachern, den Rattenfängern nicht auf den Leim gehen sollen. Aber wenn die demokratischen Institutionen sich selbst desavouieren, wirken solche Warnungen vor den bösen anderen nur abgehoben, dumm und schal. 

			Wir müssen uns klarmachen: So ist die Demokratie kein gemeinsames Projekt mehr, und so wird sie es auch nicht mehr. Wenn es nicht mehr ausreichend moralische, ja nicht einmal rechtliche Haltelinien für staatliche Akteure gibt, dann demo­ralisiert sich unser Gemeinwesen von selbst. Ist Informationspolitik erst einmal parteiisch, können wir genauso gut auf einen SPD-Parteitag gehen, ein »Fix-und-Foxi«-Heft lesen oder uns in die militante Radfahrer-Bubble bei X begeben, um uns zu »informieren«. Die Abwendung der Menschen vom Staat beginnt mit der Skepsis gegenüber amtlicher Informationsverbreitung. Wenn ich den staatlichen Akteuren nichts mehr glauben kann, glaube ich einfach irgendwas – oder gar nichts mehr. Und dann lasse ich mich auch nicht mehr von einer vermeintlich neutralen Instanz von einer anderen Sichtweise überzeugen – weder von der Tagesschau noch vom Gesundheitsministerium. 

			Mit dem Abschnittstitel »Rückkehr zur demokratischen Ordnung« meine ich also nicht Querdenker, Reichsbürger oder Menschen, die sich nach Definition des Bundesinnenministeriums der »Delegitimierung des Staates« verdächtig gemacht haben, sondern in erster Linie Parlamentarier, die ihre demokratietragende Rolle wieder vollumfänglich begreifen und Mut zur Freiheit entwickeln müssen. Und ich meine Amtsträger, die geschworen haben, dass sie ihre »Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, [ihre] Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde[n].« So wahr ihnen Gott helfe. 

			Wenn sowohl Legislative als auch Exekutive ihre demokratischen Pflichten nicht erfüllen, kann die Demokratie ihre gesellschaftliche Bindungskraft nicht mehr entfalten. Das wäre das Ende der Freiheit, wie wir sie kennen.

			




5	Die Freiheit, die ich meine

			Es war eine würdige Feier anlässlich des 100. Jahrestages der Nationalversammlung, die am 18. Mai 1948 in der wieder aufgebauten Frankfurter Paulskirche stattfand. Deutschland war erschüttert, lag in Trümmern, die politische Zukunft noch ungewiss. Zwei Monate zuvor hatte die Sowjetunion den Alliierten Kontrollrat verlassen und die spätere staatliche Teilung des Landes vorgezeichnet. Es gab vielfältige Versorgungsprobleme, mit denen die politischen Entscheidungsträger täglich umgehen mussten. Doch an diesem Tag sollte die Freiheit gefeiert werden. 

			Als Redner für den Festakt wurde der Schriftsteller, Maler und Exilant Fritz von Unruh eingeladen. Von Unruh hatte einen langen Leidensweg hinter sich. Nachdem seine Werke der Bücherverbrennung zum Opfer gefallen waren, verließ er Deutschland über Italien, Frankreich und Spanien in die USA. An diesem 18. Mai stand er das erste Mal seit 16 Jahren wieder in seiner Heimat. Hier – noch gezeichnet von den Strapazen der Anreise über den Atlantik und von einem recht frischen operativen Eingriff – verband er seine persönliche Geschichte mit der Geschichte der deutschen Freiheit. Trotz eines zwischenzeitlichen Schwächeanfalls setzte er die beeindruckende, wuchtige Rede An die Deutschen fort und kam gegen Ende darauf zu sprechen, wie er sich ein künftiges, freies und demokratisches Deutschland vorstellte:

			»[…] eine Gesellschaft von Einzelwillen, die sich zwischen dem ›Ja‹ zum ›Recht‹ und dem ›Nein‹ zum ›Unrecht‹ entschieden hat für den Gott in der eigenen Brust. […] 

			›Der Einzelwille?‹ höre ich da Marxisten und preußische Generalstäbler vor und hinter dem ›Eisernen Vorhang‹ höhnen! ›Was vermag ein Einzelwille?‹ 

			Nun, wir Erstlinge einer neuen Erkenntnis! Wir wissen es: Denn wenn es möglich ist, dass ein Atom Uranium, von Neutronen zersplittert, Kräfte entfesseln kann!, kosmische Kräfte, die den Fortbestand des Planeten bedrohen, – was vermag da ein Atom Freiheit, wenn der Geist es zersplittert? Zersprengen würde es die totalitären Reiche und Tummelplätze der Diktatoren für immer – solch eines Einzelwillens winziges Atom!«1

			Das ist nun fast acht Jahrzehnte her. Wie sieht es heute aus? 

			Die Freiheit, die ich meine, weiß um die Macht des Widerspruchs. Sie weiß, dass eine einzige Stimme reicht, um ein aufwändig errichtetes Lügengebäude zum Einsturz zu bringen und um den Lauf der Geschichte zu verändern. Deshalb tut sie alles, um die Freiheit der Meinung zu verteidigen. Ohne Meinungsfreiheit ist die allgemeine Freiheit nicht denkbar. Wer versucht, in den großen Raum der Meinungsfreiheit regulatorisch einzugreifen, handelt autoritär und versündigt sich an der Freiheit.

			Die Freiheit, die ich meine, schürt keine Ängste. Denn eine ängstliche Gesellschaft kann niemals eine freie Gesellschaft sein. Demokratische Politik ist nicht dafür da, ihre Daseinsberechtigung mit der Verbreitung von Ängsten zu dokumentieren, sondern um die Probleme zu lösen, die diese verursachen. 

			Die Freiheit, die ich meine, verlangt ein starkes Parlament, das seine Rechte kennt und im Zweifel einfordert. Die Bundesrepublik Deutschland ist weder eine Kanzler- noch eine präsidentielle Demokratie. Das Grundgesetz vertraut auf die Autorität der vielen Einzelnen Stimmen und nicht auf die autoritäre Stimme eines einzelnen. 

			Die Freiheit, die ich meine, weiß um die stabilisierende Wirkung von Eliten, die ihre gesellschaftliche Verantwortung kennen und ernst nehmen. Wenn diese ihre Aufgaben aus Opportunismus zugunsten eines vermeintlichen Mainstreams vernachlässigen, verlieren sie ihre Daseinsberechtigung, nehmen der Gesellschaft ein stabilisierendes Element und lassen sie im Stich.

			Die Freiheit, die ich meine, maßt sich nicht an, geht nicht mit überhöhtem Haupt in die Welt. Sie formuliert ihre Außenpolitik mit dem Anspruch, die Interessen des eigenen Landes zu vertreten. Dafür muss sie die andere Seite zu verstehen versuchen. Sie hat die anderen nicht zu maßregeln. Wer glaubt, Deutschland sei zivilisatorisch in der Situation, anderen den Weg zu weisen, lässt außer Acht, dass die schlimmsten Verbrechen an der Zivilisation in Deutschland nur ein Menschenleben her sind. 

			Die Freiheit, die ich meine, weiß, dass der Staat nicht besser wird, wenn er groß ist. Staatliches Handeln ist nicht per se gut. Die Grundrechte wurden schließlich als Abwehrrechte gegenüber dem Staat formuliert, weil die Verfassungsmütter und -väter wussten, dass eine Skepsis gegenüber staatlichem Handeln angebracht ist. 

			Weniger Staat bedeutet auch weniger Einflussmacht für Ideologien. Denn wenn der Staat weniger Handhabe hat, in die persönlichen Lebensbereiche der Menschen einzugreifen, vergrößert sich der Raum der Freiheit. Der freiheitliche Staat kann Freiheit nicht verordnen, er kann aber den Raum ihrer Entfaltung vergrößern und groß halten.

			Die Freiheit, die ich meine, nimmt Abstand von kollektiven Umarmungen. Sie wehrt sich gegen eine Umdeutung der individuellen Freiheitsrechte in Kollektivrechte. Das oft verwendete politische »Wir« ist kein freiheitlicher, sondern vielmehr ein autoritärer Begriff, der gleichmacht und entindividualisiert. Ähnliches gilt für den überstrapazierten Begriff der »Solidarität«. Wer moralisch argumentiert, argumentiert ohne Argumente. 

			Die Freiheit, die ich meine, lässt sich von medialen oder politischen Einflüsterern nicht den Weg vorsagen. Liberale sind allein groß und brauchen keine Hilfe oder moralische Unterbauung von anderen. Wenn Gegenwind von allen Seiten kommt, ist das für einen Vertreter der Freiheit nichts Besonderes oder Ehrenrühriges – sondern die Regel. Er sitzt, wie Marion Gräfin Dönhoff sagte, zwischen allen Stühlen. Liberale sollten sich als Mannschaft von Individuen verstehen, die für die Freiheit für alle ins Feld ziehen.

			Die Freiheit, die ich meine, weicht nicht. Sie geht in die Auseinandersetzung auch mit Undemokraten, weil sie keine Angst davor hat, mit Argumenten oder mit Anfeindungen konfrontiert zu werden.

			Die Freiheit, die ich meine, orientiert sich am Buchstaben unserer Verfassung. Sie relativiert kein Grundrecht – schon gar nicht die Menschenwürdegarantie. Sie kämpft auch für die Rechte derjenigen, die sie selbst und unser Staatswesen insgesamt ablehnen. Wer meint, Menschen aus irgendeinem Grund als weniger wert definieren zu dürfen, hat mit Freiheit nichts zu tun. Er sollte nicht erwarten können, von der freien Gesellschaft dafür beklatscht zu werden. 

			Die Freiheit, die ich meine, kämpft für die Wahrheit, in dem Wissen, dass es keine abschließende Wahrheit gibt. Sie behauptet nicht, die letzten Antworten zu wissen. Sie bemüht sich, bessere Antworten zu suchen.

			Die Freiheit, die ich meine, setzt die soziale Marktwirtschaft in ihrem originären Geiste um. Sie strebt nach sozialer Gerechtigkeit nicht nur durch freien Wettbewerb, sondern durch das freie Individuum selbst. Wer diesen Freiheitsgedanken durch weitere Attribute verunstalten will, missbraucht den Begriff, um staatsinterventionistische Maßnahmen zu verbrämen. Wenn Robert Habeck das Wort von der sozial-ökologischen Marktwirtschaft einführen will,2 hat das mit Ludwig Erhard nichts mehr zu tun. Denn das wäre ein Missverständnis von sozialer Marktwirtschaft. Sie müsste zuerst Bedingungen erfüllen, damit sie frei wirken kann. Individuelle Freiheit und planwirtschaftliche Maßnahmen passen nicht zusammen. 

			Die Freiheit, die ich meine, übernimmt für sich und für andere Verantwortung. Dazu zählt, dass sie eine Fehlerkultur einfordert und offensichtliche Missgriffe auch benennt. Ein funktionierendes politisches Gemeinwesen kommt ohne echtes Verantwortungsgefühl nicht aus. Denn nur wenn Fehler Konsequenzen haben, kann auch ein Lerneffekt eintreten und damit Fortschritt entstehen. 

			Die Freiheit, die ich meine, hat zum einen mit Gleichheit zu tun, zum anderen mit Gerechtigkeit. Wir dürfen beides nicht miteinander vermischen. Gleichheit gilt vor dem Gesetz. Aber eine Gesellschaft, in der alle gleich sein sollen, ist maximal ungerecht, weil sie die individuellen Unterschiede ignoriert. Eine freie Gesellschaft kann also nur plural sein, sie zelebriert im besten Falle die Unterschiedlichkeit. 

			Die Freiheit, die ich meine, setzt das Wagnis vor die Sicherheit. 

			Frei ist, wer nicht gedemütigt oder unterjocht werden kann. Dafür sollten wir alle streiten. Füreinander.

			




Nachwort

			Dieses Buch ist nicht entstanden als Trauerarbeit über das Scheitern der FDP bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Es sollte auch keine Abrechnung sein, sondern Ausdruck für den Optimismus, der Liberalen innewohnt. 

			Mittlerweile 55 Jahre in und mit der FDP sind nicht immer schmerzfrei gewesen, und sie werden es auch künftig nicht sein. Aber aufgeben ist niemals eine Lösung.

			Ich möchte mich beim Westend Verlag für das Vertrauen bedanken, mich zum vierten Mal zu verlegen. Das kann man schon Beziehung nennen.

			Außerdem möchte ich mich bei meinen langjährigen Mitarbeitern Bernhard Ströbele und insbesondere Dr. Klaus Weber bedanken, in deren tiefer Schuld ich stehe. Ohne unsere nachhaltigen kritischen Gespräche und ihre tatkräftige Hilfe wäre dieses Werk nicht entstanden.

			Wolfgang Kubicki, im Mai 2025
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